
968 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (932 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozial­
versicherungsgesetz (51. Novelle zum ASYG), 
das Beamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetz (22. Novelle zum B-KUVG) und 
das Sonderunterstützungsgesetz geändert wer-

den 

Gegenstand der Regierungsvorlage ist die in der 
Regierungserklärung vom Dezember 1990 ange­
kündigte Pensionsreform. Hauptanlaß für diese 
Reform ist im wesentlichen einerseits der kontinu­
ierliche Rückgang des tatsächlichen Pensionsan­
fallsalters - es liegt derzeit für Männer und Frauen 
bei etwa dem 58. Lebensjahr - und andererseits die 
steigende Lebenserv.rartung. Durch diese Pensions­
reform soll erreicht werden, daß die Pensionsversi­
cherung auch in Zukunft ihre Funktion als 
Sicherung des Lebensstandards im Alter, bei 
geminderter Arbeitsfähigkeit oder bei Tod erfüllen 
kann. Die Regierungsvorlage sieht dabei folgende 
Maßnahmen vor: 

Neugestaltung der Aufwertung und Anpas­
sung; dadurch soll ein Gleichklang in der 
Entwicklung der Durchschnittseinkommen 
der Aktiven und der Durchschnittspensionen, 
nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge, 
hergestellt werden. . 
Vereinheitlichung der Pensionsbemessungs­
grundlage ; die Bemessungsgrundlage wird 
aus den besten 180 Beitragsmonaten ermittelt. 
Neustrukturierung der Steigerungsbeträge für 
Alterspensionen; zur Unterstützung der An­
hebung des faktischen Pensionsanfallsalters 
sollen sich die Steigerungsbeträge bei einem 
späteren Pensionsantritt (nach dem 60. Le­
bensjahr für Männer, 55. Lebensjahr für 
Frauen) stärker erhöhen, und zwar in der 
Weise, daß sie bei Vorliegen von 40 Versiche­
rungsjahren und einem Anfallsalter von 60 für 
Frauen bzw. 65 für Männer 80 vH der 
Bemessungsgrundlage betragen. 

Gleitpension; ab dem Erreichen der Alters­
grenze für die vorzeitige Alterspension wegen 
langer Versicherungsdauer kann neben einer 
Erwerbstätigkeit eine Teilpension nach freier 
Wahl in der Höhe von 70 vH oder 50 vH der 
ansonsten gebührenden Vollpension unter 
entsprechender Reduzierung der wöchent­
lichen Arbeitszeit in Anspruch genommen 
werden. 
Vorzeitige Alterspension bei geminderter 
Arbeitsfähigkeit; mit dieser Regelung wird 
eine neue Frühpension eingeführt, die den 
bisherigen Berufsschutz bei der Invalidi­
täts(Berufsunfähigkeits )pension übernimmt. 
Anrechnung von Kindererziehungszeiten; an­
stelle des derzeitigen Kinderzuschlages und 
der bisherigen Ersatzzeitenregelung werden 
künftig Zeiten der Kindererziehung im 
Ausmaß von höchstens 4 Jahren pro Kind in 
Form eines fixen Betrages zur Pension 
berücksichtigt. 
Neuregelung der Hinterbliebenenversorgung 
ab 1. Jänner 1995; das Ausmaß der Wit­
wen(Witwer)pension soll künftig zwischen 
40 vH und 60 vH der Pension des (der) 
Verstorbenen betragen, abhängig von der 
Höhe des eigenen Einkommens und des 
Einkommens des überlebenden Ehepartners. 
Erreicht dabei die Summe aus eigenem 
Einkommen (oder eigener Pension) und 
Witwen(Witwer)pension nicht den Betrag 
von 16000 S,. so bleibt es beim bisherigen 
Ausmaß von 60 vH der Pension des verstorbe­
nen Ehepartners. 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch für Ge­
schiedene, wenn kein Unterhalt gerichtlich 
festgelegt wird; Witwen(Witwer)pension ge­
bührt dem (der) Geschiedenen auch, wenn 
tatsächlich regelmäßig Unterhalt geleistet 
wurde und die Ehe mindestens 10 Jahre 
gedauert hat. 
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2 968 der Beilagen 

Weiters enthält der gegenständliche Gesetzent­
wurf Maßnahmen, mit denen Anregungen verschie­
dener Interessenvertretungen entsprochen werden 
soll. 

In den Finanziellen Erläuterungen der Regie­
rungsvorlage wird zum Ausdruck gebracht, daß 
Ausgangsbasis für sämtliche Überlegungen der 
Pensionsreform die Modellrechnungen des Beirates 
für Wirtschafts- und Sozialfragen im Rahmen der 
1991 publizierten Studie "Soziale Sicherung im 
Alter" sind. Grundlage für diese Modellrechnungen 
war das vom versicherungsmathematischen Institut 
der Technischen Universität Wien im Auftrag des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales durch­
geführte Projekt "Gesamtrechnung Pensionsversi­
cherung" . Auf Grund dieser Berechnungen ergibt 
sich bei Beibehaltung der heutigen Gewohnheiten 
der Versicherten, die Pension in Anspruch zu 
nehmen, folgende Entwicklung: Würde der Bun­
desbeitrag in Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
(BIP) auf dem Wert des Jahres 1988 (2,9vH) 
festgehalten, müßte der Beitragssatz in der Pen­
sionsversicherung von 22,8 vH auf 45,4 vH im Jahre 
2030 angehoben werden. Bliebe der Beitragssatz mit 
22,8 vH konstant, müßte der Bund seine Ausfalls­
haftung bis zum Jahre 2030 auf 11,2 vH des BIP 
erhöhen. Dafur müßte die Steuerquote bis zum 
Jahre 2030 um 8,3 Prozentpunkte erhöht werden. 
Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, soll durch 
die erwähnte Neuordnung der Aufwertung und 
Anpassung ein Auseinand~rentwickeln der Pro­
Kopf-Einkommenszuwächse zwischen den Er­
werbstätigen. und den Pensionisten verhindert 
werden. Durch die erwähnten Änderungen im 
Leistungsrecht soll im Zusammenwirken mit unter­
stützenden Maßnahmen im gesundheitspolitischen, 
arbeitsmarktpolitischen, arbeitsrechtlichen und fa­
milienpolitischen Bereich eine Anhebung des 
tatsächlichen Pensions anfalls alters erreicht werden. 
Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der 
gegenständlichen Pensionsreform wurde vom Bun­
desministerium für Arbeit und Soziales eine 
Prognose bis zum Jahre 2000 erstellt, die auf den 
Wirtschaftsannahmen des Septembergutachtens 
1992 des Instituts für Wirtschaftsforschung und auf 
der mittelfristigen Wirtschaftsprognose des volks­
wirtschaftlichen Komitees des Beirates für die 
Renten- und Pensionsanpassung fußt. Diese Pro­
gnose sowie die finanziellen Auswirkungen der 
einzelnen Maßnahmen der Pensionsreform sind in 
den Finanziellen Erläuterungen, der Regierungsvor­
lage detailliert dargestellt. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 4. Februar 1993 in Verhandlung genom­
men .. Berichterstatter im Ausschuß war der Abge­
ordnete Hans Wo I fm a y r, der gleichzeitig einen 
umfangreichen Abänderungsantrag der Abgeordne­
ten Eleonore Ho s t a s c hund Dr. Gottfried 
Fe urs t ein einbrachte. Hierin ist auch ein neuer 

Gesetzestitel vorgesehen, der dem Umstand Rech­
nung trägt, daß durch den vorgeschlagenen 
Abänderungsantrag auch das üpferfürsorgegesetz 
und das Betriebspensionsgesetz geändert werden 
sowie arbeitsrechtliche Begleitmaßnahmen yorgese­
hen sind, welche eine Änderung des Arbeitszeitge­
setzes, des Angestelltengesetzes, des Gutsangestell­
tengesetzes, des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes, des 
Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes 1962 
sowie des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs­
gesetzes beinhalten. Als Kurztitel für den veränder­
ten Titel des Gesetzentwurfes wird in diesem 
Abänderungsantrag die Bezeichnung "Sozialrechts­
Änderungsgesetz 1993 - sRÄG 1993" vorgeschla­
gen. 

In der Debatte, an der sich die Abgeordneten 
Sigisbert D 0 I ins c h e k, Dr. Gottfried Fe u r­
s t ein, Edith Hall e r, Christine He i n d I und 
Eleonore H 0 s t a s c h beteiligten, wurde vom 
Abgeordneten Sigisbert D 0 I ins c h e k der An­
trag gestellt, einen Unterausschuß mit der Vorbera­
tung der Regierungsvorlage zu betrauen. Dieser 
Antrag fand keine Mehrheit. 

Schließlich wurden die Verhandlungen von der 
Ausschuß-übfrau Eleonore H 0 s t a s c h bis zum 
19. Februar 1993 unterbrochen. 

Nach der Wiederaufnahme der Verhandlungen 
am 19. Februar 1993 meldeten sich die Abgeordne­
ten Christine H ein d I, Eleonore H 0 s t a s c h, 
Dr. Helene Partik-Pable, Dr. Walter 
Schwimmer, Mag. Walter Guggenberger, 
Edith Hall e r, Dr. Gottfried Fe urs t ein, Josef 
M eis i n ger und Alois Hub e r sowie der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales He sou n 
zu Wort. Von den Abgeordneten Eleonore 
Ho s t a s c hund Dr. Gottfried F e urs t ein 
wurde ein umfangreicher Abänderungsantrag ein­
gebracht, wobei auch eine Änderung des Gesetzesti­
tels ·vorgeschlagen wurde. Dieser Abänderungsan­
trag enthält zu Art. I der Regierungsvorlage 
Änderungen in folgenden Ziffern: Z 4 (§ 15 Abs. 2 
ASVG), Einfügung einer Z 16 a (§ 67 Abs.9 
ASVG), Z 17 (§ 70 Abs.l ASVG), Z 34 (§ 108 e 
Abs. 2 ASVG), Einfügung einer Z 42 a (§ 166 Abs. 1 
Z 2 ASVG), Z 54 (§ 231 ASVG), Einfügung der 
Ziffern 54 a, 54 b, 54 c, 54 d (§ 232 Abs. 1 und 233 
ASVG) , Einfügung einer Z 55 a (§ 235 Abs. 2 
ASVG), Einfügung einer Z 56 a (§ 236 Abs. 4 
ASVG), Z 57 (§ 238 Abs. 1 ASVG), Z 59 (§ 239 
Abs. 2 und 3 ASVG) , Z 63 (§ 242 Abs. 5 ASVG), 
Z 66 (§ 244 a Abs. 6 ASVG), Einfügung der Ziffern 
73 a und 73 b (§ 251 a Abs. 4 ASVG), Einfügung 
der Z 75 a (§ 251 a Abs.7 ASVG), Z 76 (§ 253 
Abs. 2 ASVG), Z 80 (§ 253 c ASVG), Z 89 (§ 261 b 
Abs. 1,3 und 5 ASVG), Z 105 (§ 276 Abs. 2 ASVG), 
Z 109 (§ 276 c ASVG), Z 117 (§ 284 b Abs. 1,3 und 
5 ASVG), Z 134 (§ 324 Abs. 3 ASVG), Einfügung 
einer Z 136 a (§.360 Abs. 3 ASVG), Einfügung einer 
Z 137 a (§ 412 Abs.6 ASVG), Einfügung der 

968 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 46

www.parlament.gv.at



968 der Beilagen 3 

Ziffern 141, 141 a, 141 b (§§ 447 a Abs.5, 447 c 
Abs. 1, 447 f Abs. 1 ASVG) , Einfügung einer 
Z 142 a (§ 447 f Abs.8 ASVG), Einfügung der 
Ziffern 145 a und 145 b (§ 472 aAbs. 3 ASVG) und 
Z 154 (§ 551 ASVG). Weiters sieht dieser Abände­
rungsantrag eine Novellierung des Opferfürsorge­
gesetzes (§ 2 Abs. 1, § 5, Einfügung eines § 5 a, § 18 
Abs. 6) vor. Ferner ist in diesem Abänderungsantrag 
eine N ovellierung des Arbeitszeitgesetzes (§ 19 c 
Abs. 5 a, § 33 Abs. 1 c) enthalten. Außerdem enthält 
dieser Abänderungsantrag eine Novellierung des 
Angestelltengesetzes (§ 16 Abs. 2, § 23 a Abs. 1, 1 a 
und 2, Art. X Abs. 2), des Gutsangestelltengesetzes 
(§ 13 Abs. 2, § 22 a Abs. 1, 1 a und 2 sowie § 42 
Abs.4), des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes (§ 2 
Abs. 1, Art. VII Abs. 2 a), des Hausgehilfe'n- und 
Hausangestelltengesetzes 1962 (§'9 Abs. 2 a, § 17 
Abs.l und 1 a, § 27 Abs. 4), des Bauarbeiter-Ur­
laubs- und Abfertigungsgesetzes (§ 13 a Abs. 1, 
§ 13 a Abs. 1 a, § 13 c Abs. 5, § 40 Abs. 1 a) und des 
Betriebspensionsgesetzes (§ 16 a,Art. VI Abs. 1). 

Weiters wurde von der Abgeordneten Edith 
Hai I e rein Abänderungsantrag betreffend Art. I 
Z 11 (§ 40 Abs. 2 ASVG), Art. I Z 51 (§ 227 Abs. 1 
ASVG), Einfügung einer Z 56 a im Art. I (§ 236 
Abs. 4 ASVG), Art. I Z 59 (§ 239 Abs. 1 ASVG), 
Art. I Z 80 (§ 253 c ASVG) und Art. I Z 154 (§ 551 
Abs. 7 ASVG) gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des oberwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Eleonore 
H 0 st ase hund Dr. Gottfried Fe urs te i n teils 
einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit angenom­
men. Der Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Edith Hall erfand keine Mehrheit. 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen ist 
folgendes zu bemerken: 

Zu den Änderungen betreffend das ASVG (Art. I): 

Zu § 67 Abs. 9 ASVG: 

Der Verfassungsgerichtshof hat bekanntlich mit 
Erkenntnis vom 10. März 1992, G 299/91-7, die 
Bestimmung des § 38 Abs. 7 BSVG in der Fassung 
der 9. Novelle, BGBI. Nr.113/1986, als verfas­
sungswidrig aufgehoben. 

Als Hauptgrund für die Aufhebung der zitierten 
Gesetzesstelle führte der Verfassup.gsgerichtshof 
den Umstand an, daß diese ausschließlich an das 
Angehörigenverhältnis anknüpft. Unter diesem 
Blickwinkel verstoße § 38 Abs.7 BSVG ebenso 
gegen den Gleichheitsgrundsatz wie dagegen § 16 
BAO verstoßen hat. 

Die Aufhebung der gegenständlichen Bestim­
mung wird mit Ablauf des 28. Februar 1993 in Kraft 
treten. 

Da § 67 Abs. 9 ASVG mit der zltlerten 
Bestimmung des BSVG gleichlautend ist, ist es 
notwendig, auch diese Regelung in verfassungskon­
former Weise neu zu formulieren. Vorbild für die 
gegenständliche Regelung ist § 16 BAO. Als Folge 
des Erkenntnisses ·des Verfassungs gerichtshofes 
VfSlg. 10.157/1984 ist in dieser Bestimmung der 
Verweis auf die Worte "eines seiner Angehörigen 
(§ 25) oder" entfallen. Die ,gleiche Lösung wird 
nunmehr auch für § 67 Abs. 9 ASVG in der Weise 
vorgeschlagen, daß der Verweis auf Abs. 6 des § 67 
ASVG, der in seiner Z 1 die Angehörigen des 
Betriebsvorgängers enthält, auf die Z 2 und 3 des 
§ 67 Abs. 6 ASVG eingeschränkt wird. 

Zu § 70 Abs. 1 ASVG: 

Die vorgeschlagene Änderung dieser Bestimmung 
dient der KlarsteIlung. 

Zu § 166 Abs. 1 Z 2 ASVG: 

Nach der in der Regierungsvorlage im Art. I Z 40 
vorgesehenen Änderung des § 143 Abs. 1 Z 3 ASVG 
sollen Folgeprovisionen in Hinkunft nicht mehr 
zum Ruhen des Krankengeldanspruches führen. 
Diese Regelung soll auch für den Anspruch auf 
Wochengeld wirksam werden. 

Zu den §§ 231, 232 Abs. 1, 233, 239 Abs. 2 und 3, 
251 a Abs. 4 lit. bund c und Abs. 7 Z 7 ASVG: 

Die Regierungsvorlage sieht vor, daß Kinderer­
ziehungszeiten völlig neu bei der Berechnung einer 
Pension berücksichtigt werden. Insbesondere soll in 
Hinkunft auch dann eine Leistung aus diesem Titel 
gebühren, wenn die Kindererziehungszeit gleichzei­
tig mit einer schon bisher anzurechnenden Versi­
cherungszeit (insbesondere einer Pflichtversiche­
rung) erworben wird. Eingehende Analysen der 
Versicherungsträger und des Hauptverbandes auf 
der Basis der Regierungsvorlage haben ergeben, daß 
die nur geringfügige Änderung des § 231 Z 2 ASVG 
in der Fassung der Z 54 der Regierungsvorlage 
zuwenig ist, um das oben dargestellte Ziel zu 
erreichen. Nach den geltenden Vorschriften des 

. § 231 ASVG kann es nie zu einer Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten gleichzeitig mit anderen 
Versicherungs zeiten kommen. Aus diesem Grund 
mußte § 231 ASVG in Zusammenarbeit mit dem 
Hauptverband und den vier großen Pensionsversi-

. cherungsträgern völlig neu konzipiert werden. 
Diese Neukonzeption hat auch Änderungen des 
§ 232 Abs. 1 ASVG, des § 239 Abs. 2 und 3 ASVG 
und des § 251 a Abs.4 und 7 ASVG und das 
Neueinfügen eines § 233 ASVG zur Folge. Dieses 
Paket von Änderungen berücksichtigt den Willen zu 
einer Neugestaltung der Anrechnung von Kinderer­
ziehungszeiten, ohne die bewährte Vorgangsweise 

968 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 46

www.parlament.gv.at



4 968 der Beilagen 

bei der Bildung und Berücksichtigung von Versiche­
rungsmonaten aufzugeben. Damit ist auch gesi­
chert, daß schon erfaßte Versicherungsverläufe 
(REV-Verfahren) nicht neu aufgerollt werden 
müssen und unnötiger Verwaltungs aufWand ent­
steht. Die geänderten Paragraphen beschreiben 
datenverarbeitungsgerecht die schon bisher prakti­
zierte Vorgangsweise unter Berücksichtigung der 
neuen Art der Anrechnung der Kindererziehungs­
Zelten. 

Zu den §§ 235 Abs. 2 und 236 Abs. 4 ASVG: 

Mit der vorliegenden Änderung des § 236 Abs. 4 
. ASVG wird eine zweite Form der "ewigen 
Anwartschaft" eingeführt, sodaß alle Versiche­
rungszeiten (auch Ersatzzeiten) pensionsbegrün­
dend berücksichtigt werden können. 

Der Ausschluß der Berücksichtigung von Zeiten 
in der Selbstversicherung gemäß § 16 a ASVG im 
§ 235 Abs. 2 und § 236 Abs.4 ASVG soll in jenen 
Fällen nicht gelten, in denen lediglich der Einstieg in 
die Pensionsversicherung bezweckt wird. 

Zu den §§ 238 Abs. 1, 242 Abs. 5 und 244 a Abs. 6 
ASVG: 

Die vorgeschlagene Änderung steht im Zusam­
menhang mit dem Auftrag des § 261 b bzw. § 284 b 
ASVG, bei der Erhöhung des Steigerungsbetrages 
von der Bemessungsgrundlage auszugehen, die sich 
nach der Einstellung der Erwerbstätigkeit ergibt. 
Diesem Auftrag haben die Textierungen der §§ 238, 
242 und 244 a ASVG versehentlich noch nicht 
Rechnung getragen. Dies wird mit der Ergänzung 
erreicht. 

Zu den §§ 253 Abs. 2, 276 Abs. 2 ASVG: 

Die vorgeschlagene Änderung, die auf einer 
Anregung der Pensionsversicherungsträger beruht, 
dient der KlarsteIlung, daß nur eine die Versiche­
rungspflicht begründende Erwerbstätigkeit zu einer 
Teilpension im jeweiligen Ausmaß bzw. zur 
Erhöhung der Pension bei Einstellung der Erwerbs­
tätigkeit führt. 

Zu den §§ 253 c und 276 c ASVG: 
, 

Die nunmehrigen Bestimmungen über die Gleit­
pension gehen im wesentlichen auf Vorstellungen 
zurück, die von den Sozialpartnern erarbeitet 
wurden. Danach sind für die Gleitpension folgende 
Grundsätze maßgebend: 

1. Die Gleitpension soll von jenen Versicherten in 
Anspruch genommen werden können, die die 
Voraussetzungen für die vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer gemäß § 253 b 

ASVG - mit Ausnahme der Stichtagsregelung -
erfüllen. Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen soll 
bis zur Erfüllung der Voraussetzungen für die 
normale Alterspension ein Antrag auf Zuerkennung 
einer Gleitpension gestellt werden können. 

2. Die Inanspruchnahme einer Gleitpension soll 
nur bei gleichzeitiger Arbeitszeitreduktion möglich 
sein. Wird die Arbeitszeit auf höchstens 50 vH der 
bisherigen Arbeitszeit bzw. auf höchstens 20 Stun­
den bei bisheriger gesetzlicher oder kollektivver­
traglicher Normalarbeitszeit reduziert, gebührt eine 
Teilpension von 70 vH als Gleitpension; wird die 
Arbeitszeit auf höchstens 70 vH der bisherigen 
Arbeitszeit bzw. auf höchstens 28 Stunden bei 
bisheriger gesetzlicher oder kollektivvertraglicher 
Arbeitszeit reduziert, gebührt eine Teilpension von 
50 vH als Gleitpension. Als Maßstab für die 
Feststellung der bisherigen Arbeitszeit ist ein 
Zeitraum von 12 Monaten der letzten Erwerbstätig­
keit vor dem Stichtag heranzuziehen. 

3. Für Versicherte, auf deren versicherungspflich­
tige Erwerbstätigkeit im maßgeblichen Zeitraum 
(12 Monate) vor dem Stichtag zumindest teilweise 
keine Arbeitszeitvorschriften anwendbar waren 
(Gewerbetreibende, Bauern, Hausbesorger, Heim­
arbeiter usw.), besteht eine Gleitmöglichkeit nur 
dann, wenn eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
während des Gleitens ausgeübt wird, für die 
Arbeitszeitvorschriften gelten, und die Höchst­
grenze der bei Normalarbeitszeit geltenden Arbeits­
zeit während des Gleitens nicht überschritten wird 
(20 bzw. 28 Stunden). 

4. Anspruchsvoraussetzung für die Gleitpension 
ist die im Antrag vom Gleitpensionswerber anzuge­
bende durchschnittliche geleistete Arbeitszeit im 
maßgeblichen Zeitraum (vgl. Punkt 2) sowie eine 
dem Antrag beizulegende schriftliche Vereinbarung 
mit dem (künftigen) Arbeitgeber während des 
Bezuges der Gleitpension, aus der das Ausmaß der 
zu leistenden Arbeitszeit während des Gleitens 
sowie eine arbeitsvertragliehe Regelung hervorzu­
gehen hat, nach der eine Weisung des Arbeitgebers 
zur Leistung von Mehrarbeit über die jeweiligen 
Höchstgrenzen hinaus ausgeschlossen ist. 

5. Dem Versicherungsträger stehen im Rahmen 
der bestehenden Regelungen über Verwaltungshilfe 
Kontrollmöglichkeiten durch entsprechende Anfra­
gen insbesondere bei den Krankenversicherungsträ­
gern u~d Arbeitsinspektoraten offen. Den Gleitpen­
sionisten trifft eine Meldeverpflichtung, wenn durch 
das jeweilige Ausmaß der wöchentlichen Arbeitszeit 
die vereinbarte Arbeitszeit über- oder unterschritten 
wird. Bei Verletzung der Meldeverpflichtung 
besteht ein Rückforderungsanspruch des Pensions­
versicherungsträgers mit voller Aufrechnung mit 
künftigen Pensionsansprüchen (§ 103 Abs. 1 Z 2 
ASVG). 
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6. Die Gleitpension kann auf Antrag in eine 
Frühpension bzw. in eine normale Alterspension 
umgewandelt werden, wobei eine Neuberechnung 
der Pension (Zuschläge für versicherungspflichtige 
Beschäftigung während der Gleitpension) bei einem 
dauernden Verzicht auf Gleitpension oder bei 
Erreichen der Altersgrenze für die normale 
Alterspension erfolgt. 

Zu den §§ 261 h Ahs. 1, 3 und 5 und 284 h Ahs. 1, 3 
und 5 ASVG: 

Mit der vorgeschlagenen Änderung werden die 
Bestimmungen der §§ 253 Abs. 2 und 276 Abs. 2 
ASVG über das Ausmaß einer Teilpension bei 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit und die gegenüber 
der Regierungsvorlage geänderten Bestimmungen 
der §§ 253 c und 276 c (Wegfall der Gleitpension) 
im Rahmen der Bestimmungen der §§ 261 b Abs. 3 
und 284 b Abs. 3 ASVG berücksichtigt, mit der die 
Zeiten der Inanspruchnahme der Teilpension 
abgegolten werden. 

Zu § 324 Ahs. 3 ASVG: 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Beseiti­
gung eines Redaktionsversehens. 

Zu § 360 Ahs. 3 ASVG: 

Die gegenständliche Änderungsanregung war 
bereits in dem zur Begutachtung versendeten 
Entwurf einer 5l. Novelle zum ASVG enthalten, 
wurde jedoch auf Grund der Stellungnahme des 
DatenschutZrates nicht in die Regierungsvorlage 
aufgenommen. Der Hauptverband der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger hat dringend er­
sucht, diesen Änderungsvorschlag neuerlich in die 
Novelle aufzunehmen, und dies im wesentlichen wie 
folgt begründet: 

"Gemäß § 5 Abs. 4 zweiter Satz des Grundbuch­
umstellungsgesetzes sind Abschriften und Mittei­
lungen aus dem Personenverzeichnis "denjenigen 
Personen, die ein rechtliches Interesse daran 
darlegen, in dem dadurch gerechtfertigten Umfang 
zu erteilen". 

Diese Bestimmung ist seit Jahren Rechtsgrund­
lage dafür, daß auch die Sozialversicherungsträger 
Auskünfte aus dem Personenverzeichnis des Grund­
buches . erhalten: Hiezu werden Mitarbeiter der 
Versicherungsträger zu den Grundbuchsgerichten 
entsandt, die auf Grund entsprechender Legitima­
tion anstandslos Auskünfte aus Personenverzeich­
nissen erhalten, bzw. es werden entsprechende 
Schreiben ausgefertigt. . 

Der Novellierungsvorschlag soll (im Interesse 
sowohl der Justizverwaltung als auch der Sozialver­
sicherung) lediglich sicherstellen, daß diese Aus-

künfte in zeitgemäßer Form nicht nur durch 
"persönliche Vorsprachen beim Grundbuch" oder 
diverse Briefe, sondern auch auf automationsunter­
stütztem Weg erteilt werden können. 

Die Sozialversicherungsträger haben ebenso wie 
die hiezu berechtigten Notare ein wesentliches 
rechtliches Interesse daran, ihre Verwaltungsaufga­
ben rasch und effizient zu erledigen. Dies nicht 
zuletzt im Interesse ordnungsgemäßer Verwendung 
der Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge. 

§ 360 Abs. 3 ASVG soll eine effiziente Verwal­
turtgsführung sicherstellen und eine Sondernorm 
bilden, die dem § 2 a Abs. 2 des Gerichtskommis­
särsgesetzes vergleichbar ist." 

Der gegenständliche Novellierungsvorschlag des 
Hauptverbandes stützt sich im übrigen auf eine 
Anregung des Justizministeriums, welches im Zuge 
des Begutachtungsverfahrens auch keine Bedenken 
gegen die geplante Änderung geäußert hat. 

Daß die in Rede stehenden Daten vertraulich 
behandelt werden, ist auf Grund der reichen 
Erfahrung der Sozialversicherungsträger in Daten­
schutzangelegenheiten selbstverständlich; dies ist im 
übrigen durch die Strafbestimmungen des Daten­
schutzgesetzes, aber auch durch die Datenschutz­
verordnung (§ 31 Abs. 10 ASVG, SozSi 1989,580) 
abgesichert. 

Auch den übrigen Bedenken des Datenschutzra­
tes hinsichtlich der genaueren Umschreibung der 
Ermittlungsermächtigung wurde Rechnung getra­
gen: Die mit Zustimmung der Datenschutzkommis­
sion erlassene Datenschutzverordnung der Sozial­
versicherung enthält in ihren §§ 4 H. detaillierte 
Bestimmungen über den Umgang mit den in Rede 
stehenden Angaben. 

Nach Auffassung des Hauptverbandes reichen die 
erwähnten Präzisierungen - ebenso wie bei den 
anderen Sozialversicherungsdaten, für die sie seit 
Jahren gelten - aus, um den Bedenken des 
Datenschutzrates Rechnung zu tragen. 

Zu § 412 Abs. 6 ASVG: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 14. Dezember 1992, G 209, 210/92-4, § 412 
Abs. 6 ASVG mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1993 als 
verfassungswidrig aufgehoben. In diesem Erkennt­
nis führt das Höchstgericht aus, wie es bereits in 
seinen einschlägigen Vorerkenntnissen dargelegt 
hat, daß es unter dem Aspekt des rechts staatlichen 
Prinzips nicht angehe, den Rechtsschutzsuchenden 
generell einseitig mit allen Folgen einer potentiell 
rechtswidrigen behördlichen Entscheidung so lange 
zu belasten, bis sein Rechtsschutzgesuch endgültig 
erledigt ist. Zu berücksichtigen seien in diesem 
Zusammenhang allerdings nicht nur seine Position, 
sondern auch Zweck und Inhalt der Regelung, 
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ferner die Interessen Dritter sowie schließlich das 
öffentliche Interesse. 

Der Verfassungsgerichtshof ist ferner weiterhin 
der Meinung, daß die im Erkenntnis VfSlg. 
11196/1986 über die spezielle Situation im 
Abgabenverfahren angestellten Erwägungen auf das 
Administrativverfahren über die Vorschreibung von 
Beiträgen (einschließlich von Beitragszuschlägen) in 
der gesetzlichen Sozialversicherung (und zwar trotz 
des Unterschieds, daß die Geldleistungen nicht einer 
Gebietskörperschaft, sondern Sozialversicherungs­
trägern zufließen und zur Bedeckung ihres 
Aufwandes dienen) sinngemäß zu übertragen sind; 
auch bezüglich solcher Administrativverfahren ist 
dem Gesetzgeber eine Interessenabwägung bei der 
Schaffung eines Systems aufgegeben, das (zwar) 
den regelmäßigen Zufluß von Beiträgen an die 
Sozialversicherungsträger sicherstellt, die Beitrags­
pflichtigen aber (dennoch) nicht einseitig mit dem 
Rechtsschutzrisiko belastet. 

Aus diesen Erwägungen ,ist Vorbild für die 
Neuregelung im § 412 Abs. 6 ASVG die im §212 a 
Abs. 2 BAO enthaltene Lösung, wie sie als Folge der 
Aufhebung des § 212 Abs.2 BAO durch den 
Verfassungsgerichtshof getroffen wurde. 

Im Zuge der Neuregelung der aufschiebenden 
Wirkung eines Einspruches gegen einen Bescheid 
des Versicherungsträgers in Verwaltungssacheri war 
allerdings auch zu berücksichtigen, daß sich die 
vorgeschlagene Neuregelung auf die Feststellung 
der Versicherungspflicht, der Versicherungsberech­
tigungsowie des Beginnes und des Endes der 
Versicherung (vgl. § 355 Z 1 ASVG) bezieht. In 
diesen Fällen hätte der Dienstgeber die Möglichkeit, 
wenn dem mit seinem Einspruch eingebrachten 
Antrag auf aufschiebende Wirkung Folge gegeben 
wird, die Leistungserbringung bis zum Ende des 
Verwaltungsverfahrens zu verhindern, sofern nicht 
eine vorläufige Leistungsgewährung nach § 74 
Abs. 2 ASGG bestimmt wird. Um dies zu vermeiden, 
wird analog zu § 413 Abs. 5 ASVG vorgesehen, daß 
eine vorläufige Leistungsgewährung auch vor 
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens anzuord­
nen ist, wenn ein Leistungsanspruch auf Grund eines 
erfolgreichen Antrages des Dienstgebers auf Zuer­
kennung der aufschiebenden Wirkung im Verwal­
tungsverfahren strittig ist. 

Zu den §§ 447 a Abs.5, 447 c Abs. 1 und 447 f 
Abs. 1 und 8 ASVG: 

Die vorgeschlagenen Änderungen verfolgen den 
Zweck, Krankenversicherungsträgern, deren Geba­
rung durch den Betrieb einer eigenen Krankenan­
stalt (§ 2 Abs. 1 Z 1 des Krankenanstaltengesetzes) 
einer erhöhten Belastung ausgesetzt ist, entspre­
chende Zuwendungen aus dem Ausgleichsfonds der 
Krankenversicherungsträger zu verschaffen, um 
damit ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewähr­
leisten. 

Zu § 472 a Abs. 3 ASVG: 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Beseiti­
gung eines Redaktionsversehens. 

Zu § 551 Abs. 1 Z 5 ASVG: 

Die Einfügung, derzufolge die neuen Bestimmun­
gen über die Hinterbliebenenpensionen nur in Kraft 
treten, wenn im Bereich des öffentlichen Dienstes 
zum 1. Jänner 1995 gleiche Regelungen in Kraft 
stehen, soll eine Harmonisierung der Hinterbliebe­
nenpensionen zwischen öffentlichem Dienst und 
Pensionsversicherung gewährleisten. 

Zu § 551 Abs.4, 13 und 14 Z 1 ASVG: 

Die gegenständlichen Änderungsvorschläge die­
nen der Sicherstellung, daß auch die erst im Wege 
der Übergangsbestimmungen des § 551 Abs.4, 13 
und 14 ASVG zustandegekommenen Witwerpen­
sionen nur in dem sich aus der bisherigen Rechtslage 
ergebenden Ausmaß zu erbringen sind. 

Zu § 551 Abs. 18 ASVG: 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll den 
Pensionsversicherungsträgern die Möglichkeit ein­
geräumt werden, im Geschäftsjahr 1993 bis zu 
0,06 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen zur 
Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen 
Einrichtungen, die die Förderung der wirtschaftli­
chen, sozialen und kulturellen Interessen von 
Sozialversicherten zum Ziele haben, aufzuwenden. 
Hiemit soll eine Mitfinanzierung des geplanten 
Erweiterungsbaues der Sonderkrankenanstalt Zick­
see, welcher besondere Bedeutung für die Rehabili­
tationsmedizin zukommt, ermöglicht werden. 

Zu Art. IV (Opferfürsorgegesetz): 

Nach dem Bundespflegegeldgesetz (BPGG) 
wurden Hilflosenzuschüsse, Hilflosenzulagen und 
sonstige pflegebezogene Leistungen durch das 
Pflegegeld ersetzt. Dieses gebührt nach § 3 BPGG 
Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben. Personen, die im Ausland wohnen 
und . denen eine pflegebezogene Leistung (in der 
Regel ein Hilfiosenzuschuß) vor Inkrafttreten des 
BPGG zuerkannt wurde bzw. wird, ist dieser 
Anspruch durch eine Übergangsbestimmung (§ 46 
BPGG) gewahrt. Personen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland haben und nach dem 30. Juni 
1993 ein Pflegegeld oder einen Hilflosenzuschuß 
beantragen, sind dagegen von der Zuerkennung 
ausgeschlossen. Dieser im BPGG normierte und 
sachlich gerechtfertigte Grundsatz bedarf jedoch 
für jene Personen einer Ausnahme, die Österreich 
nicht freiwillig verließen, sondern auf Grund der 
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politischen Verfolgung in den Jahren 1933 bis 1945 
erzwungenermaßen auswanderten und aus diesem 
Grund im Ausland leben. Ihnen soll das Recht auf 
eine pflegebezogene Leistung, deren Voraussetzun­
gen und deren Höhe der Rechtslage vor dem 
Inkrafttreten des BPGG entsprechen, gewahrt 
bleiben. 

Zu Art. V (Arbeitszeitgesetz ): 

Die Regelung schafft eine Berechnungsgrundlage 
für die Ermittlung der Höhe von Sonderzahlungen 
und sonstiger einmaliger Bezüge im Sinne des § 67 
EStG 1988 für das Jahr, in dem wegen der 
Inanspruchnahme der Gleitpension die Umstellung 
der Arbeitszeit beim selben Arbeitgeber erfolgt. Die 
Regelung entspricht auch § 15 c Abs. 9 MSchG und 
§ 8 Abs. 9 EKUG. Sie begründet keinen Anspruch 
auf Sonderzahlung, sondern setzt diesen voraus. 

Für die dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti­
gungsgesetz (BUAG) unterliegenden Arbeitsver­
hältnisse gelten eigenständige Regelungen für die 
Berechnung des Urlaubszuschusses (vgl. § 8 
BUAG). Diese gehen als die spezielleren Normen 
den Bestimmungen des Art. V vor. Im übrigen wird 
dem Grundsatz der Aliquotierung bei Schwankun­
gen der Arbeitszeit auch im Bereich des BUAG 
ausreichend Rechnung getragen, da in die Berech­
nung des Urlaubszuschusses das Ausmaß der 
Arbeitszeit einfließt, indem bei kürzerer Arbeitszeit 
sich auch die eingehobenen, für die Bemessung des 
Urlaubszuschusses maßgeblichen Zuschläge verrin­
gern. 

Zu Art. VI und VII (Angestelltengesetz und 
Gutsangestelltengesetz ) : 

Zu § 16 AngG und § 13 GAngG: 

Analog zu der im § 19 c des Arbeitszeitgesetzes 
neu geschaffenen Regelung, betreffend die Aliquo­
tierung der Sonderzahlungen im Jahr des Umstieges 
auf die Gleitpension, wird die Regelung auch im 
Angestelltengesetz und Gutsangestelltengesetz 
übernommen, um sicherzustellen, daß alle Ange­
stellten und Gutsangestellten - also auch jene, die 
nicht unter das Arbeitszeitgesetz fallen - davon 
erfaßt werden. 

Zu § 23 a Abs. 1 AngG und § 22 a Abs. 1 GAngG: 

Die durch die vorliegende 51. ASVG-Novelle 
geschaffene Gleitpension entspricht hinsichtlich der 
Anspruchsvoraussetzungen im wesentlichen der 
vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer. Es sind daher auch die Abfertigungsregelun­
gen, die für die vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungs dauer gelten, für die Gleitpension in 
Anwendung zu bringen. Eine Ergänzung ist für jene 

Fälle notwendig, in denen der Arbeitnehmer beim 
bisherigen Arbeitgeber mit verminderter Arbeitszeit 
weiter beschäftigt ist, das Arbeitsverhältnis daher 
fortgesetzt wird bzw. im unmittelbaren Anschluß an 
die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ein neu es 
Arbeitsverhältnis mit verminderter Arbeitszeit beim 
selben Arbeitgeber abgeschlossen wird. Für diese 
Fälle bestimmt der letzte Satz des § 23 a Abs. 1, daß 
der Abfertigungsanspruch trotz Fortbestehens des 
Arbeitsverhältnisses gebührt. Der Grundsatz, daß 
das mit geänderter Arbeitszeit fortgesetzte bzw. 
unmittelbar anschließende Arbeitsverhältnis nicht 
nur für die Abfertigung, sondern auch für andere 
arbeitsrechtliche Ansprüche als Einheit anzusehen 
ist, ergibt sich nicht nur aus gesetzlichen Bestim­
mungen (§ 3 Abs. 1 Urlaubsgesetz, § 2 Abs. 3 
Entgeltfortzahlungsgesetz), sondern auch aus dem 
Schrifttum (Martinek/Schwarz/Schwarz, Ange­
stelltengesetz, 7. Auflage, 1991, S 400). 

Die - ebenfalls durch die 51. ASVG-Novelle neu 
geschaffene - vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit ist aus der bisherigen 
Invaliditäts-bzw. Berufsunfähigkeitspension abge­
leitet. Die Bestimmungen des Abfertigungsrechtes 
bei Inanspruchnahme der Invaliditäts- bzw. Berufs­
unfähigkeitspension sind daher analog anzuwenden 
(§ 23 a Abs. 1 Z 2 lit. b). 

Zu § 23 a Abs. 1 a AngG und § 22 a Abs. 1 a 
GAngG: 

Zu Satz 2: 

Sollte ein Kollektivvertrag für die Inanspruch­
nahme einer vorzeitigen Alterspension erleichterte 
Anspruchsvoraussetzungen (zB kürzere als 10jäh­
rige Dauer des Arbeitsverhältnisses) vorsehen, so ist 
durch diese Regelung gewährleistet, daß diese 
erleichterten Anspruchsvoraussetzungen auch für 
die Gleitpension gelten. 

Zu Satz 3: 

Im Regelfall wird diese Bestimmung dann zur 
Anwendung kommen, wenn der Arbeitnehmer 
einen Abfertigungsanspruch in der Höhe von 
12 Monatsentgelten (vgl. § 23 Abs. 1 Angestellten­
gesetz) erhalten hat. Bestehen jedoch etwa auf 
Grund von Kollektivverträgen höhere Abferti­
gungsansprüche (zB bei einer Dienstzeit von 

·25 Jahren ein Anspruch auf 2 Jahresentgelte), dann 
kommt diese Bestimmung dann zur Anwendung, 
wenn dieser höhere Abfertigungsanspruch ausge­
schöpft worden ist. 

Zu Satz 4: 

Durch diese Regelung wird sichergestellt, das 
sämtliche vor Inanspruchnahme der Gleitpension 
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liegenden Dienstzeiten bei dem Arbeitgeber, bei 
dem der Arbeitnehmer eine Abfertigung wegen 
Inanspruchnahme der Gleitpension erhalten hat, für 
allfällige künftige Abfertigungsansprüche (die· sich 
aus der weiteren Tätigkeit beim selben Arbeitgeber 

. ergeben können) nicht mehr heranzuziehen sind. 

Zu Art. IX (Haus gehilfen- und Hausangestelltenge­
setz): 

Zu § 9 Abs. 2 a: 

Wenngleich der im § 19 c des Arbeitszeitgesetzes 
eingefügte Abs. 5 a über die Aliquotierung der 
Sonderzahlungen im Jahr der Inanspruchnahme der 

,Gleitpension auch für Hausgehilfen und Hausange­
stellte gilt, schien es doch zweckmäßig, eine analoge 
Regelung ausdrücklich auch im Hausgehilfengesetz 
zu treffen. Dies unter anderem deshalb, . weil -
abgesehen vom Abschnitt 6 a - die Hausgehilfen 
vom Arbeitszeitgesetz ausgenommen sind. Darüber 
hinaus finden sich im Hausgehilfengesetz Sonderre­
gelungen bezüglich des Urlaubszuschusses, weshalb 
es sinnvoll erschien, im Anschluß an diese unter § 67 
Abs. 1 EStG 1988 fallenden Bezüge die Regelung 
über ihre Aliquotierung bei Inanspruc:hnahme der 
Gleitpension zu verankern. Der Abs. 2 a gilt jedoch 
nicht nur für den gesetzlichen Uriaubszuschuß, 
sondern auch für die (in den geltenden Mindest­
lohntarifen verankerten) Weihnachtsremuneratio­
nen. 

Zu § 17 Abs. 1 Satz 1: 

Durch diese Regelung wird sichergestellt, daß 
Hausgehilfen und . Hausangestellten auch bei 
Inanspruchnahme der Gleitpension ein außeror­
dentliches Entgelt (entspricht der Abfertigung) 
zusteht. 

Zu § 17 Abs. 1 a: 

Die Regelung entspricht § 23 a Abs. 1 a Ange­
stelltengesetz und § 22 a Abs. 1 a Gutsangestellten­
gesetz. 

Zu Art. X (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs­
gesetz) : 

Da das BUAG Ansprüche gegen die Bauarbeiter­
Urlaubs- und Abfertigungskasse regelt, sind Bestim­
mungen, wie sie zB Art. VI Z 3 (§ 23 a Abs. 1 a 
AngG) enthält, nicht erforderlich. Sollten in für 
Bauarbeiter geltenden Kollektivverträgen die Ar­
beitgeber zu weitergehenden Abfertigungsleistun­
gen verpflichtet werden, so können diese zusätzli­
chen Ansprüche nur direkt gegen den Arbeitgeber, 
nicht jedoch die Urlaubs- und Abfertigungskasse 
gerichtet sein. Hinsichtlich der Höchstbegrenzung 

des Abfertigungsausmaßes enthält § 13 d Abs. 1 
BUAG bereits eine Regelung, die grundsätzlich für 
alle Tatbestände der Begründung eines Abferti­
gungsanspruches gilt; gleiches gilt sinngemäß für 
die Nichtberücksichtigung bereits abgefertigter 
Zeiten (vgl. § 13 e BUAG). 

Die Änderung des BUAG beinhaltet daher 
lediglich die Schaffung zweier weiterer Tatbestände 
für den Erwerb eines Abfertigungsanspruches 
(§ 13aAbs.1 Z7 und 8). 

In § 13 a Abs. 1 a wird klargestellt, daß die 
Abfertigung bei Inanspruchnahme einer Gleitpen­
sion abweichend von Abs. 1 auch dann gebührt, 
wenn das Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst, sondern 
fortgesetzt wird. 

§ 13 c Abs. S· enthält Zitatanpassungen. 

Zu Art. XI (Betriebspensionsgesetz) : 

Zu § 16 a: 

Zu Abs. 1: 

Durch die 51. ASVG-Novelle werden zwei Arten 
von Pensionen eingeführt, die das Sozialversiche­
rungsrecht bisher nicht gekannt hat: die Gleitpen­
sion entspricht hinsichtlich der Anspruchsvorausset­
zungen der vorzeitigen Alterspension wegen langer 
Versicherungsdauer, die vorzeitige Alterspension . 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit der Invalidi­
tätspension. Unter Invaliditätspension ist, wie im 
gesamten Betriebspensionsgesetz, jede Pension aus 
dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä­
higkeit zu verstehen. Es ist daher naheliegend, diese 
neugeschaffenen Pensionsarten bezüglich der Inan­
spruchnahme von betrieblichen Pensionszusagen 
mit den ihnen korrespondierenden und derzeit 
schon bestehenden Pensionsarten gleichzustellen. 
Diese Gleichstellung erfolgt durch Abs. 1. 

Gleichzeitig wird durch den letzten Satz des 
Abs. 1 klargestellt, daß ab dem Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der Gleitpension grundsätzlich 
keine Pensionsanwartschaften mehr entstehen, 
wenn der Arbeitnehmer unter Inanspruchnahme 
einer Gleitpension sein Arbeitsverhältnis beim 
früheren Arbeitgeber fortgesetzt hat. Diese Rege­
lung gilt "im Zweifel", dh. sofern nicht für den 
Arbeitnehmer Günstigeres vereinbart oder normiert 
ist. 

Zu Abs. 2: 

Durch diese Bestimmung soll - unbeschadet des 
Umstandes, daß der Arbeitnehmer nicht die 
vorzeitige Alterpension, sondern die Gleitpension in 
Anspruch genommen hat - klargestellt werden, 
daß dem Arbeitnehmer die betriebliche Gesamtver­
sorgung um den Betrag der vollen fiktiven 
vorzeitigen Alterspension, d{e zum Zeitpunkt der 
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Inanspruchnahme der Gleitpension gebührt hätte, 
gekürzt wird, sofern nicht für den Arbeitnehmer 
günstigere Vereinbarungen getroffen wurden. 

Zu Abs. 3: 

Durch Abs. 3 werden betriebliche Pensionszusa­
gen des Inhaltes, daß die Betriebspension mit 
Inanspruchnahme einer gesetzlichen Altersversor­
gung fällig wird, dispositiv. Unabhängig davon, auf 
welcher Rechtsgrundlage (Einzelvereinbarung, Be­
triebsvereinbarung, Kollektivvertrag und derglei­
chen) Bestimmungen über den Anfall einer 
Betriebspension getroffen werden, soll es zulässig 
sein, auch entgegen bestehenden Regelungen ein 
Ruhen der betrieblichen Pensionszusage zu verein­
baren, solange unter Inanspruchnahme einer Gleit­
pension das Arbeitsverhältnis zum bisherigen 
Arbeitgeber fortgesetzt wird. 

Bei einer Pensionskassenzusage werden die durch 
ein Ruhen geänderten Risken im Geschäftsplan zu 
berücksichtigen sein. 

Winfried Seidinger 

Berichterstatter 

Im übrigen sind für die Frage eines möglichen 
Widerrufs bzw. einer Einstellung von bereits 
angefallenen betrieblichen Pensionsleistungen für 
Arbeitnehmer, die unter Inanspruchnahme einer 
Gleitpension ihre Tätigkeit beim früheren Arbeitge­
ber fortsetzen, jene Rechtsgrundsätze anzuwenden, 
wie sie auch für nicht in einem fortdauernden 
Arbeitsverhältnis stehende Empfänger betrieblicher 
Pensionsleistungen gelten. 

Zu Abs. 4: 

Durch diese Bestimmung sollen die Grundsätze 
für die Behandlung betrieblicher Pensionszusagen 
bei Inanspruchnahme der Gleitpension auch auf die 
Bediensteten der Gebietskörperschaften ausgedehnt 
werden, sofern dem Bund in diesem Bereich eine 
Regelungskompetenz zukommt. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Arbeit und Soziales somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem angeschlossenen .'.' 
Ge set zen t w ur f die verfassungsmäßige Zu- ,. 
stimmung erteilen. 

Wien, 1993 02 19 

Eleonore Hostasch 

übfrau 

2 
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Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz (51. Novelle zum 
ASVG), das Beamten-Kranken- und Unfallver­
sicherungsgesetz (22. Novelle zum B-KUVG), 
das Sonderunterstützungsgesetz, das Opferfür­
sorgegesetz, das Betriebspensionsgesetz geän­
dert sowie arbeitsrechtli~~e Begleitmaßnahmen 
zur Gleitpension durch Anderung des Arbeits­
zeitgesetzes, des Angestelltengesetzes, des 
Gutsangestelltengesetzes, des Arbeiter-Abferti­
gungsgesetzes, des Hausgehilfen- und Hausan­
gestelltengesetzes 1962 und des Bauarbeiter­
Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes getroffen 
werden (Sozialrecht~~Änderungsgesetz 1993 -

SRAG 1993) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 17/1993, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 4 Abs. 1 Z 5 lautet: 
,,5. Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung zum 

Krankenpflegefachdienst oder zum medizi­
nisch-technischen Fachdienst im Sinne des 
Krankenpflegegesetzes, BGBI. Nr. 102/1961, 
bzw. zu den gehobenen medizinisch-techni­
schen Diensten im Sinne des MTD-Gesetzes, 
BGBI. Nr. 460/1992, stehen, sowie Hebam­
menschülerinnen an einer Bundeshebammen­
lehranstalt j" 

2. Im § 5 Abs. 2 letzter Satz wird der Klammer­
ausdruck ,,(§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)" durch 
den Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs.6)" und der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

3. Im § 14 Abs.1 Z 2 wird der Ausdruck 
"Entlohnungsschema I, I L, II L" durch den Aus­
druck "Entlohnungsschema I, K, I L, II L" ersetzt. 

4. § 15 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Zur knappschaftlichen Pensionsversicherung 
gehören die in der Pensionsversicherung pflichtver- . 
sicherten Personen, die in knappschaftlichen Betrie­
ben mit wesentlich bergmännischen oder diesen 
gleichgestellten Arbeiten im Sinne der Anlagen 9 
und 10 zu diesem Bundesgesetz beschäftigt sind. 

(2) Knappschaftliche Betriebe sind jene Betriebe, 
die gemäß § 2 des Berggesetzes 1975 iri dessen 
Anwendungsbereich fallen sowie jene, in denen 
Tätigkeiten im Sinne des § 132 des Berggeset­
zes 1975 von einem Bergbauberechtigten durchge­
führt werden, ausgenommen gewerbliche und 
industrielle Betriebe, die solche grundeigene mine­
ralische Rohstoffe obertägig gewinnen, die durch 
die Berggesetznovelle 1990, BGBI. Nr. 355, in § 5 
des Berggesetzes aufgenommen worden sind." 

5. Im § 16 Abs. 2 Z 1 wird der Ausdruck "der §§ 3 
Abs. 1 Z 1 bis 7, 4 und 5 des Studienförderungsge­
setzes 1992" durch den Ausdruck "des § 3 Abs. 1 
Z 1 bis 7 des Studienförderungsgesetzes 1992" 
ersetzt. 

6. § 18 wird aufgehoben. 

7. Dem § 21 Abs. 2 wird folgender S;ltZ angefügt: 

"Die Formalversicherung in der Pensionsversiche­
rung endet jedoch spätestens mit dem Tag vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2)." 

8. § 29 lautet: 

"Sachliche Zuständigkeit der Träger der 
Pensionsversicherung 

§ 29. (1) Zur Durchführung der Pensionsversi­
cherung der Arbeiter sind, unbeschadet des § 17 
Abs.3 über die Wei~erversicherung und der §§ 245 
und 246 über die Leistungszugehörigkeit und 
Leistungszuständigkeit, sachlich zuständig: 

1. die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 
soweit nicht einer der unter Z 2 oder 3 
genannten Versicherungsträger zuständig ist; 
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2. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen für die bei ihr oder der 
Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbe­
triebe in der Krankenversicherung pflichtversi­
cherten Personen; 

3. die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues hinsichtlich aller in knappschaftli­
chen und diesen gleichgestellten Betrieben 
beschäftigten Arbeiter, wobei auf Beschäftigte, 

. die wesentlich bergmännische oder diesen 
gleichgestellte Tätigkeiten im Sinne der 
Anlagen 9 und 10 zu diesem Bundesgesetz 
ausführen, der Abschnitt IV des Vierten Teiles 
dieses Bundesgesetzes Anwendung findet. 

(2) Zur Durchführung der Pensionsversicherung 
der Angestellten sind, unbeschadet des § 17 Abs. 3 
über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 246 
über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszu­
ständigkeit, sachlich zuständig: 

1. die Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten, soweit nicht der unter' Z 2 genannte 
Versicherungsträger zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues hinsichtlich aller in knappschaftli­
chen und diesen gleichgestellten Betrieben 
beschäftigten Angestellten, wobei auf Beschäf­
tigte, die wesentlich bergmännische oder 
diesen gleichgestellte Tätigkeiten im Sinne der 
Anlagen 9 und 10 zu diesem Bundesgesetz 
ausführen, der Abschnitt IV des Vierten Teiles 
dieses Bundesgesetzes Anwendung findet." 

9. § 33 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abs. 1 gilt für die nur in der Unfall- und 
Pensionsversicherung sowie für die nur in der 
Unfallversicherung nach § 7 Z 3 lit. a Pflichtversi­
cherten mit der Maßgabe, daß die Meldungen beim 
Träger der Krankenversicherung, der beim Beste­
hen einer Krankenversicherung nach diesem Bun­
desgesetz für sie sachlich und örtlich zuständig 
wäre, zu erstatten sind." 

10. Im § 37 erster Satz wird der Ausdruck ,,§ 7 
Z 3 lit. a und b" durch den Ausdruck ,,§ 7 Z 3 lit. b" 
ersetzt. 

11. § 40 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abs. 1 gilt auch für Personen, 
1. die eine Leistung aus einem Versicherungsfall 

des Alters, der geminderten Arbeitsfähigkeit 
oder des Todes beantragt haben, wenn sie vom 
Versicherungsträger nachweislich über den 
Umfang ihrer Meldeverpflichtung belehrt 
wurden; 

2. die eine Gleitpension (§ 253 c) beziehen, mit 
der Maßgabe, daß auch das jeweilige Ausmaß 
der wöchentlichen Arbeitszeit zu melden ist." 

12. § 44 Abs. 1 Z 7 lautet: 
,,7. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 

pflichtversicherten Personen das Monatsgeld, 

die Dienstgradzulage, die Monatsprämie, die 
Vergütungen nach § 6 Abs. 2 bis 4 des 
Heeresgebührengesetzes 1992, BGBL Nr. 422, 
und die Anerkennungsprämie;" 

13. Im § 44 Abs.6 letzter Satz wird der 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)" 
durch den Klammerausdruck ;,(§ 242 Abs. 6)" und 
der Ausdruck,,§ 108 i" durch den Ausdruck,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt . 

14. Im § 45 Abs. 1 zweiter Satz wird der Ausdruck 
,,§ 108 b Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs. 1 
und 3" ersetzt. 

15. Im § 49 Abs. 3 Z 9 wird jeweils der Ausdruck 
"Eintritt der Arbeitsunfähigkeit" durch den Aus­
druck "Eintritt des Versicherungsfalles" ersetzt. 

16. Im § 56 a Abs.2 zweiter Satz wird der 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)" 
durch den Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 6)" und 
der Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

16 a. Im § 67 Abs. 9 wird der Ausdruck "Abs. 6" 
durch den Ausdruck "Abs. 6 Z 2 bzw. 3" ersetzt. 

17. § 70 lautet: 

"Anrechnung für die Höherversicherung bzw. 
Erstattung von Beiträgen in der 

Pensionsversicherung 

§ 70. (1) Überschreitet in einem Beitragsjahr 
(§ 242 Abs.6) bei einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung oder bei gleichzeitig ausgeübten 
versicherungspflichtigen Beschäftigungen oder bei 
gleichzeitig ausgeübten versicherungspflichtigen 
Beschäftigungen und selbständigen Erwerbstätig­
keiten die Summe aller Beitragsgrundlagen der 
Pflichtversicherung einschließlich der Sonderzah­
lungen die Summe der monatlichen Gesamtbei­
tragsgrundlagen im Kalenderjahr (§ 242 Abs. 3 bzw. 
§ 244 a Abs. 5), so gilt der Beitrag zur Pensionsver­
sicherung, der auf den Überschreitungsbetrag 
entfällt, wenn nicht nach Abs. 2 Beiträge erstattet 
wurden, im Rahmen der Bestimmungen des § 77 
Abs.2 als Beitrag zur Höherversicherung; hiebei ist 
als Beitragssatz jeweils der aus der Summe der 
Beitragssätze gemäß § 51 Abs. 1 Z 3 lit. a und § 51 a 
sich ergebende Beitragssatz zur Zeit der Entrich­
tung heranzuziehen. Beitragsteile, die im Rahmen 
der Bestimmungen des § 77 Abs. 2 nicht als Beitrag 
zur Höherversicherung gelten, sind bei Eintritt des 
Versicherungsfalles aufgewertet mit dem der 
zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwertungs­
faktor (§ 108 Abs. 4) in halber Höhe' zu erstatten. 

(2) Der (die) Versicherte kann bei sonstigem 
Ausschluß bis 31. Jänner eines jeden Kalenderjahres 
für im Vorjahr fällig gewordene Beiträge bei einem 
der beteiligten Versicherungsträger den Antrag 
stellen, ihm (ihr) den auf den Überschreitungsbetrag 
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(Abs. 1) entfallenden Beitrag oder den gemäß § 77 
Abs. 2 zur Höherversicherung nicht anrechenbaren 
Beitrag zu erstatten, wobei der halbe Beitragssatz 
nach Abs. 1 anzuwenden ist. 

(3) Der nach Abs. 1 oder Abs. 2 zu erstattende 
Betrag ist dem auszahlenden Versicherungsträger 
aus dem Ausgleichsfonds der Pensionsversiche­
rungsträger (§ 447 g) zu ersetzen." 

18. Im § 74 Abs. 1 zweiter und vierter Satz wird 
der Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

19. § 76 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist 
für in der Pensionsversicherung Weiterversicherte 
die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte 
Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung 
(§ 242 Abs. 1 Z 1) des dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung vorangegangenen letzten Bei­
tragsjahres (§ 242 Abs. 6); in den Fällen des § 17 
Abs. 3 letzter Satz ist die Beitragsgrundlage für den 
Kalendertag ein Dreißigstel der sich gemäß § 244 a 
ergebenden Gesamtbeitragsgrundlage des dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung vorange­
gangenen letzten Kalenderjahres. Hat der Versi­
cherte Beitragszeiten der Pflichtversicherung nur im 
Beitragsjahr des Ausscheidens aus der Pflichtversi­
cherung erworben, so ist dieses Beitragsjahr 
heranzuziehen. Die demnach in Betracht kom­
mende Beitragsgrundlage ist mit dem sich gemäß 
Abs. 2 ergebenden Faktor zu vervielfachen. Hat der 
( die) Versicherte vor der Weiterversicherung 
Beitragszeiten einer Selbstversicherung gemäß 
§ 16 a erworben, gilt als Beitragsgrundlage für die 
Weiterversicherung die Beitragsgrundlage gemäß 
§ 76 b Abs. 5; hat der (die ) Versicherte vor der 
Weiterversicherung Beitragszeiten einer Selbstversi­
cherung gemäß § 18 a erworben, gilt als Beitrags­
grundlage für die Weiterversicherung die Beitrags­
grundlage gemäß § 76 b Abs. 4." 

20. Im 76 a Abs. 3 zweiter Satz wird der Ausdruck 
,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs.9" 
ersetzt. 

21. Im 76 b Abs. 1 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

22. § 76 b Abs. 3 wird aufgehoben. 

23. § 77 Abs. 2 lautet: 

,,(2) In der Pensionsversicherung ist der Beitrags­
satz für alle Weiter- und Selbstversicherten die 
Summe der jeweils geltenden Beitragssätze gemäß 
den §§ 51 Abs.l Z 3 lit. aund 51 a. Für die 
Höherversicherung in der Pensionsversicherung 
sind Beiträge in einer vom Versicherten gewählten 
Höhe zu entrichten; der jährliche Beitrag darf das 
Sechzigfache der Höchstbeitragsgrundlage nach 
§ 45 Abs. 1 nicht übersteigen." 

24. Im § 77 Abs. 4 zweiter und dritter Satz wird 
jeweils der Ausdruck,,§ 108 i" durch den Ausdruck 
,,§ 108 Abs. 9" ersetzt. 

25. § 78 Abs. 3 letzter Satz entfällt. 

26. Der 4. Unterabschnitt des Abschnittes V des 
Ersten Teiles lautet: 

,,4. UNTERABSCHNITT 

Grundsätze der langfristigen Finanzierung der 
Pensionsversicherung 

§ 79 a. Die Finanzierung der Pensionsversiche­
rung ist durch Beiträge der Versicherten' und 
Bundesbeiträge sicherzustellen. Übersteigt die 
Summe der gebührenden Beiträge des Bundes 
gemäß § 80 Abs. 1 ein Drittel der Gesamtaufwen­
dungen in der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz, sind Mehraufwendungen der Pen­
sionsversicherung gleichmäßig auf Bundesbeiträge 
und Beiträge für Pflichtversicherte aufzuteilen. 

Beitrag des Bundes 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet der 
Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der 
Höhe des Betrages, um den 100,2 vH der 
Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind 
bei den Aufwendungen die Ausgleichszulagen, die 
außerordentlichen Zuschüsse des Trägers der 
Pensionsversicherung als Dienstgeber zur Rückstel­
lung für Pensionszwecke und die Abschreibungen 
von bebauten Grundstücken, bei den Erträgen der 
Bundesbeitrag nach Abs. 1 und 2 und die Ersätze für 
Ausgleichszulagen außer Betracht zu lassen. 

(2) Der Bund leistet über den Beitrag gemäß 
Abs. 1 hinaus einen Beitrag 

a) in der Höhe der zur Finanzierung jährlich 
aufgewendeten Mittel für eine nach dem 
31. Dezember 1987 gemäß § 447 genehmigte 
Erwerbung von Liegenschaften, ferner für 
eine nach dem 31. Dezember 1987 gemäß 
§ 447 genehmigte Errichtung, Erweiterung 
oder einen nach dem 31. Dezember 1987 
gemäß § 447 genehmigten Umbau von 
Gebäuden; der Beitrag des Bundes darf den 
Betrag der genehmigten Mittel nicht überstei­
gen; allfällig gebildete Ersatzbeschaffungs­
rücklagen sind in Abzug zu bringen; 

b) an die Pensionsversicherungsanstalt der Ar­
beiter und die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten in der Höhe von je 
3 Millionen Schilling, an die Versicherungs­
anstalt der österreichischen Eisenbahnen und 
die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues als Träger der Pensionsversiche­
rung in der Höhe von je 1,25 Millionen 
Schilling als Zuschuß für den Umbau von 
Gebäuden, der gemäß § 447 in Verbindung 
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mit § 31 Abs. 6 lit. a deshalb nicht genehmi­
gungspflichtig ist, weil damit keine Änderung 
des Verwendungszweckes verbunden ist. 

(3) Der den einzelnen Trägern der Pensionsversi­
cherung nach Abs. 1 und 2 gebührende Beitrag des 
Bundes ist monatlich im erforderlichen Ausmaß 
unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes 
zu bevorschussen. 

§ 80 a. (1) Die Allgemeine Unfallversicherungs­
anstalt hat an den Ausgleichsfonds der Pensionsver­
sicherungsträger (§ 447 g) 1,5 Milliarden Schilling 
am 20. November 1992 zu überweisen. 

(2) Abweichend von § 80 Abs. 1 leistet der Bund 
für das Geschäftsj ahr 1992 einen Beitrag, der sich 

. gegenüber dem nach § 80 Abs. 1 zu ermittelnden 
Betrag vermindert: . 

1. für die Pensionsversicherungsanstalt der Ar­
beiter um 1 050 Millionen Schilling, 

2. für die Versicherungsanstalt der österreichi­
schen Eisenbahnen um 250 Millionen Schil­
ling, 

3. für die Pensionsversicherungsanstalt der An­
gestellten um 950 Millionen Schilling, 

4. für die Versicherungsanstalt des österreichi­
schen Bergbaues um 350 Millionen Schilling." 

27. Im § 86 Abs. 3 Z 1 wird nach dem zweiten 
Satz folgender Satz eingefügt: 

"Wird ein Antrag auf Waisenpension nicht 
fristgerecht gestellt, so fällt die Waisenpension mit. 
dem Eintritt des Versicherungsfalles bzw. dem 
darauf folgenden Monatsersten an, sofern der 
Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten 
nach dem Eintritt der Volljährigkeit der Waise 
gestellt wird." 

28. § 95 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Bei der Anwendung der §§ 90 und 90 a sind 
die Renten (Pensionen) mit dem Zurechnungszu­
schlag (§ 261 a) und dem Leistungszuschlag (§ 284 
Abs. 5), jedoch ohne die besonderen Steigerungsbe­
träge für Höherversicherung (§ 248) und die 
Kinderzuschüsse (§ 262) heranzuziehen." 

29. § 99 Abs. 3 Z 2 und 3 werden aufgehoben. Die 
bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung 2. 

30. Dem § 99 wird folgender Abs.4 angefügt: 

,,(4) Die Entziehung einer Leistung aus einem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
ist nach der Erreichung des Anfallsalters für die 
Alterspension bzw. Knappschaftsalterspension 
(§§ 253 bzw. 276) nicht mehr zulässig." 

31. Dem § 104 Abs.2 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Fällt der Auszahlungstermin bei der unbaren 
Überweisung der genannten Leistungen auf einen 
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so 
sind diese Leistungen so zeitgerecht anzuweisen, 

daß sie an dem diesen Tagen vorhergehenden 
Werktag dem Pensionsbezieher zur Verfügung 
stehen." 

32. Im § 107 Abs.5 wird der Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 107 a Abs. 1" 
ersetzt. 

33. Der bisherige § 108 erhält die Bezeichnung 
§ 107 a. 

34. Abschnitt VI a des Ersten Teiles lautet: 

"Abschnitt VI a 

Aufwertung und Anpassung in der 
Sozialversicherung 

1. Unterabschnitt: Grundlagen 

§ 108. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat jedes Jahr für das folgende Kalender­
jahr eine Aufwertungszahl (Abs. 2), eine Höchstbei­
tragsgrundlage (Abs.3), Aufwertungsfaktoren 
(Abs.4) und die festen Beträge nach diesem 
Bundesgesetz (Abs. 9), im Dezember jeden Jahres 
einen Beitragsbelastungsfaktor (Abs. 8) für das 
laufende Kalenderjahr und jedes Jahr für das 
vorangegangene Kalenderjahr einen endgültigen 
Anpassungsrichtwert (Abs.6) zu ermitteln und 
kundzumachen. 

$(2) Aufwertungszahl: Die Aufwertungszahl be­
ruht auf der Veränderung der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz vom jeweils drittvorangegan­
genen Kalenderjahr zum jeweils zweitvorangegan­
genen Kalenderjahr. Veränderungen von Beitrags­
sätzen bleiben unberücksichtigt. Die Aufwertungs­
zahl ist, soweit im einzelnen nichts anderes 
angeordnet wird, für die Erhöhung der Höchstbei­
tragsgrundlage und der festen Beträge, die der 
Beitragsberechnung dienen, heranzuziehen. 

(3) Höchstbeitragsgrundlage : Höchstbeitrags­
grundlage für die Beitragszeiträume eines Jahres ist 
der Meßbetrag (§ 108 b) dieses Kalenderjahres, 
wenn er ganzzahlig durch 20 teilbar ist, ansonsten 
der nächsthöhere ganzzahlig durch 20 teilbare 
Betrag. 

(4) Aufwertungsfaktoren: Die Aufwertungsfak­
toren eines Kalenderjahres errechnen sich durch 
Vervielfachung der zuletzt in Geltung gestandenen 
Aufwertungsfaktoren mit dem Anpassungsfaktor 
des Vorjahres. Sie sind auf 3 Dezimalstellen zu 
runden. Der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren ist 
der Anpassungsfaktor des Vorjahres als Aufwer­
tungsfaktor für die Beitragsgrundlagen des zweit­
vorangegangenen Kalenderjahres anzufügen. Die 
Aufwertungsfaktoren sind für die Aufwertung von 
Beitragsgrundlagen, die zur Bildung der Bemes­
sungsgrundlage verwendet werden, heranzuziehen. 
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(5) Anpassungsfaktor: Der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales hat jedes Jahr für das folgende 
Kalenderjahr einen Anpassungsfaktor unter Be­
rücksichtigung des vorläufigen Anpassungsricht­
wertes für das Anpassungsjahr (Abs.6), der 
Anpassungsbandbreite (Abs. 7) und des Gutachtens 
des Beirates für die Renten- und Pensionsanpassung 
(§ 108 e) durch Verordnung festzusetzen. Die 
Verordnung ist nach Zustimmung durch die 
Bundesregierung vom Bundesminister für Arbeit 
und Soziales dem Hauptausschuß des Nationalrates 
zur Zustimmung vorzulegen. Die Zustimmung der 
Bundesregierung ist bis spätestens 10. November 
eines jeden Jahres zu beantragen. Der Anpassungs­
faktor ist, soweit im einzelnen nichts anderes 
angeordnet wird, für die Erhöhung der Renten und 
Pensionen und der leistungsbezogenen festen 
Beträge in der Sozialversicherung heranzuziehen. 

(6) Anpassungsrichtwert: Jedes Jahr sind für das 
Anpassungsjahr (das ist jenes Kalenderjahr, für das 
der Anpassungsfaktor festzusetzen ist) und das 
diesem vorangehende Jahr je ein vorläufiger 
Anpassungsrichtwert und für das diesem zweitvor­
angehende Jahr der endgültige Anpassungsrichtwert 
zu ermitteln. Die Berechnung der vorläufigen 
Anpassungsrichtwerte ist, soweit die erforderlichen 
statistischen Werte noch nicht vorliegen, auf 
Schätzungen aufzubauen. Der Anpassungsrichtwert 
ist so zu ermitteln, daß seine Anwendung als 
Anpassungsfaktor bewirken würde, daß sich die 
durchschnittliche Höhe der Pensionen aus den 
Versicherungsfällen des Alters und der geminderten 
Arbeitsfähigkeit im Anpassungsjahr gegenüber dem 
V orj ahr mit dem gleichen Hundertsatz verändert 
wie die durchschnittliche Beitragsgrundlage. Dabei 
sind nur Werte aus'der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz heranzuziehen. Änderungen 
von Beitragssätzen für Versicherte und/ oder 
Pensionisten in diesen bei den Jahren sind zu 
berücksichtigen (besondere Nettoanpassung). 

(7) Anpassungsbandbreite : Die Anpassungsband­
breite (§ 108 f Abs. 3, 4 und 5) ergibt sich aus einer 
Gegenüberstellung der längerfristigen Entwicklung 
der Anpassungsfaktoren und der Anpassungsricht­
werte bis zum Anpassungsjahr. Sie darf bei der 
Festsetzung des Anpassungsfaktors nicht unter­
schritten werden. Eine Überschreitung ist nur bei 
gleichzeitiger Vorsorge für zusätzliche Einnahmen 
der Pensionsversicherung zulässig. 

(8) Beitragsbelastungsfaktor: Für Kalenderjahre 
vor dem Jahr 1993 beträgt der Beitragsbelastungs­
faktor 1,00000. Für jedes weitere Kalenderjahr 
ergibt sich der Beitragsbelastungsfaktor aus der 
Vervielfachung der Beitragsbelastungsmeßzahl 
(§ 108 d Abs.4) dieses Kalenderjahres mit der 
Pensionsbelastungsmeßzahl des Jahres 1992 
(§ 108 d Abs. 7), geteilt durch die Beitragsbela­
stungsmeßzahl des Jahres 1992 und die Pensionsbe­
lastungsmeßzahl dieses Kalenderjahres. Der Bei-

tragsbelastungsfaktor ist bei der Bildung der 
Bemessungsgrundlage aus den jeweiligen Beitrags­
grundlagen heranzuziehen. 

(9) Anpassung fester Beträge: Sind nach den 
Bestimmungen dieses BundesgesetZes feste Beträge 
mit der Aufwertungszahl beziehungsweise mit dem 
Anpassungsfaktor zu vervielfachen, ist diese Ver­
vielfachung mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der 
Vervielfachung mit der Aufwertungszahl bezie­
hungsweise mit dem Anpassungsfaktor der am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in 
Geltung gestandene Betrag zugrunde zu legen ist. 
Die vervielfachten Beträge sind auf volle Schilling 
zu runden. 

2. Unterabschnitt: Durchführung 

Aufwertungszahl 

§ lOS a. (1) Die Aufwertungszahl eines Kalender­
jahres gemäß § 108 Abs.2 ist durch Teilung der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlage des zweitvor­
angegangenen Kalenderjahres (Ausgangsjahr) 
durch die durchschnittliche Beitragsgrundlage des 
drittvorangegangenen Kalenderjahres (Vergleichs­
jahr) zu errechnen. Die Berechnung der durch­
schnittlichen Beitragsgrundlage ist gemäß Abs. 2, 3 
und 4 vorzunehmen. Die Aufwertungszahl ist auf 
drei Dezimalstellen zu runden. 

(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Bei­
tragsgrundlage eines Jahres sind alle Versicherungs­
tage von Pflichtversicherten eines Jahres, für die 
eine Tagesbeitragsgrundlage vorgesehen ist, für alle 
Versicherten sowie getrennt nach Arbeitern und 
Angestellten in die Lohnstufen (§ 46 Abs. 2 bis 5) 
einzureihen. Der Hauptverband hat bei Erreichen 
eines Auswertungsgrades der Beitragsgrundlagen 
von 99 vH für das Ausgangsjahr diese Einreihung 
für das Ausgangsjahr, das Vergleichsjahr und das 
dem Vergleichsjahr vorangegangene Jahr auf 
Grund der Daten der Versicherungsdatei durchzu­
führen. Die Einreihung ist aber auf jeden Fall so 
rechtzeitig durchzuführen, daß sie dem Bundesmi­
nisterium für Arbeit und Soziales am 15. Juni eines 
jeden Jahres zur Verfügung steht. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage (Abs. 1) ist die Zahl der in jeder 
Lohnstufe eingereihten Versicherungstage mit- dem 
Tageswert (§ 46 Abs.4) dieser Lohnstufe zu 
vervielfachen. 

(4) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des 
Vergleichs- bzw. Ausgangsjahres ist der Betrag, der 
sich aus der Summe der nach Abs. 3 errechneten 
Beträge für alle Lohnstufen im Vergleichsjahr bzw. 
im Ausgangsjahr, geteilt durch die Summe der im 
Vergleichsjahr bzw. im Ausgangsjahr in diese 
Lohnstufen eingereihten Versicherungstage ergibt. 
Die durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf 
Groschen zu runden. 
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Meßbetrag für die Höchstbeitragsgrundlage 
für die Jahre 

15 

Faktor 

§ 108 b. Für das Kalenderjahr 1992 beträgt der 
Meßbetrag 1 050,17 S. Der Meßbetrag für jedes 
weitere Kalenderj ahr ergibt sich aus der V ervielfa­
chung des letzten Meßbetrages mit der Aufwer­
tungszahl (§ 108 Abs. 2) des Kalenderjahres, für das 
der Meßbetrag neu festzusetzen ist. Der Meßbetrag 
ist auf Groschen zu runden. 

Aufwertungsfaktoren 

§ 108 c. Die Aufwertungsfaktoren für das Kalen­
derjahr 1993 betragen: 

für die Jahre 

1938 und früher 
1939 bis 1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Faktor 

65,170 
57,929 
32,580 
19,556 
16,406 
13,021 
9,645 
8,681 
8,205 
7,719 
7,472 
7,137 
6,842 
6,656 
6,514 
6,031 
5,594 
5,161 
4,819 
4,503 
4,166 
3,915 
3,656 
3,469 
3,239 
3,016 
2,767 
2,506 
2,284 
2,058 
1,932 
1,817 
1,713 
1,630 
1,558 
1,489 
1,418 
1,370 
1,332 
1,288 
1,240 
1,213 
1,187 

1988 
1989 
1990 
1991 

. Anpassungsrichtwert 

1,165 
1,135 
1,089 
1,041. 

§ 108 d. (1) Der Anpassungsrichtwert für ein 
Kalenderjahr ist durch Teilung des Nettosteige­
rungsfaktors der durchschnittlichen Beitragsgrund­
lage (Abs. 2) durch den Nettosteigerungsfaktor der 
durchschnittlichen Pensionsleistung (Abs. 5), ver­
vielfacht mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 Abs. 5) 
des Kalenderjahres, für das der Anpassungsricht­
wert berechnet wird, zu ermitteln. Der Anpassungs­
richtwert ist auf drei Dezimalstellen zu runden. Ist 
die dem Anpassungsrichtwert entsprechende pro­
zentuelle Erhöhung niedriger als die vom Österrei­
chischen Statistischen Zentralamt für dieses Kalen­
derjahr bekanntgegebene Erhöhung der Verbrau­
cherpreise im Jahresdurchschnitt, ist der Anpas­
sungsrichtwert entsprechend dieser Erhöhung fest­
zusetzen. Entspricht der Bruttosteigerungsfaktor 
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 3) 
jedoch einer geringeren Erhöhung als der Erhöhung 
auf Grund des Verbraucherpreisindex, ist der 
Anpassungsrichtwert in der Höhe des Bruttosteige­
rungsfaktors der durchschnittlichen Beitragsgrund­
lage (Abs. 3) festzusetzen. 

(2) Nettosteigerungsfaktor der durchschnittli­
chen Bei~ragsgrundlage:Der Nettosteigerungsfak­
tor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines 
Kalenderjahres ist aus der Vervielfachung des 
Bruttosteigerungsfaktors der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage (Abs. 3) mit der Beitragsbela­
stungsmeßzahl (Abs. 4), geteilt durch die Beitrags­
belastungsmeßzahl des Vorjahres zu ermitteln. Der 
Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden. 

(3) Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittli~ 
chen Beitragsgrundlage : Der Bruttosteigerungsfak­
tor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines 
Kalenderjahres ist nach den Grundsätzen der 
Ermittlung für die Aufwertungszahl .(§ 108 a) mit 
der Maßgabe zu berechnen, daß als Ausgangsjahr 
das Kalenderjahr, für das dieser Faktor berechnet 
wird, bzw. als Vergleichsjahr das vorangegangene 
Kalenderjahr heranzuziehen ist. Der Faktor ist auf 
vier Dezimalstellen zu runden. 

(4) Beitragsbelastungsmeßzahl: Zur Ermittlung 
der Beitragsbelastungsmeßzahl eines Kalenderjah­
res ist auf der Grundlage der vom Hauptverband 
durchgeführten Einreihung der Versicherungstage 
von Pflichtversicherten des Vorjahres (§ 108 a 
Abs. 2) jeweils eine durchschnittliche Beitrags­
grundlage für Arbeiter und für Angestellte zu 
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berechnen. § 108 a Abs.3 und 4 sind dabei 
anzuwenden. Unter Bedachtnahme auf den (die) 

1. Beitrag zur Krankenversicherung inklusive 
Zusatzbeitrag, 

2. Beitrag zur Pensionsversicherung inklusive 
Zusatzbeitrag, 

3. Beitrag zur Arbeitslosenversicherung, 
4. Arbeiterkammerumlage und 
5. Wohnbauförderungsbeitrag 

sind aus den durchschnittlichen Beitragsgrundlagen 
für Arbeiter bzw. für Angestellte durchschnittliche 
Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. für Ange­
stellte unter Berücksichtigung der den Dienstneh­
mer belastenden Beiträge zu berechnen. Dabei sind 
die Beitragssätze des Jahres, für das die Beitragsbe­
lastungsmeßzahl zu ermitteln ist, heranzuziehen. 
Beitragssatzänderungen während des Jahres sind im 
Mittel aller Monate des Jahres ohne Bedachtnahme 
auf Sonderzahlungen zu berücksichtigen. Die 
Beitragsbelastungsmeßzahl ergibt sich aus der 
Teilung des gewogenen Mittels der durchschnittli­
chen Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. für 
Angestellte unter Berücksichtigung der Beitragsbe­
lastung durch das gewogene Mittel der durch­
schnittlichen Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. 
für Angestellte ohne Berücksichtigung der Beitrags­
belastung. Die Beitragsbelastungsmeßzahl ist auf 
fünf Dezimalstellen zu runden. 

(5) Nettosteigerungsfaktor der durchschnittli­
chen Pensionsleistung: Der Nettosteigerungsfaktor 
der durchschnittlichen Pensionsleistung eines Ka­
lenderjahres ist aus der Vervielfachung des 
Bruttosteigerungsfaktors der durchschnittlichen 
Pensionsleistung (Abs.6) mit der Pensionsbela­
stungsmeßzahl (Abs. 7), geteilt durch die Pensions­
belastungsmeßzahl des Vorjahres zu ermitteln. Der 
Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden. 

(6) Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittli­
chen Pensionsleistung : Der Bruttosteigerungsfaktor 
der durchschnittlichen Pensionsleistung eines Ka­
lenderjahres ist durch Teilung der durchschnittli­
chen Pensionsleistung dieses Kalenderjahres durch 
die durchschnittliche Pensionsleistung des vorange­
gangenen Kalenderjahres zu ermitteln. Die durch­
schnittliche Pensionsleistung ist gemäß Abs. 8,9, 10 
und 11 zu errechnen. Dabei sind nur Pensionen aus 
den· Versicherungsfällen des Alters und der 
geminderten Arbeitsfähigkeit in der Pensionsversi­
cherung nach diesem Bundesgesetz heranzuziehen. 
Der Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden. 

(7) Pensionsbelastungsmeßzahl : Die Pensionsbe­
lastungsmeßzahl eines Kalenderjahres ist der 
Betrag, der sich aus der Verminderung der Zahl 100 
um den Beitragssatz des Einbehalts von jeder 
Pension in der Krankenversicherung der Pensioni­
sten, geteilt durch 100, ergibt. Beitragssatzänderun­
gen beim Einbehalt während des Jahres sind im 
Mittel aller Monate des Jahres ohne Bedachtnahme 
auf Sonderzahlungen zu berücksichtigen. 

(8) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Pen­
sionsleistung eines Jahres ist die Gliederung des 
Pensions standes für Pensionen ohne Zulagen und 
Zuschüsse nach der Höhe des Monatsbetrages auf 
Grund der Weisungen für die statistischen Nach­
weisungen heranzuziehen. 

(9) Zur Feststellung der durchschnittlichen 
Pensionsleistung ist die Zahl der in jede Monatsbe­
tragsstufe eingereihten Pensionen mit dem Mittel­
wert dieser Monatsbetragsstufe zu vervielfachen. 
Dabei ist als unterste Monatsbetragsstufe jene 
anzunehmen, in die der Grenzbetrag gemäß Abs. 11 
fällt. Berücksichtigt wird für die unterste Monatsbe­
tragsstufe der Bereich zwischen dem Grenzwert und 
der nächsthöheren Monatsbetragsstufengrenze. Die 
Zahl der in die unterste Monatsbetragsstufe 
eingereihten Pensionen ist entsprechend der Ver­
kürzung des Monatsbetragsstufenbereiches zu ver­
mindern und die so verminderte Zahl mit dem 
Mittelwert aus dem Grenzbetrag und der nächsthö­
heren Monatsbetragsstufengrenze, gerundet auf 
volle Schilling, zu vervielfachen. 

(10) Die durchschnittliche Pensionsleistung ist 
der Betrag, der sich aus der Summe der nach Abs. 9 
errechneten Beträge für alle Monatsbetragsstufen, 
geteilt durch die Summe der in diese Monatsbe­
tragsstufen eingereihten Pensionen ergibt. Die 
durchschnittliche Pensionsleistung ist auf Schilling 
zu runden. 

(11) Der Grenzbetrag beträgt 4 245 S für das 
Kalenderjahr 1991. Für jedes weitere Kalenderjahr 
ist der Grenzbetrag mit dem Produkt der 
Bruttosteigerungsfaktoren der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage (Abs. 3) für das Kalender­
jahr 1992 bis zum Kalenderjahr, für das der 
Grenzbetrag gilt, zu vervielfachen und auf volle 
Schilling 2U runden. 

Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 

§ 108 e. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ist ein Beirat für die Renten- und 
Pensions anpassung zu errichten. 

(2) Dem Beirat gehören als stimmberechtigte 
Mitglieder an: 

je ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, des 
Bundesministeriums für Finanzen und des Bundes­
ministeriums für Arbeit und Soziales; 

je zwei Vertreter der Bundesarbeitskammer und der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft; 

ein Vertreter des Hauptverbandes ; 

vier Vertreter des Österreichischen Gewerkschafts­
bundes, davon ein Vertreter aus einer der 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes; 

je ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs~ un4 des 
Landarbeiterkammertages ; 
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je zwei vom Bundesministerium . für Finanzen Und 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales zU 
entsendende Fachleute aus dem Bereich der 
Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, die nach 
Tunlichkeit die akademische Lehrbefugnis besitzen 
sollen; 

zwei von der Bundesregierung zu entsendende 
Bezieher einer Pension nach diesem Bundesgesetz 
oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz. 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertreter 
zu entsenden. 

(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales oder ein von ihm 
bestellter Vertreter. Er hat die Mitglieder des 
Beirates bei Antritt ihres Amtes zur Amtsverschwie­
genheit sowie zur gewissenhaften und unpartei­
ischen Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

(4) Die Amtsdauer des Beirates beträgt jeweils 
fünf Jahre. Nach Ablauf der Amtsdauer hat der alte 
Beirat die Geschäfte so lange weiterzuführen, bis 
der neue Beirat zusammentritt. Die Zeit der 
Weiterführung der Geschäfte durch den alten Beirat 
zählt auf die fünf jährige Amtsdauer des neuen 
Beirates. 

(5) Der Beirat ist bei Anwesenheit von mindestens 
zwölf Mitgliedern (Stellvertretern) beschlußfähig. 
Ein Gutachten des Beirates im Sinne des Abs. 10 
kommt nur dann zustande, wenn es der Meinung 
von mehr als der Hälfte der anwesenden Mitglieder 
entspricht. Haben mindestens drei Mitglieder eine 
gemeinsame, von der einfachen Mehrheit des 
Beirates abweichende Meinung vertreten, ist bei der 
Erstellung des Gutachtens auch diese Meinung zum . 
Ausdruck zu bringen. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Ge­
schäftsordnung des Beirates erläßt der Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales durch Verordnung. 

(7) Die Mitglieder des Beirates versehen ihr Amt 
auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung als 
Ehrenamt. 

(8) Die Bürogeschäfte des Beirates sind vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu 
führen. 

(9) Den Mitgliedern des Beirates und den mit der 
Führung der Bürogeschäfte beauftragten Bedienste­
ten können Entschädigungen gewährt werden, 
deren Höhe der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen festzusetzen hat. Die Kosten des 
Beirates trägt der Bund. 

(10) Der Beirat kann bis zum 30. Juni eines jeden 
Jahres dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
eine vorläufige Empfehlung darüber vorlegen, in 
welcher Höhe der Anpassungsfaktor festgesetzt 

werden soll. Bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres 
hat der Beirat dem Bundesminister für Arbeit und 
Soziales in einem Gutachten den Anpassungsfaktor 
unter Bedachtnahmeauf die Grundsätze des § 108 f 
Abs. 3, 4 und 5 vorzuschlagen. Das Gutachten ist 
unverzüglich in der Fachzeitschrift "Soziale Sicher-
heit" zu verlautbaren. . 

(l1) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen der Versicherten und der 
Dienstgeber, die Träger. der Unfall- und der 
Pensionsversicherungund der Hauptverband sind 
verpflichtet, dem Beirat auf Verlangen alle ihnen zur 
Verfügung stehenden Unterlagen vorzulegen, die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 
darüber hinaus von sich aus dem Beirat alljährlich 
eine Berechnung über die voraussichtliche Geba­
rung der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz für die folgenden fünf Jahre so 
rechtzeitig vorzulegen, daß sie dem Beirat bei 
Erstellung seines Gutachtens zur Verfügung steht. 

Festsetzung des Anpassungsfaktors 

§ 108 f. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat für jedes Jahr den Anpassungsfaktor 
unter Bedachtnahme auf das Gutachten des Beirates 
für die Renten- und Pensions anpassung sowie auf 
die im Abs. 3, 4 und 5 genannten Grundsätze 
(Anpassungsbandbreite) festzusetzen. 

(2) Kommt ein Gutachten des Beirates gemäß 
§ 108 e Abs. 10 nicht zustande oder legt der Beirat 
das Gutachten nicht rechtzeitig vor, hat der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales den 
Anpassungsfaktor unter Bedachtnahme auf die im 
Abs. 3,4 und 5 genannten Gnmdsätze festzusetzen. 

(3) Der Anpassungsfaktor ist unter Bedacht­
nahme auf den Anpassungsrichtwert für das 
Anpassungsjahr (§ 108 Abs. 6) so festzusetzen, daß 
die Anpassungsfaktormeßzahl (Abs.4) für das 
Anpassungsjahr die Anpassungsrichtwertineßzahl 
(Abs. 5) für das Anpassungsjahr um nicht mehr als 
1 % unter- bzw. überschreitet. Daß die Anpassungs­
faktormeßzahl die Anpassungsrichtwertmeßzahl 
um mehr als 1 % unterschreitet, ist unzulässig. Wird 
ein Anpassungsfaktor in einer Höhe festgesetzt, daß 
die Anpassungsfaktormeßzahl die Anpassungsricht­
wertmeßzahl um mehr als 1 % überschreitet, ist dies 
nur . dann zulässig, wenn gleichzeitig mit der 
Verordnung (§ 108 Abs.5) in einem eigenen 
Bundesgesetz für den 1 % überschreitenden Unter­
schiedsbetrag zwischen Anpassungsfaktormeßzahl 
und Anpassungsrichtwertmeßzahl eine finanzielle 
Bedeckung durch eine Erhöhung der Beitragssätze 
in der Pensionsversicherung oder eine Erhöhung 
des Anteiles der Summe der Bundesbeiträge an den 
Gesamtaufwendungen der Pensionsversicherung 
(§ 79 a) vorgesehen wird. 

3 
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(4) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt die 
AnpassungsfaktormeßzahI100,00. Für jedes weitere 
Kalenderjahr ist die Anpassungsfaktormeßzahl in 
der Verordnung nach § 108 Abs. 5 festzusetzen. Die 
Anpassungsfaktormeßzahl ergibt sich aus der 
Vervielfachung der letzten Anpassungsfaktormeß­
zahl mit dem Anpassungsfaktor. Die Anpassungs­
faktormeßzahl ist auf zwei Dezimalstellen zu 
runden. 

(5) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt die 
Anpassungsrichtwertmeßzahl 100,00. Für jedes 
weitere Kalenderjahr ist die Anpassungsrichtwert­
meßzahl in der Verordnung nach § 108 Abs.5 
festzusetzen. Die Anpassungsrichtwertmeßzahl er­
gibt sich aus der Vervielfachung der Anpassungs­
richtwertmeßzahl für das Jahr 1992 mit dem 
Produkt der Anpassungsrichtwerte für das Kalen­
derjahr 1993 und die folgenden Jahre bis einschließ­
lich das Anpassungsjahr. Wurde in einem Kalender­
jahr von der Möglichkeit der Festsetzung eines 
höheren Anpassungsfaktors gemäß Abs. 3 dritter 
Satz Gebrauch gemacht, ist bei der Berechnung der 
Anpassungsrichtwertmeßzahl das Produkt der An­
passungsrichtwerte zusätzlich mit dem Faktor zu 
vervielfachen, der sich durch Teilung der Anpas­
sungsfaktormeßzahl für dieses Jahr durch die um 
1 % erhöhte für dieses Jahr zugrunde gelegte 
Anpassungsrichtwertmeßzahl ergibt. Die Anpas­
sungsrichtwertmeßzahl ist auf zwei DezimaJstellen 
zu runden. 

Anpassung der Renten aus der Unfallversicherung 

§ 108 g. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind die Renten aus der Unfallversiche­
rung mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen; 
soweit Renten nicht nach festen Beträgen bemessen 
sind, gilt dies jedoch nur dann, wenn der 
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner des vorange­
gangenen Jahres eingetreten ist, und zwar mit der 
Maßgabe, daß die erstmalige Anpassung, sofern der 
Versicherungsfall im zweiten Halbjahr eingetreten 
ist, mit dem um 0,5 erhöhten halben Anpassungsfak­
tor vorzunehmen ist. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Rente 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in 
Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch be­
stand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse 
und vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie 
erfaßt im gleichen Ausmaß alle Rentenbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden Rente 
treten die Kinderzuschüsse nach den hiefür 
geltenden Vorschriften. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend auch für andere Geldleistungen aus 
der Unfallversicherung, deren Höhe sich nach der 
Bemessungsgrundlage (nach dem Jahresarbeitsver­
dienst) bemißt. 

(5) Bei Anwendung der ,'\bs. 1 und 4 ist in den 
Fällen des § 180 von dem Zeitpunkt auszugehen, zu 
dem die Rente neu festgestellt wurde; in den Fällen 
des § 215 Abs. 3 ist vom Todestag des Versicherten 
auszugehen, falls der Unterhaltsanspruch nicht 
höher war als 20 vH der Bemessungsgrundlage. 

(6) Bei der Anwendung des Abs. 5 und der §§ 210 
Abs. 3, 213 Abs. 2 und 220 tritt an die Stelle der 
Bemessungsgrundlage der mit dem Anpassungsfak­
tor vervielfachte Betrag der Bemessungsgrundlage. 
Diese Vervielfachung ist ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der 
Vervielfachung der für das vorangegangene Jahr 

. ermittelte Betrag zugrunde zu legen ist. 

Anpassung der Pensionen aus der 
Pensionsversicherung 

§ 108 h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind 

a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, 
für die der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, . 

b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der 
Pension bemessen wurden, auf die der 
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Lit. b 
ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die 
Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner 
dieses Jahres liegt. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in 
Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch be­
stand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse 
und der Ausgleichszulage und vor Anwendung von 
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen 
Ausmaß alle Pensionsbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden 
Pension treten die Kinderzuschüsse und die 
Ausgleichszulage nach den hiefür geltenden Vor­
schriften. 

(4) An die Stelle des Betrages der Bemessungs­
grundlage aus einem früheren Versicherungsfall 
tritt der Betrag, der sich aus der Vervielfachung 
dieser Bemessungsgrundlage mit dem Anpassungs­
faktor ergibt, der auf die entzogene (erloschene) 
Pension im Falle ihrer Weitergewährung anzuwen­
den gewesen wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere 
Anpassungsfaktoren anzuwenden, ist die Vervielfa­
chung in der Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils 
der für das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag 
zugrunde zu legen ist. Als Anpassungsfaktor für das 
Jahr 1990 ist das Produkt der Faktoren 1,030 und 
1,010 heranzuziehen. 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung 
des § 267. 
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Anpassung der Leistungen von Amts wegen 

§ 108 k. Die Anpassung der Leistungen gemäß 
den Bestimmungen der §§ 108 g und 108 h ist von 
Amts wegen vorzunehmen. 

§ 1081. (1) Die Aufwertungszahl (§ 108 a in der 
Fassung der 50. Novelle, BGBI. Nr. 676/1991) 
beträgt für das Jahr 1992 1,055. 

(2) Der Richtwert (§ 108 d in der Fassung der 
50. Novelle, BGBI. Nr..676/1991) beträgt für das 
Jahr 1992 1,045. 

(3) Die Höchstbeitragsgrundlage (§ 108 b Abs. 1 
in der Fassung der 50. Novelle, BGBI. 
Nr. 676/1991) beträgt für das Jahr 1992 1 060 S für 
den Kalendertag." 

35. Im § 122 Abs. 4 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

36. § 135 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung 
erforderliche 
a) physiotherapeutische, 
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische 

oder 
c) ergotherapeutische 

Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des 
.Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste, BGBI. 
Nr. 460/1992, zur freiberuflichen Ausübung des 
physiotherapeutischen Dienstes, des logopädisch­
phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des 
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind;" 

37. Im § 136 Abs.3 dritter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

38. Im § 137 Abs. 2 wird der Klammerausdruck 
,,(§ 108 b Abs.2)" durch den Klammerausdruck 
,,(§ 108 b)" ersetzt. 

39. Im § 141 Abs. 3 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

40. Dem § 143 Abs. 1 Z 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Folgeprovisionen gelten nicht als weitergeleistete 
Bezüge;" 

4l. Im § 151 Abs.2 wird der Klammerausdruck 
,,(§ 23 des Bundesgesetzes betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, 
BGBI. Nr. 10211961)" durch den Klammeraus­
druck ,,(§ 23 des Krankenpflegegesetzes, BGBI. 
Nr. 10211961)" ersetzt. 

42. Im § 154 Abs. 1 zweiter Satz wird' der 
Klammerausdruck ,,(§ 108 b Abs.2)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§ 108 b)" ersetzt. 

42 a. § 166 Abs. 1 Z 2 letzter Satz lautet: 

,,§ 143 'Abs. 1 Z 3 letzter Satz und Abs. 5 gelten 
entsprechend." 

43. Im § 181 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 
zweiter Satz wird jeweils der Ausdruck ,,§ 108 i" 
durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs. 9" ersetzt. 

44. Im § 181 b zweiter Satz wird der Ausdruck 
,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs.9" 
ersetzt. 

45. Im § 212 Abs.3 dritter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

46, § 215 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Rente nach Abs. 1 gebührt auch 
1. der Frau, 
2. dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem ( der) Versicherten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit 
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei­
trag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt geleistet hat, 
und zwar 

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, 
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches, 
c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklä­

rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtung, 

d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbe­
darfs ab einem Zeitpunkt nach der Rechts­
kraft der Scheidung bis zu seinem (ihrem) 
Tod, mindestens während der Dauer des 
letzten Jahres vor seinem (ihrem) Tod, wenn 
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, 

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine 
neue Ehe geschlossen hat. Die Witwen(Wit­
wer)rente nach lit. abis c wird mit dem Betrag 
gewährt, der dem gegen den Versicherten (die 
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehen­
den Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag) 
entspricht; die Witwen(Witwer)rente nach lit. d 
wird mit dem Betrag gewährt, dt;r dem vom 
Versicherten bzw. von der Versicherten in dem dort 
genannten Zeitraum, längstens jedoch während der 
letzten drei Jahre vor seinem (ihrem) Tod 
geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unter­
halt entspricht; die Witwen(Witwer)rente darf 
20 vH der Bemessungsgrundlage des (der) Versi-

. cherten nicht übersteigen. In den Fällen der lit. a 
bis c bleibt eine vertraglich oder durch gerichtlichen 
Vergleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes 
(Unterhaltsbeitrages) außer Betracht, wenn seit dem 
Abschluß des Vertrages (Vergleiches ) bis zum Tod 
nicht mindestens ein Jahr vergangen ist, in den 
Fällen der lit. d bleibt eine Erhöhung des Unterhal­
tes außer Betracht, wenn seit dem Zeitpunkt der 
Erhöhung bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr 
vergangen ist." 
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47. Im § 222 Abs. 1 Z 1 wird der Strichpunkt am 
Ende der lit. c durch einen Beistrich ersetzt. Eine 
lit. d und e mit folgendem Wortlaut wird angefügt: 

"d) die Gleitpension (§§ 253 c, 270), 
e) die vorzeitige Alterspension wegen geminder­

ter Arbeitsfähigkeit (§§ 253 d, 270);" 

48. Im § 222 Abs. 2 Z 1 wird der Punkt am Ende 
der lit. d durch einen Beistrich ersetzt. Eine lit. e 
und f mit folgendem Wortlautwird angefügt: 

"e) die Knappschaftsgleitpension (§ 276 c), 
f) die vorzeitige Knappschaftsalterspension we­

gen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 276 d)." 

49. § 223 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

50. § 225 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. Zeiten einer freiwilligen Versicherung, wenn 
die Beiträge innerhalb von zwölf Monaten 
nach Ablauf des Beitragszeitraumes, für den 
sie gelten sollen, wirksam (§ 230) entrichtet 
worden sind;" 

51. § 227 Abs. 1 Z 4 lautet: 

,,4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Versiche­
rungszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in 
dem die erste nachfolgende Versicherungszeit 
vorliegt, 
a) bei einer (einem) Versicherten die Zeit der 

Erziehung ihres (seines) Kindes im Inland 
bis zum Höchstausmaß von 48 Kalender­
monaten ab der Geburt des Kindes, 

b) bei einer (einem) Versicherten im Fall der 
Annahme an Kindes Statt (Übernahme der 
unentgeltlichen Pflege des Kindes) die 
nach der Annahme an Kindes Statt 
(Übernahme der unentgeltlichen Pflege 
des Kindes) liegende Zeit der Erziehung 
ihres (seines) Kindes im Inland bis zum 
Höchstausmaß von 48 Kalendermonaten 
ab der Geburt des Kindes, sofern die 
Annahme (Übernahme) nach dem 31. De­
zember 1987 erfolgte; 

liegt die Geburt (Annahme an Kindes Statt, 
Übernahme der unentgeltlichen Pflege des Kindes) 
eines weiteren Kindes vor dem Ablauf der 
48-Kalendermonate-Frist, so erstreckt sich diese nur 
bis zu dieser neuerlichen Geburt (Annahme an 
Kindes Statt, Übernahme der unentgeltlichen Pflege 
des Kindes); der Erziehung des Kindes im Inland 
steht eine solche in einem Mitgliedstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum (EWR) gleich, wenn für dieses Kind Anspruch 
auf eine Geldleistung aus dem Versicherungsfall der 
Mutterschaft nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz bzw. auf Betriebshilfe nach dem 
Betriebshilfegesetz besteht bzw. bestanden hat und 
die Zeit der Kindererziehung nach dem Inkrafttre­
ten dieses Abkommens liegt; Anspruch für ein und 
dasselbe Kind besteht jeweils nur für eine Person. 

Vorrang auf Anspruch hat die Person, die 
Karenzurlaubsgeld bezieht; wurde kein Karenzur­
laubsgeld bezogen oder stand beiden Elternteilen 
Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung zu, hat 
die weibliche Versicherte Anspruch, es sei denn, sie 
hat zugunsten des Mannes auf den Anspruch 
verzichtet. Ein solcher nicht widerrufbarer Verzicht 
ist spätestens bis zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem 
einer der beiden Elternteile einen Pensionsantrag 
stellt ;" 

52. Im § 227 Abs. 2 erster Satz wird der Ausdruck 
,,§§ 253 bAbs. 1 lit. b bzw. 276 b Abs.l lit. b" durch 
den Ausdruck ,,§§ 253 b Abs. 1 Z 2, 253 c Abs. 1 
Z 2,276 b Abs. 1 Z 2 bzw. 276 c Abs. 1 Z 2" ersetzt. 

53. Im § 228 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der 
Z 9 durch einen Strichpunkt ersetzt. Als Z 10 wird 
angefügt: 

,,10. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Versiche­
rungszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in 
dem die erste nachfolgende Versicherungs­
zeit vorliegt, bei einer (einem) Versicherten, 
die (der) im Zeitpunkt der Geburt ihren 
(seinen) Wohnsitz im Inland hatte, die Zeit 
der Erziehung des Kindes im Inland bis zum 
Hächstausmaß von 48 Kalendermonaten ab 
der Geburt; liegt die Geburt eines weiteren 
Kindes vor dem Ablauf der 48-Kalendermo­
nate-Frist, so erstreckt sich diese nur bis zu 
dieser neuerlichen Geburt; Anspruch für ein 
und dasselbe Kind besteht jeweils nur für eine 
Person. Die Versicherte kann zugunsten des 
Mannes, der dieses Kind erzogen hat, auf die 
Ersatzzeit verzichten. Ein solcher nicht 
'widerrufbarer Verzicht ist spätestens bis zu 
dem Zeitpunkt zulässig, zu dem einer der 
beiden Elternteile emen Pensionsantrag 
stellt. " 

54. § 231 lautet: 

"Versicherungsmonate, Begriff 

§ 231. Zur Feststellung der Leistungen aus der 
Pensionsversicherung und der Überweisungsbeträge 
nach den §§ 308 und 311 sind Versicherungszeiten 
in Versicherungsmonate zusammenzufassen, wobei 
in folgender Weise vorzugehen ist: 

1. Für alle Versicherungszeiten mit Ausnahme 
von Zeiten der Kindererziehung gemäß den §§ 227 
Abs.1 Z 4 und 228 Abs. 1 Z 10: 

a) Jeder Kalendermonat, in dem mindestens 
Versicherungszeiten in der Dauer von 
15 Tagen oder zwei ganze Beitragswochen, 
für die der Beitrag nach Beitragsklassen 
berechnet worden ist, oder' eine solche 
Beitragswoche und acht Tage an sonstigen 
Versicherungszeiten liegen, ·ist ein Versiche­
rungsmonat. . 
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b) Liegen in einem Kalendermonat nicht Versi­
cherungszeiten in dem in lit. a angegebenen 
Mindestausmaß vor, so sind diese Versiche­
rungszeiten solchen in den nachfolgenden 
Kalendermonaten desselben Kalenderjahres, 
die nicht schon nach lit. a Versicherungsmo­
nate sind, so lange zuzuschlagen, bis in einem 
Kalendermonat Versicherungszeiten in dem 
in lit. a angegebenen Mindestausmaß vorlie- . 
gen; dieser Kalendermonat ist so dann ein 
Versicherungs monat. Der letzte im Kalender­
jahr liegende Kalendermonat, in dem - auch 
nach dem Zuzählen von Versicherungs zeiten 
aus vorangegangenen Kalendermonaten -
Zeiten vorliegen, die das Mindestausmaß 
nach lit. a nicht erreichen, gilt jedenfalls als 
Versicherungsmonat. 

Bei Anwendung der lit. a und b sind Versicherungs­
zeiten, die sich zeitlich decken, nur einfach zu 
zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragszeit der Pflichtversicherung, 
Ersatzzeit, 
Beitragszeit der freiwilligen Versicherung. 

Bei Versicherungszeiten gleicher Art gilt nachste­
hende Reihenfolge: 

knappschaftliche Pensionsversicherung, 
Pensionsversicherung der Angestellten, 
Pensionsversicherung der Arbeiter, 
innerhalb der Pensionsversicherung der Arbeiter: 

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 
Versicherungsanstalt der österreichischen Ei­
senbahnen. 

Die Bestimmungen des § 244 Abs. 2 und des § 249 
Abs. 1 bleiben hievon unberührt. 

2. Für Versicherungszeiten gemäß den §§ 227 
Abs. 1 Z 4 und 228 Abs. 1 Z 10 (Zeiten der 
Kindererziehung) : Der erste volle Kalendermonat 
nach der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß den 
§§227 Abs. 1 Z 4 oder 228 Abs. 1 Z 10 und die 
folgenden Kalendermonate sind Versicherungsmo­
nate. Letzter Versicherungs monat ist der Kalender­
monat, in dem die Voraussetzungen gemäß den 
§§ 227 Abs. 1 Z 4 oder 228 Abs. 1 Z 10 wegfallen. 

3. Ist für ein und denselben Kalendermonat Z 1 
und 2 anzuwenden, ist dieser Monat sowohl als 
Versicherungsmonat· gemäß Z 1 als auch 2 zu 
zählen." 

54 a. Im § 232 Abs. 1 erster Satz wird der 
Ausdruck "Versicherungsmonat" durch den Aus­
druck "Versicherungsmonat gemäß § 231 Z 1" 
ersetzt. 

54 b. Im § 232 Abs. 1 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 231 Z 2 drittletzter und vorletzter 
Satz" durch den Ausdruck ,,§ 231 Z 1 drittletzter 
und vorletzter Satz" ersetzt. 

54 c. Dem § 232 Abs. 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Ein Versicherungsmonat gemäß § 231 Z 2 gilt als 
Ersatzmonat. " 

54 d. Nach § 232 wird folgender § 233 eingefügt: 

"Berücksichtigung von Versicherungsmonaten 

§ 233. (1) Für die Feststellu~g und ErfüllUng der 
Wartezeit (§§ 235 und 236), die Feststellung der 
Leistungszugehörigkeit (§ 245), für die Erfüllung 
der Anspruchsvoraussetzung gemäß § 253 b Abs. 1 
Z 2 und für die Bemessung des Steigerungs betrages 
(§ 261) sind Versicherungs monate, die sich zeitlich 
decken, nur einfach zu zählen, wobei folgende 
Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme 
von Ersatzmonaten gemäß den §§ 227 Abs. 1 Z 4 
und 228 Abs. 1 Z 10, 
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 
Ersatzmonat gemäß den §§ 227 Abs. 1 Z 4 und 
228 Abs. 1 Z 10, 
leistungsunwirksamer Ersatzmonat. 

(2) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der 
als leistungsunwirksamer Ersatzmonat arizusehen 
ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherver­
sicherung geleistet; ist dieser Kalendermonat für die 
Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 261) als 
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen." 

55. § 234 Abs. 1 Z 11 lautet: 

,,11. Zeiten im Sinne des § 18 a Abs. 1, die zur 
Selbstversicherung berechtigt hätten." 

55 a. Im § 235 Abs. 2 wird nach dem Ausdruck 
"ausgenommen Zeiten einer Selbstversicherung 
nach § 16 a," der Ausdruck "soweit sie zwölf 
Versicherungsmonate überschreiten," eingefügt. 

56. § 236 Abs. 1 bis 3 lauten: 

,,(1) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag 
(§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate im Sinne des 
§ 235 Abs.2 in folgender Mindestzahl vorliegen: 

1. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie aus 
dem Versicherungsfall des Todes 
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des 

50. Lebensjahres liegt, 60 Monate; 
b) wenn der Stichtag nach Vollendung des 

50. Lebensjahres liegt, erhöht sich die 
Wartezeit nach lit. a je nach dem Lebensal­
ter des (der) Versicherten für jeden 
weiteren Lebensmonat um jeweils einen 
Monat bis zum Höchstausmaß von 
180 Monaten; 

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
des Alters, und zwar 
a) für die Alterspension (Knappschaftsalters­

pension), die vorzeitige· Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslo-
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sigkeit, die vorzeltlge Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei langer 
Versicherungsdauer - unbeschadet § 276 
Abs.3 - und die Gleitpension (Knapp­
schaftsgleitpension) 180 Monate; 

b) für· die vorzeitige Alterspension (Knapp­
schaftsalterspension) wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit 120 Monate; 

c) für den Knappschaftssold 240 Monate. 

(2) Die gemäß Abs. 1 für die Erfüllung der 
Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versiche­
rungsmonaten muß 

1. im Falle des Abs. 1 Z 1 innerhalb der letzten 
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen; 
dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der 
Stichtag nach Vollendung des 50. Lebensjah­
res liegt, je nach dem Lebensalter des (der) 
Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat 
um jeweils zwei Kalendermonate bis zum 
Höchstausmaß von 360 Kalendermonaten; 

2. im Falle des Abs. 1 Z'2 lit. a und c innerhalb 
der letzten 360 Kalendermonate vor dem 
Stichtag liegen; 

3. im Falle des Abs. 1 Z 2 lit. b innerhalb der 
letzten 240 Kalendermonate vor dem Stichtag 

-liegen. 

(3) Fallen in die Zeiträume gemäß Abs. 2 neutrale 
Monate (§ 234), so verlängern sich die Zeiträume 
um diese Monate." 

56 a. § 236 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Wartezeit ~ ausgenommen für den 
Knappschaftssold - ist auch erfüllt, wenn 

1. bis zum Stichtag mindestens 180 Beitragsmo­
nate, ausgenommen Zeiten einer Selbstversi­
cherung gemäß § 16 a, soweit sie zwölf 
Versicherungs monate überschreiten, erwor­
ben sind, oder 

2. bis zum Stichtag Beitragsmonate und/oder 
nach dem 31. Dezember 1955 zurückgelegte 
sonstige Versicherungs monate in einem Min­
destausmaß von 3PO Monaten erworben sind." 

57. § 238 lautet: 

" Bemessungsgrundlage 

§ 238. (1) Bemessungsgrundlage für die Leistun­
gen aus der Pensionsversicherung ist die Summe der 
180 höchsten monatlichen Gesamtbeitragsgrundla­
gen (§ 242 bzw. § 244 a) aus dem Zeitraum vom 
erstmaligen Eintritt in die Versicherung bis zum 
Ende des letzten vor dem Stichtag oder dem 
Bemessungszeitpunkt gemäß den §§ 261 b oder 
284 b liegenden Kalenderjahres, geteilt durch 210. 
Liegen weniger als 180 Beitragsmonate vor, so ist 
die Bemessungsgrundlage die Summe der monatli­
chen Gesamtbeitragsgrundlagen aus den vorhande­
nen Beitragsmonaten, geteilt durch die um ein 
Sechstel erhöhte Zahl dieser Beitragsmonate. Die 
Bemessungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzu­
runden. 

(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 bleiben außer 
Betracht: 

1. a) Beitragsmonate nach diesem Bundesge­
setz, die vor dem 1. Jänner 1956 liegen, es 
sei denn, daß Beitragsmonate nur in 
diesem Zeitraum vorhanden sind; 

b) Beitragsmonate nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, die vor dem 
1. Jänner 1958 liegen, es sei denn, daß 
Beitragsmonate nur in diesem Zeitraum 
vorhanden sind; 

c) Beitragsmonate nach dem Bauern-Sozial­
versicherungs gesetz, die vor dem 1. Jänner 
1972 liegen, es sei denn, daß Beitragsmo­
nate nur in diesem Zeitraum vorhanden 
sind; 

2. Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung, 
die auch Zeiten enthalten, während welcher 
Krankengeld, Arbeitslosengeld, Notstands­
hilfe oder Karenzurlaubsgeld aus gesetzlicher 
Versicherung bezogen wurde, wenn es für den 
Versicherten günstiger ist; dies gilt entspre­
chend auch für Beitragsmonate der Pflichtver­
sicherung, welche Zeiten enthalten, während 
welcher berufliche Maßnahmen der Rehabili­
tation (§§ 198 bzw. 303 dieses Bundesgesetzes 
sowie § 161 des Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetzes und § 153 des Bauern-Sozial­
versicherungsgesetzes) gewährt wurden bzw. 
Zeiten einer Beschäftigung enthalten, zu deren 
Ausübung ihn diese Maßnahmen befähigt 
haben; 

3. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die 
Zeiten enthalten, während welcher der Versi­
cherte eine Beihilfe zur Deckung des Lebens­
unterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in 
Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarkt­
förderungsgesetzes, BGBI. Nr. 3111969, bezo­
gen hat; 

4. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die 
Zeiten nach den §§ 225 Abs. 1 Z 5 zweiter 
Halbsatz bzw. 226 Abs. 2 lit. c zweiter 
Halbsatz enthalten; 

5. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die 
Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädi­
gung gemäß § 17 des Berufsausbildungsgeset­
zes enthalten. 

(3) Die Bemessungsgrundlage nach Abs: 1 ist 
nicht für Zeiten der Kindererziehung (§§ 227 Abs. 1 
Z 4, 228 Abs. 1 Z 10) anzuwenden." 

58. § 238 a wird aufgehoben. 

59. § 239 lautet: 

"Bemessungsgrundlage für Zeiten der 
Kindereniehung (§§ 227 Abs. 1 Z 4, 228 Abs. 1 

Z 10) 

§ 239. (1) Die Bemessungsgrundlage für Zeiten 
der Kindererziehung beträgt 5 800 S. An die Stelle 
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des Betrages von 5 800 S tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs.9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
(§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

(2) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie­
hung mit Monaten einer Selbstversicherung für die 
Zeit der Pflege eines behinderten Kindes bis zur 
Vollendung des 4. Lebensjahres dieses Kindes 
gemäß § 18 a oder einer Ersatzzeit gemäß § 227 
Abs. 1 Z 3 und § 228 Abs. 1 Z 5, ist für diese 
Versicherungsmonate nur die Bemessungsgrund­
lage gemäß den §§ 238 bzw. 241 anzuwenden. 
Überschneiden sich Zeiten der Kindererziehung mit 
Monaten einer leistungsunwirksamen Ersatzzeit, ist 
für diese Versicherungsmonate nur die Bemessungs­
grundlage gemäß Abs. 1 anzuwenden. 

(3) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie­
hung und andere Versicherungsmonate mit Aus­
nahme von Monaten einer Selbstversicherung für 
die Zeit der Pflege eines behinderten Kindes bis zur 
Vollendung des 4. Lebensjahres dieses Kindes 
gemäß § 18 a, einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 
Z 3 und § 228 Abs. 1 Z 5 und einer leistungsunwirk­
samen Ersatzzeit, wird für diese sich überschneiden­
den Zeiten die Bemessungsgrundlage gemäß den 
§§ 238 bzw. 241 und die Bemessungsgrundlage 
gemäß Abs. 1 zusammengezählt. 

(4) Die Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 bzw. 
Abs. 3 ist nur auf den auf die Zeiten der 
Kindererziehung entfallenden Steigerungsbetrag 
(§§ 261 bzw. 284) anzuwenden." 

60. § 240 wird aufgehoben. 

61. Im § 241 erster Halbsatz wird der Ausdruck 
"im Bemessungszeitpunkt" durch den Ausdruck 
"zum Stichtag" ersetzt. 

62. § 241 a wird aufgehoben. 

63. § 242 lautet: 

"Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in 'der 
Bemessungsgrundlage 

§ 242. (1) Die für die Bildung der Bemessungs­
grundlage gemäß § 238 heranzuziehenden monatli­
chen Gesamtbeitragsgrundlagen sind aus den nach 
den §§ 243, 244 und 251 Abs. 4 ermittelten 
Beitragsgrundlagen eines Beitragsjahres (Abs: 6) 
unter Bedachtnahme auf Abs. 2, 3 und 5 wie folgt zu 
bilden: 

1. Aus der Summe aller Beitragsgrundlagen der 
Pflichtversicherung in jedem Beitragsjahr wird 
je eine durchschnittliche tägliche Beitrags­
grundlage (Tagesbeitragsgrundlage) der 
Pflichtversicherung ermittelt, indem die 
Summe der Beitragsgrundlagen durch die Zahl 
der im Beitragsjahr liegenden Beitragstage der 
Pflichtversicherung unter Bedachtnahme auf 
Z 2 und Z 4 geteilt wird. Die Tagesbeitrags-

grundlage darf die im jeweiligen Beitragsjahr 
geltende bzw. in Geltung gestandene Hächst­
beitrags grundlage in der Pensionsversicherung 
nicht übersteigen. 

2. Bei der Ermittlung der Tagesbeitragsgrund­
lage der Pflichtversicherung bleiben Beitrags­
tage der Pflichtversicherung, während welcher 
wegen Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
oder wegen Mutterschaft nur ein Teilentgelt 
geleistet worden ist oder während welcher der 
Versicherte eine Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in 
Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarkt­
färderungsgesetzes bezogen hat, sowie die auf 
solche Zeiten entfallenden Beitragsgrundlagen 
außer Betracht. 

3. Die Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversi­
cherung in einem Beitragsjahr ist mit der Zahl 
der innerhalb des entsprechenden Kalender­
jahres in Beitragsmonaten der Pflichtversiche­
rung (§ 232 Abs. 1) liegenden Tage erworbe­
ner Versicherungszeiten (Versicherungstage) 
unter Bedachtnahme auf Z 4 und Z 5 zu 
vervielfachen. Aus dem so errechneten Betrag 
ist für jedes Kalenderjahr eine monatliche 
Beitragsgrundlage der Pflichtversicherung zu 
ermitteln, indem der genannte Betrag durch 
die Zahl der im Kalenderjahr liegenden 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt 
wird. Bei der Vervielfachung der Tagesbei­
tragsgrundlage und der Ermittlung der monat­
lichen Beitragsgrundlage bleibt der unmittel­
bar vor dem Stichtag liegende Beitragsmonat 
der Pflichtversicherung außer Betracht. Ist in 
einem Kalenderjahr an Beitragsmonaten der 
Pflichtversicherung nur der unmittelbar vor 
dem Stichtag liegende vorhanden, so gilt als 
monatliche Beitragsgrundlage das Dreißigfa­
che der Tagesbeitragsgrundlage nach Z 1. 

4. Im Falle einer durchlaufenden Versicherung 
ist ein voller Kalendermonat jedenfalls mit 30 
Tagen zu zählen, ohne Bedachtnahme darauf, 
nach welchen Beitragszeiträumen die Beiträge 
bemessen bzw. abgerechnet wurden. 

5. Für einen Beitragsmonat der Pflichtversiche­
rung, der auch neutrale Zeiten der im § 234 
Abs. 1 Z 5, 6 und 10 genannten Art oder 
Zeiten enthält, in denen nach § 138 Abs. 1 kein 
Anspruch auf Krankengeld bestanden hat, 
gelten die Tage dieser Zeiten' als Versiche­
rungstage (Z 3). 

(2) Folgende Beitragsgrundlagen nach den 
§§ 243, 244 und 251 Abs. 4, die zur Bildung der 
durchschnittlichen monatlichen Beitragsgrundlage 
eines Versicherungs monates heranzuziehen sind, 
sind zu vervielfachen, und zwar 

1. Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs. 1 Z 2lit. b 
und d, nach § 244 Abs. 1 letzter Satz und 
Abs. 2 sowie nach § 250 Abs. 3 aus der Zeit vor 
dem 1. Jänner 1947 mit dem Faktor, der sich ' 
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aus der Teilung des für das Jahr 1951 
geltenden Aufwenungsfaktors (§ 108 Abs.4) 
durch den der zeitlichen Lagerung der 
Beitragsgrundlagen entsprechenden Aufwer­
tungsfaktor (§ 108 Abs. 4) ergibt, aus der Zeit 
ab 1. Jänner 1951 mit dem Faktor, der sich aus 
der Teilung des für das Jahr 1954 geltenden 
Aufwertungsfaktors (§ 108 Abs. 4) durch den 
der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundla­
gen entsprechenden Aufwertungsfaktor er­
gibt; 

2. Beitragsgrundlagen nach § 251 Abs. 4, soweit 
es sich um vorgemerkte Arbeitsverdienste 
handelt bzw. sie mit 7 S für den Kalendertag 
(210 S für den Kalendermonat) festgesetzt 
sind, mit dem Faktor, der sich aus der Teilung 
des für das Jahr,'in dem der Nachteil in den 
sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen 
(§ 500) eingetreten ist, geltenden Aufwer­
tungsfaktors (§ 108 Abs.4) durch den der 
zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundlagen 
entsprechenden Aufwertungsfaktor ergibt, so­
weit es sich um Beträge nach § 9 Abs. 1 Z 1 
und 2 des Auslandsrenten -Übernahmegesetzes 
handelt, mit dem Faktor, der sich aus der 
Teilung des für das Jahr 1946 geltenden 
Aufwertungsfaktors (§ 108 Abs. 4) durch den 
der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundla­
gen entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 
Abs.4) ergibt. Die in Betracht kommenden 
Faktoren sind auf drei Dezimalstellen zu 
runden: 

(3) Den monatlichen Beitragsgrundlagen in 
einem Kalenderjahr sind Sonderzahlungen nach 
den jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften 
und bis zu dem sich aus § 54 Abs. 1 ergebenden 
Höchstbetrag zuzuschlagen, soweit für sie Sonder­
beiträge fällig geworden sind. Aus dieser Summe ist 
für jedes Kalenderjahr eine monatliche Gesamtbei­
tragsgrundlage zu ermitteln, indem diese Summe 
durch die Zahl der im Kalenderjahr liegenden 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt wird. 
Die monatliche Gesamtbeitragsgrundlage darf den 
35fachen Betrag der im jeweiligen Beitragsjahr 
geltenden bzw. in Geitung gestandenen Höchstbei­
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung nicht 
übersteigen. 

(4) Soweit Beitragsgrundlagen der freiwilligen 
Versicherung zu· berücksichtigen sind, sind unter 
entsprechender Anwendung des Abs. 1 Z 1 und 3 
für jedes der in Betracht kommenden Beitrags- bzw. 
Kalenderjahre eine Tagesbeitragsgrundlage und 
eine monatliche Beitragsgrundlage der freiwilligen 
Versicherung zu ermitteln. Hiöbei darf die Tages­
beitragsgrundlage die um ein Sechstel ihres Betrages 
erhöhte im jeweiligen Beitragsjahr geltende bzw. in 
Geltung gestandene Höchstbeitragsgrundlage nicht 
übersteigen. Die so ermittelte monatliche Beitrags­
grundlage gilt als monatliche Gesamtbeitragsgrund­
lage für Beitragsmonate der freiwilligen Versiche­
rung. 

(5) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen 
(Abs.3 bzw. Abs.4) sind mit dem ihrer zeitlichen 
Lagerung entsprechenden, am Stichtag oder zum 
Bemessungszeitpunkt gemäß den §§ 261 b oder 
284 b in Geltung stehenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 Abs.4) aufzuwerten und mit dem ihrer 
zeitlichen Lagerung entsprechenden Beitragsbela­
stungsfaktor (§ 108 Abs. 8) zu vervielfachen. 

(6) Das Beitragsjahr umfaßt den Beitragszeitraum 
(§ 44 Abs. 2), in den der 1. Jänner eines Jahres fällt, 
und die folgenden vollen Beitragszeiträume dieses 
Jahres. 

(7) Wenn innerhalb eines Beitragsjahres die 
. Höchstbeitragsgrundlage mit einem anderen Wirk­
samkeitsbeginn als dem 1. Jänner bzw. dem Beginn 
des Beitragszeitraumes Jänner geändert wurde, gilt 
die jeweils höhere Höchstbeitragsgrundlage für das 
ganze Jahr." 

64. § 243 Abs. 1 Z 3 wird aufgehoben. 

65. Im § 244 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,§ 242 
Abs. 4" durch den Ausdruck ,,§ 242 Abs. 3" ersetzt. 

66. § 244 a lautet: 

"Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der 
Bemessungsgrundlage bei gleichzeitiger Ausübung 

mehrerer versicherungspflichtiger 
Erwerbstätigkeiten 

§ 244 a. (1) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in 
der Pensionsversicherung Pflichtversicherter in 
einem Kalenderjahr auch eine oder mehrere 
Erwerbstätigkeit( en) aus, die die pflichtversiche­
rung in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und (oder) 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz be~ 
gründet (begründen), so sind allen monatlichen 
Beitragsgrundlagen gemäß § 242 Abs. 1 Z 3 im 
Kalenderjahr sechs Siebentel der Beitragsgrundla­
gen im Kalenderjahr nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und (oder) sechs Sieben­
tel eier Beitragsgrundlagen im Kalenderjahr nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz zuzuschla­
gen. 

(2) Der nach Abs. 1 ermittelte Betrag ist durch die 
Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate 
der Pflichtversicherung zu teilen, wobei sich 
deckende Beitragsmonate nur einmal zu zählen 
sind. 

(3) Die nach Abs.2 ermittelte monatliche 
Beitragsgrundlage darf den 30fachen Betrag der im 
jeweiligen Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung 
gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der Pen­
sionsversicherung (§ 45 Abs. 1) nicht übersteigen. 

(4) Den monatlichen Beitragsgrundlagen gemäß 
Abs.2 und 3 in einem Kalenderjahr sind die gemäß 
§·242 Abs; 3zu berücksichtigenden Sonderzahlun-
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gen und ein Siebentel der Beitragsgrundlagen . aller 
in der Pensionsversicherung nach dem Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz im Kalen­
derjahr erworbenen Versicherungsmonate zuzu­
schlagen. Alle zugeschlagenen Beträge . dürfen 
zu~ammen den für Sonderzahlungen vorgesehenen 
Höchstbetrag gemäß § 54 Abs. 1 nicht überschrei­
ten. 

(5) Aus der gemäß Abs. 4 ermittelten Summe ist 
für jedes Kalenderjahr eine monatliche Gesamtbei­
tragsgrundlage zu ermitteln, indem diese Summe 
durch die Zahl. der im Kalenderjahr liegenden 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt wird, 
wobei sich deckende Beitragsmonate nur einmal zu 
zählen sind. Die monatliche Gesamtbeitragsgrund­
lage darf den 35fachen Betrag der im jeweiligen 
Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung gestandenen 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche­
rung nicht überschreiten. 

(6) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen 
(Abs. 5) sind mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
entsprechenden, am Stichtag oder zum Bemessungs­
zeitpunkt gemäß den §§ 261 b oder 284 b in Geltung 
stehenden Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufzu­
werten und mit dem ihrer zeitlichen· Lagerung 
entsprechenden Beitragsbelastungsfaktor (§ 108 
Abs. 8) zu vervielfachen. 

(7) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen 
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz gilt nur in 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesge­
setz als erworben." 

67. Dem § 245 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Abweichend von den Abs. 1 bis 6 bleibt ein 
Versicherter, der 

1. mehr als die Hälfte aller Versicherungsmonate 
nach diesem Bundesgesetz vor dem Stichtag 
(§ 223 Abs. 2) in der knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung erworben hat und 

2. wegen Einschränkung oder Stillegung eines 
knappschaftlichen Betriebes (Zeche, Grube, 
Revier) oder eines einem solchen gleichgestell­
ten Betriebes (§ 15) nach dem 3l. Oktober 
1975 aus der knappschaftlichen Pensionsversi­
cherung ausgeschieden ist, 

jedenfalls der knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung leistungszugehörig." 

68. Im § 248 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,§§ 70, 
248 a, 249 und 250" durch den Ausdruck ,,§§ 70, 
248 a, 248 b, 249 und 250" ersetzt. . 

69. Dem § 248 a wird folgender Satz angefügt: 
"Dies gilt nicht, wenn es sich um Ersatzmonate 
gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 oder § 228 Abs. 1 Z 10 
handelt." 

70. Nach § 248 a wird folgender § 248 b einge­
fügt: 

"Anrechnung von Beiträgen zur knappschaftlichen 
Pensionsversicherung für die Höherversicherung 

§ 248 b. Für Versicherte, die am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) auch unter Bedachtnahme auf § 245 Abs. 7 
nicht der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
leistungszugehörig sind und die Beiträge auf Grund 
von wesentlich bergmännischen oder ihnen gleich­
gestellten Arbeiten (§ 236 Abs. 6) entrichtet haben, 
gelten diese Beiträge im Ausmaß von 5,5 vB" der 
allgemeinen Beitragsgrundlage auf Antrag als zur 
Höherversicherung entrichtet." 

7l. Im § 249 Abs. 1 erster Satz wird der 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 2 Z 1)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 1 Z 1)" ersetzt. 

72. Im § 250 Abs. 2 erster Satz entfällt der 
Ausdruck "oder § 239". 

73. Dem § 251 a Abs.3 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Die Bestimmungen des § 245 Abs. 7 sind anzuwen­
den." 

73 a. § 251 a Abs. 4 lit. blautet: 

"b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich 
decken, nur einfach zu Zählen, wobei 
folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung und 
Beitragsmonat nach § 115 Abs. 1 Z 2 des 
Gewerblichen.sozialversicherungsgesetzes, 
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Aus-. 
nahme von Ersatzmonaten gemäß den 
§§ 227 Abs. 1 Z 4 und 228 Abs .. 1 Z 10, 
Beitragsmonat der freiwilligen Versiche­
rung' 
Ersatzmonat gemäß den §§ 227 Abs. 1 Z 4 
und 228 Abs. 1 Z 10, 
leistungsunwirksamer Ersatzrnonat; 

bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt 
nachstehende Reihenfolge: 

Pensionsversicherung nach diesem Bundes­
gesetz, 
Pensionsversicherung nach dem Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetz, 
Pensionsversicherung nach dem Bauern­
Sozialversicherungsgesetz. " 

73 b. § 251 a Abs. 4 lit. c wird aufgehoben. 

74. § 251 a Abs. 7 Z 3 lautet: 

,,3. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen 
gelten für Beitragsl1lonate nach dem Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz jene 
Beträge, die für die Ermittlung der Bemes­
sungsgrundlage nach dem Gewerblichen Sozi­
alversicherungsgesetz bzw. dem Bauern-Sozi-
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alversicherungsgesetz heranzuziehen wären, 
als monatliche Gesamtbeitragsgrundlage Im 
Sinne des § 242." 

75. § 251 a Abs. 7 Z 4 wird aufgehoben. 

75 a. § 251 a Abs. 7 Z 7 wird aufgehoben. 

76. § 253 lautet: 

"Alterspension 

§ 253. (1) Anspruch auf Alterspension hat der 
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjah­
res, wenn die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist. 

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versicherte eine 
die Versicherungspflicht nach diesem Bundesgesetz 
oder dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz be­
gründende Erwerbstätigkeit ausübt, gebührt die 
Alterspension als Teilpension im Ausmaß von 85 vH 
der nach § 261 ermittelten Pension, sofern am 
Stichtag nicht mehr als 360 Beitragsmonate vorlie­
gen. Der Hundertsatz von 85 erhöht sich ab dem 
361. Beitragsmonat für jeden Beitragsmonat um 
0,25 bis zum Höchstausmaß von 100; erreicht eine 
Teilpension das Ausmaß von 100 vH, gilt sie weiter 
als Teilpension, solange eine die Versicherungs­
pflicht begründende Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wird. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird,. das den nach 
§ 293 Abs. 1lit. a bb jeweils in Betracht kommenden 
Richtsatz nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück­
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des 
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Endet die 
Erwerbstätigkeit, gebührt die Alterspension ab dem 
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag in 
.der sich nach § 261 b ergebende Höhe. 

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. 1 ist 
nicht zulässig, wenn bereits Anspruch auf eine 
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 
(§ 253 a), eine vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 253 b), eine Gleitpension 
(§ 253 c) oder eine vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253 cl) besteht." 

77. Dem § 253 a wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1." 

78. § 253 b Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer hat der Versicherte nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 

1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 

2.· am Stichtag 420 für die Bemessung der 
Leistung zu berücksichtigende Versicherungs­
monate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung oder 
Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. 
Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten 
36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs.1 Z 5 bzw. Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert 
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum 
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf 
Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen nicht 
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als 
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbs­
tätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des 
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge." 

79. § 253 b Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1." 

ßO. Nach § 253b wird folgender § 253 c einge­
fügt: 

"Gleitpension 

§ 253 c. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der 
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjah­
res, wenn 

1. die Voraussetzungen der vorzeitigen Alters­
pension bei langer Versicherungsdauer - mit 
Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens 
einer versicherungspflichtigen unselbständigen 
Erwerbstätigkeit am Stichtag - erfüllt sind; 

2. der Antrag auf Zuerkennung einer Gleitpen­
sion vor Erreichung des für die Alterspension 
gemäß § 253 maßgeblichen Lebensalters ge­
steilt wird und bei der AntragsteIlung 
a) im Falle einer im letzten Jahr vor der 

AntragsteIlung ausgeübten unselbständi­
gen Erwerbstätigkeit durch den Antrag­
steller erklärt wird, welches Ausmaß der 
wöchentlichen Arbeitszeit in diesem Zeit­
raum zu leisten war, und 

b) eine Vereinbarung zwischen dem Antrag­
steller und einem künftigen Arbeitgeber 
nachgewiesen wird, durch die eine Teil~ 
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ze.itvereinbarung im Ausmaß von höch­
stens 28 Wochenstunden oder - im Fall 
einer Teilzeitbeschäftigung im letzten Jahr 
vor der AntragsteIlung - von höchstens 
70 vH der zuletzt geleisteten Arbeitszeit 
(lit. a) während des Bezuges der Gleitpen­
sion ohne Verpflichtung des Arbeitneh­
mers zur Mehrarbeit über die jeweiligen 
Höchstgrenzen gemäß Abs. 2 hinaus fest­
gelegt wird. 

(2) Die Gleitpension gebührt als Teilpension im 
Ausmaß von 

1. 70 vH der nach § 261 ermittelten Pension, 
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits­
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor­
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er­
werbstätigkeit höchstens 20 Stunden, nach 
Teilzeitarbeit höchstens 50 vH dieses Ausma­
ßes der Teilzeitarbeit beträgt; 

2. 50 vH der nach § 261 ermittelten Pension, 
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits­
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor­
malarbeitszeit oder' nach selbständiger Er­
werbstätigkeit höchstens 28 Stunden, nach 
Teilzeitarbeit höchstens 70 vH dieses Ausma­
ßes der Teilzeitarbeit beträgt. 

(3) Für unselbständig Erwerbstätige, auf deren 
Beschäftigungsverhältnis im letzten Jahr vor der 
AntragsteIlung keine zwingenden Arbeitszeitbe­
stimmungen Anwendung gefunden haben, ist jenes 
Ausmaß der höchstzulässigen Teilzeitarbeit wäh­
rend des Bezuges der Gleitpension anzuwenden, das 
für Versicherte maßgeblich ist, die vor der 
AntragsteIlung .unselbständig erwerbstätig mit N or­
malarbeitszeitverpflichtung waren. 

(4) Für das zulässige Höchstausmaß an Arbeits­
zeit während des Bezuges der Gleitpension ist die 
überwiegende Tätigkeit im letzten Jahr vor der 
AntragsteIlung maßgebend. 

(5) Wird während des Bezuges von Gleitpension 
die Arbeitszeit gemäß Abs. 2 im Durchschnitt eines 
Kalendermonates über- oder unterschritten, so ist 
die Gleitpension für diesen Monat entsprechend 
herab- oder hinaufzusetzen oder hat in diesem 
Monat wegzufallen. 

(6) Die Gleitpension fällt mit dem Tag weg, an 
dem der (die) Versicherte eine die Versicherungs­
pflicht begründende selbständige Erwerbstätigkeit 
oder eine weitere die Versicherungspflicht begrün­
dende unselbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, 
die das Entstehen eines Anspruchs nach § 253 b 
Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Gleitpension 
aus cUesem Grund weggefallen und endet die 
Erwerbstätigkeit, so lebt die Gleitpension unbescha­
det des Abs. 5 auf die dem Versicherungsträger 
erstattete Anzeige über das Ende der Erwerbstätig-

keit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem 
Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder 
auf. 

(7) Stellt der Versicherte vor Vollendung des 
65. Lebensjahres, die Versicherte vor Vollendung 
des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein und 
verzichtet er (sie) auf die Gleitpension, ist die gemäß 
§ 261 ermittelte Pension gemäß § 261 b zu erhöhen 
und gebührt ab diesem Zeitpunkt als vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer. 

(8) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjah­
res bei männlichen Versicherten bzw. des 60. Le­
bensjahres bei weiblichen Versicherten Anspruch 
auf Gleitpension, ist die gemäß § 261 ermittelte 
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 261 b zu 
erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt als 
Alterspension gemäß § 253 Abs. 1." 

81. Nach § 253 c wird folgender § 253 d einge­
fügt: 

"Vorzeitige Alterspension wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit 

§ 253 d. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen­
sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit hat der 
(die) Versicherte nach Vollendung des 55. Lebens­
jahres, wenn er (sie) 

1. die Wartezeit erfüllt hat (§ 236), 
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 

dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung oder innerhalb der letzten 
180 Kalendermonate vor dem Stichtag 36 Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nachweist, 

3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate 
nach diesem Bundesgesetz während der 
letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit 
ausgeübt hat und 

4. infolge seines (ihres) körperlichen oder 
geistigen Zustandes nicht mehr imstande ist, 
durch diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die 
Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein 
körperlich und geistig gesunder Versicherter 
regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu 
erzielen pflegt. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die ) Versicherte eine unselbstän­
dige oder selbständige Erwerbstatigkeit ausübt; eine 
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbsein­
kommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c 
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als 
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätig­
keit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegeset­
zes bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem 
Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, 
so lebt die Pension auf die dem Träger der 
Pensionsversicherung erstattete Anzeige über das 
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Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 
folgenden Tag wieder auf. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1." 

82. § 254 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf Invaliditätspension hat der 
(die ) Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch 
nicht die Voraussetzung für eine Alterspension, eine 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer oder eine vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit (dauernder Erwerbs­
unfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz oder nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt 
hat, 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit­
räume einer auf der gleichen Ursache 
beruhenden Invalidität zusammenzurechnen, 
wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinanderliegen." 

83. Dem § 254 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Wurden Maßnahmen der Rehabilitation 
gewährt und wurde durch diese Maßnahmen das im 
§ 300 Abs. ~ angestrebte Ziel erreicht, fällt die 
Invaliditätspension mit dem Monatsersten weg, ab 
dem das im Monat gebührende Erwerbseinkommen 
aus einer Beschäftigung, zu der der Pensionsbezie­
her durch die Rehabilitation befähigt wurde, das 
Zweifache der Bemessungsgrundlage und - das 
30fache der jeweils geltenden Höchstbeitragsgrund­
lage (§ 45 Abs. 1) übersteigt. Ist die Pension aus 
diesem Grund weggefallen, so lebt sie auf die dem 
Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige 
mit dem Ersten des Monats wieder auf, in dem das 
Erwerbseinkommen unter die genannten Grenzbe­
träge abgesunken ist." 

84. § 255 Abs. 4 wird aufgehoben. 

85. § 255 a wird aufgehoben. 

86. § 258 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Pension nach Abs.l gebührt nach 
Maßgabe der Abs. 2 und 3 auch 

1. der Frau, 
2. dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
ist, wenn ihr (ihm) der (die) _Versicherte zur Zeit 
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei-

trag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt geleistet hat, 
und zwar 

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, 
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches, 
c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklä­

rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtung, 

d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbe­
darfs ab einem Zeitpunkt nach der Rechts­
kraft der Scheidung bis zu seinem (ihrem) 
Tod, mindestens während der Dauer des 
letzten Jahres vor seinem (ihrem) Tod, wenn 
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, 

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine 
neue Ehe geschlossen hat." 

87. § 261 lautet: 

"Alters(Invaliditäts)pension, Ausmaß 

§ 261. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs­
fällen des Alters und die Invaliditätspension 
bestehen aus dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen 
einer Höherversicherung auch aus dem besonderen 
Steigerungsbetrag gemäß. § 248 Abs. 1. Zur Invalidi­
tätspension gebührt ein Zurechnungszuschlag nach 
Maßgabe des § 261 a. Der Steigerungsbetrag ist ein 
Hundertsatz der Bemessungsgrundlage. 

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je 
zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,9, 
vom 361. Monat an .................... - 1,5. 

Ein Rest von weniger als zwölf V ersicherungsmona­
ten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden 
restlichen Monat ein Zwölf tel des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden 
Hundertsatzes heranzuziehen ist; der sich erge­
bende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu 
runden. 

(3) Bei Inanspruchnahme. einer Leistung nach 
dem 60. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem 
55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem 
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuer­
kannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme 
von Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes 
bestanden hat, der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 80 
durch die um acht Sechzigstel der Zahl der Monate, 
die bei Männern zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollen­
dung des 55. Lebensjahres und dem Stichtag liegen, 
verminderte Zahl.80 ergibt, zu vervielfachen. Von 
den Monaten, die zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebens­
jahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind 
höchstens 60 Monate zu berücksichtigen. Der 
Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu runden. 

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 80 
nicht übersteigen." 
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88. § 261 a lautet: 

"Zurechnungs zuschlag zur Invaliditätspension . 

§ 261 a. (1) Zur InvaliditätSpensi~n gebührt zum 
Steigerungsbetrag gemäß § 261 Abs. 1 ein Zurech­
nungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor 
der Vollendung des 56. Lebensjahres liegt. 

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 
gebührt für je zwölf Kalendermonate ab dem 
Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
56. Lebensjahres mit 1,9 vH der Bemessungsgrund­
lage (§§ 238, 241-bzw. 244 a) mit der Maßgabe, daß 
der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem 
Hundertsatz gemäß § 261 Abs. 260 nicht übersteigt. 
§ 261 Abs.2 letzter Satz ist anzuwenden. 

(3) DerZurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 
gebührt höchstens mit dem Betrag, um den die 
Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem 
Steigerungsbetrag gemäß § 261 Abs. 1 die Bemes­
sungsgrundlage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) unter­
schreitet. 

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter 
Berücksichtigung eines allfälligen Erwerbseinkom­
mens am Stichtag festzustellen. Der Zurechnungs­
zuschlag ist ab Beginn des Monates nach der 
Änderung des Erwerbseinkommeris neu festzuset-' 
zen. " 

89. § 261 blautet: 

"Erhöhung von Leistungen aus dem 
Versicherungsfall des Alters bei Inanspruchnahme 

einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 261 b. (1) Wird in den Fällen der §§ 253 Abs. 2 
und 253 c, in denen eine Teilpension gewährt 
wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte 
Erwerbstätigkeit eingestellt, und verzichtet der (die) 
Versicherte in den Fällen des § 253 c auf die 
Gleitpension, oder vollendet der (die) Versicherte in 
den Fällen des § 253 c das 65. Lebensjahr (das 
60. Lebensjahr), so gebührt dem (der) Versicherten 
ein erhöhter Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 3 
und 4 zu berechnen ist. 

(2) In den Fällen der §§ 253 a, 253 bund 253 d, in 
denen die Pension wegen einer Erwerbstätigkeit 
weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab 
dem Erreichen des Anfallsaltersfür die Alterspen­
sion gemäß § 253 Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbe­
trag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist. 

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
Pension, von der die Teilpension berechnet wurde, 
ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch­
nahme der Teilpension 

bei einer Teilpension von 70 vH und mehr mit 
dem Faktor 1,009, 

bei einer Teilpension von 50 vH mit dem Faktor 
1,015 

zu vervielfachen. Der Wegfall der Teilpension 
gemäß § 253 c Abs.5 und 6 ist dabei einer 
Teilpension von 50 vH gleichzuhalten. Ein Rest von 
weniger als zwölf Monaten wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein 
Zwölf tel des um 1 verminderten Faktors zu 
errechnen und die Summe dieser Beträge aus den 
restlichen Monaten um 1 erhöht wird. Der sich 
ergebende Faktor ist auf fünf 'Dezimalstellen zU: 
runden. Der Hundertsatz darf 80 nicht übersteigen. 

(4) . Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der 
Hundertsatz gemäß Abs. 3 der zum auf den 
Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit 
folgenden Moriatsersten zu ermittelnden Bemes-. 
sungsgrundlage. 

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
Pension ist für je zwölf Kalendermonate des 
Wegfalls der Pension, in denen eine Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, dem Sozialversiche­
rungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstä­
tigen oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu vervielfa­
chen. Abs. 3 dritter bis fünfter Satz sind anzuwen­
den. 

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der 
Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum auf die 
Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen 
Versicherten, auf die Vollendung des 60. Lebens­
jahres bei weiblichen Versicherten folgenden 
Monatsersten zu ermittelnden Bemessungsgrund­
lage." 

90. Der bisherige § 261 b erhält die Bezeichnung 
§261 c. 

91. § 261 C (neu) Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Anspruch auf die erhöhte Alterspension hat der 
(die ) Versicherte, der (die) die Alterspension gemäß 
§ 253 Abs. 1 erst nach Erreichung des Anfallsalters 
in Anspruch nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit 
(§ 236) nach den am Stichtag' der erhöhten 
Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvor­
schriften erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht 
bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch 
auf Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversi­
cherung mit Ausnahme von Pensionen des Versi­
cherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden 
hat. " 

92. § 262 lautet: 

" Kinderzuschüsse 

§ 262; (1) Zu den Leistungen aus den Versiche­
rungsfällen des Alters und zur Invaliditätspension 
gebührt für jedes Kind (§ 252) ein Kinderzuschuß. 
Für die Dauer des Anspruches auf Kinderzuschuß 
gebührt für ein und dasselbe Kind kein weiterer 
Kinderzuschuß. Über das vollendete 18. Lebensjahr 
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wird der Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag 
gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß beträgt 300 S monatlich." 

93. § 264 lautet: 

"Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Juli 1993 

§ 264. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, 
wenn der ( die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pen­
sion hatte, 60 vH der Pension, auf die er (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension 
hatte, ohne nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung erwor­
ben zu haben, 60 vH dieser Pension; 

3. Anspruch auf Invaliditätspension und nach 
deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge­
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erworben hatte, 60 vH der Invaliditäts­
pension ; hiebe i ist das Ausmaß der in der 
Invaliditätspension berücksichtigten Steige­
rungsbeträge (§ 261) um die auf die Beitrags­
zeiten entfallenden Steigerungsbeträge zu 
erhöhen. Ein in der Invaliditätspension allen­
falls enthaltener Zurechnungszuschlag 
(§ 261 a Abs.1 und 2) ist unter Berücksichti­
gung der weiteren Beitragszeiten entsprechend 
zu vermindern. Das Gesamtausmaß der 
Pension darf 80 vH der Bemessungsgrundlage 
nicht übersteigen; 

4. Anspruch auf Alterspension (§ 253), vorzeitige 
Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 253 a), 
vorzeitige Alterspension bei langer Versiche­
rungsdauer (§ 253 b), Gleitpension (§ 253 c) 
oder vorzeitige Alterspension wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) und nach 
deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge­
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz oder dem Bauern-Sozialversidierungs­
gesetz erworben hatte, 60 vH der unter 
Anwendung des § 261 b zu ermittelnden 
Pension. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben. 
Ein zur Invaliditätspension gebührender Zurech­
nungszuschlag ist ohne Anwendung des § 261 a 
Abs. 3 zu ermitteln. 

(2) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 
Abs. 4 Iit. abis c darf den gegen den Versicherten 
( die Versicherte) zur Zeit seines (ihres ) Todes 
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des 
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufgewerteten 
Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), ver-

mindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten 
nach dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs.3 
gebührende Witwen(Witwer)rente sowie die der 
hinterlassenen Witwe (dem hinterlassenen Witwer) 
aus demselben Versicherungsfall gebührende Wit­
wen(Witwer)pension nicht übersteigen. Eine ver­
traglich oder durch gerichtlichen Vergleich über­
nommene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhalts­
beitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem 
Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod 
nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(3) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der 
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, 
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor 
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen 
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der 
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) 
Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 gebührende 
Witwen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen 
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit­
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem 
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(4) Abs.2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung lautende Urteil den 

Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes 
enthält, 

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
und 

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, 
wenn 

a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles erwerbsunfähig ist oder 

b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
§ 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern 
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt 
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes 
Statt angenommen worden ist und das Kind in 
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes 
des in Betracht kommenden Elternteiles 
ständig in Hausgemeinschaft (§ 252 Abs. 1 
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. 
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein­
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern." 

94. § 264 lautet: 

"Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Jänner 
1995 

§ 264. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pen­
sion ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pension 
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des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der 
(die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pen­
sion hatte, die Pension, auf die er (sie) in 
diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension 
hatte, ohne nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung erwor­
ben zu haben, diese Pension; 

3. Anspruch auf Invaliditätspension und nach 
deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge­
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erworben hatte, diese Invaliditätspen­
sion; hiebei ist das Ausmaß der in der 
Invaliditätspension berücksichtigten Steige­
rungsbeträge (§ 261) um die auf die Beitrags­
zeiten entfallenden Steigerungsbeträge zu 
erhöhen. Ein in der Invaliditätspension allen­
falls enthaltener Zurechnungszuschlag 
(§ 261 a Abs. 1 und 2) ist unter Berücksichti­
gung der weiteren Beitragszeiten entsprechend 
zu vermindern. Das Gesamtausmaß der 
Pension darf 80 vH der Bemessungsgrundlage 
nicht übersteigen; 

4. Anspruch auf Alterspension (§ 253), vorzeitige 
Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 253 a), 
vorzeitige Alterspension bei langer Versiche­
rungsdauer (§ 253 b), Gleitpension (§ 253 c) 
oder vorzeitige Alterspension wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) und nach 
deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge­
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erworben hatte, die unter Anwendung 
des § 261 b zu ermittelnde Pension. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben. 
Ein zur Invaliditätspension gebührender Zurech­
nungszuschlag ist ohne Anwendung des § 261 a 
Abs. 3 zu ermitteln. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird 
vorerst die Bemessungsgrundlage der Witwe (des 
Witwers) durch die Bemessungsgrundlage des (der) 
Verstorbenen geteilt, auf drei Dezimalstellen 
gerundet und mit der Zahl 24 vervielfacht. Der 
Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminde­
rung der Zahl 76 um die vorhin ermittelte Zahl. Er 
beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) Als Bemessungsgrundlage der Witwe (des 
Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt 
des Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde 
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 238, 241 
bzw. 244 a. Bezieht die Witwe (der Witwer) im 
Zeitpunkt des Todes des ( der) Versicherten eine 
Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt als 
Bemessungsgrundlage der Witwe (des Witwers) die 

für diese Pension maßgebliche Bemessungsgrund­
lage; § 108 h Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 
Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Be­
tracht, ist die höchste heranzuziehen. Läßt sich eine 
Bemessungsgrundlage nicht ermitteln, weil die 
Witwe (der Witwer) ab dem Jahre 1956 ausschließ­
lich Erwerbseinkünfte im Ausland erzielte bzw. sich 
ausschließlich in einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis befand, so ist § 241 anzuwenden. 

(4) Als Bemessungsgrundlage der (des) Verstor­
benen im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt des 
Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde 
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 238, 241 
bzw. 244 a. Bezieht er (sie) im Zeitpunkt des Todes 
'eine Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt 
als Bemessungsgrundlage die für diese Pension 
maßgebliche Bemessungsgrundlage; § 108 h Abs. 4 
ist entsprechend anzuwenden. Kommen mehrere 
Bemessungsgrundlagen in Betracht, ist die höchste 
heranzuziehen. 

(5) Dem Bezug einer Pension aus der Pensions­
versicherung im Sinne des Abs. 3 ist gleichzuhalten 

1. der Bezug eines Ruhegenusses auf Grund des 
Pensionsgesetzes 1965 bzw. gleichartiger lan­
desgesetzlicher Regelungen; 

2. der Bezug eines Ruhegenusses, Übergangsbei­
trages oder Unterhaltsbeitrages nach dem 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BG BI. 
Nr. 302/1984, dem Land- und forstwirtschaft­
lichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, 
BGBL Nr. 296/1985, dem Bezügegesetz, 
BGBL Nr. 273/1972, der Salinenarbeiter-Pen­
sionsordnung 1967, BGBL Nr. 5/1968, dem 
Post- und Telegraphen-Pensionsgesetz 1967, 
BGBI. N r. 231, dem Bundesgesetz vom 1. Juli 
1967 über die Pensionsansprüche der Zivilbe­
diensteten der ehemaligen k. u. k. Heeresver­
waltung und ihrer Hinterbliebenen, BGBL 
Nr. 255, dem Verfassungsgerichtshofgesetz, 
BGBL Nr. 85/1953, dem Dorotheumsgesetz, 
BGBI. Nr. 66/1979, dem Bundestheaterpen­
sionsgesetz, BGBL Nr. 15911958, § 163 Abs. 8 
des Beamten -Dienstrechtsgesetzes 1979, 
BGBL Nr. 333, der Bundesbahn-Pensionsord­
nung 1966, BGBL Nr. 313, Dienst(Pen­
sions)ordnungen für ehemalige Dienstnehmer 
öffentlich~rechtlicher Körperschaften, Fonds, 
Stiftungen, Anstalten und Betriebe, die vom 
Bund, einem Bundesland, einem Gemeinde­
verband oder einer Gemeinde verWaltet 
werden, ferner ein Ruhebezug oder eine 
gleichartige Leistung nach den Pensionsvor­
schriften für die Österreichische National­
bank, nach Dienst(Pensions)ordnungen für 
ehemalige Dienstnehmer von sonstigen öffent­
lich-rechtlichen Körperschaften sowie von 
Einrichtungen, die der Kontrolle des Rech­
nungshofes unterliegen; dabei gilt als Bemes­
sungsgrundlage im Sinne des Abs.3 die 
Berechnungsgrundlage gemäß § 15 Abs. 3 des 
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Pensionsgesetzes 1965 in, der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. ... bzw. vergleich­
bare Berechnungsgrundlagen nach andere'n 
Regelungen für Bezüge gemäß Z 2; 

3. ein Bezug im Sinne des§ 23 Abs.2 des 
Bezügegesetzes. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen 
des (der) Hinterbliebenen und der gemäß Abs.2 
berechneten Hinterbliebenenpension nicht den 
Betrag von 16 000 S, so ist, solange diese V orausset­
zung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Wit­
wer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus 
eigenem Einkommen und Hinterbliebenenpension 
den genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte 
Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den 
Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 
bemessene Witwen(Witwer)pension den Betrag von 
16 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des 
Betrages von 16000 S. An die Stelle des Betrages 
von 16000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme 
auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfak­
tor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. Als eigenes 
Einkommen gelten jedes Einkommen aus selbstän­
diger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, die 
Bezüge im Sinne des § 23 Abs. 2 des Bezügegeset­
zes, wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetz­
lichen Sozialversicherung einschließlich der Arbeits­
losenversicherung sowie Ruhe(Versorgungs)ge­
nüsse. 

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension 
nach Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensionsan­
trages festzustellen. Sie gebührt ab dem Tag, an dem 
die Voraussetzungen für die Erhöhung erfüllt sind. 
Werden die Voraussetzungen für eine (weitere) 
Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt, 
gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung 
gebührt bis zUm Ablauf des Monats, in dem die 
Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt 
für die Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der 
Erhöhung. 

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 
Abs. 4 lit. abis c darf den gegen den Versicherten 
( die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes 
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des 
Pensions anfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufgewerteten 
Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), ver­
mindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten 
nach dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs.3 
gebührende Witwen(Witwer)rente sowie die der 
hinterlassenen Witwe (dem hinterlassenen Witwer) 
aus demselben Versicherungsfall gebührende Wit­
wen(Witwer)pension nicht übersteigen, Eine ver­
traglich oder durch gerichtlichen Vergleich über­
nommene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhalts­
beitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem 
Abschluß des V ertrages (Vergleiches) bis zum Tod 
nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der 
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, 
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor 
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen 
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der 
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) 
Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 gebührende 
Witwen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen 
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen (Wit­
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem 
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(10) Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung lautende Urteil den 

Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes 
enthält,-' 

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
und 

3. die- Frau (der Mann) im Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, 
wenn 

a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles erwerbsunfähig ist oder 

b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
§ 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern 
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt 
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes 
Statt angenommen worden ist und das Kind in 
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes 
des in Betracht kommenden Elternteiles 
ständig in Hausgemeinschaft (§ 252 Abs. 1 
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. 
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein­
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern." 

95. § 266 lautet: 

"Waisenpension, Ausmaß 

§ 266. Die Waisenpension beträgt für jedes 
einfach verwaiste Kind 40 vH, für jedes doppelt 
verwaiste Kind 60 vH einer nach dem verstorbenen 
Elternteil mit dem Hundertsatz 60 ermittelten 
Witwen(Witwer)pension nach § 264 Abs. 1." 

96. Im § 267 wird der Klammerausdruck ,,(§§ 264 
Abs. 1 und 266)" durch den Klamme~ausdruck 
,,(§§ 264 und 266)" und der Ausdruck ,,§ 264 
Abs. 5" durch den Ausdruck,,§ 264 Abs. 4" ersetzt. 

97. Im § 267 wird der Ausdruck ,,§ 264 Abs. 4" 
durch den Ausdruck ,,§ 264 Abs. 10" ersetzt. 

98. Im § 269 Abs.2 erster Satz wird der 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 2)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 1)" ersetzt. 
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99. § 270 lautet: 

"Leistungen mit Ausnahme der 
Berufsunfähigkeitspension 

§ 270. In der Pensionsversicherung der Angestell­
ten gelten für die Begründung der Ansprüche auf die 
Alterspension, die erhöhte Alterspension, die 
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer, die Gleitpension, die vorzeitige Alterspension 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit, die Hinterblie­
benenpensionen und die Abfindung sowie für die 
Bemessung dieser Leistungen, für die Gewährung 
von Zuschüssen zu diesen und für die Abfertigung 
der Witwen(Witwer)pension die in Abschnitt II für 
die bezüglichen Leistungen aus der Pensionsversi­
cherung der Arbeiter getroffenen Bestimmungen 
entsprechend. " 

100. § 271 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat 
der ( die) Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch 
nicht die Voraussetzungen für eine Alterspension, 
eine vorzeitige Alterspension bei langer Versiche­
rungsdauer oder eine vorzeitige Alterspension 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (dauernder 
Erwerbsunfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz 
oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erfüllt hat, 

1. bei dauernder Berufsunfähigkeit, 
2. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit ab der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit­
räume einer auf der gleichen Ursache 
beruhenden Berufsunfähigkeit zusammenzu­
rechnen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als 
vier Monate auseinanderliegen." 

101. § 271 Abs. 3 lautet: 

,,(3) § 254 Abs. 3 bis 5 und § 256 sind entspre­
chend anzuwenden." 

102. § 273 Abs. 3 wird aufgehoben. 

103, § 273 awird aufgehoben. 

104. § 274 lautet: 

"Berufsunfähigkeitspension, Ausmaß 

§ 274. Für die Bemessung der Berufsunfähigkeits­
pension und die Gewährung von Zuschüssen zu 
dieser gelten die §§ 261, 261 a und 262 entspre­
chend." 

105. § 276 lautet: 

"Knappschaftsalterspension 

§ 276. (1) Anspruch auf Knappschaftsalterspen­
sion hat der Versicherte nach Vollendung des 
65. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung 

des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) 
erfüllt ist. 

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versicherte eine 
die Versicherungspflicht nach diesem Bundesgesetz 
oder dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz be­
gründende Erwerbstätigkeit ausübt, gebührt die 
Alterspension als Teilpension im Ausmaß von 85 v H 
der nach § 284 ermittelten Pension, sofern am 
Stichtag nicht mehr als 360 Beitragsmonate vorlie­
gen. Der Hundertsatz von 85 erhöht sich ab dem 
361. Beitragsmonat für jeden Beitragsmonat um 
0,25 bis zum Höchstausmaß von 100; erreicht eine 
Teilpension das Ausmaß von 100 vH, gilt sie weiter 
als Teilpension, solange eine die Versicherung's­
pflicht begründende Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wird. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das den nach 
§ 293 Abs. 11it. a bb jeweils in Betracht kommenden 
Richtsatz nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück­
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des 
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Endet die 
Erwerbstätigkeit, gebührt die Alterspension ab dem 
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag in 
der sich nach § 284 b ergebenden Höhe. 

(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat 
ferner der männliche Versicherte nach Vollendung 
des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) 
für den Knappschaftssold erfüllt ist. 

(4) Ein Antrag auf Knappschaftsalterspension 
gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn bereits 
Anspruch auf eine vorzeitige Knappschaftsalters­
pension bei Arbeitslosigkeit (§ 276 a), eine vorzei­
tige Knappschaftsalterspension bei langer Versiche­
rungsdauer (§ 276 b), eine Knappschaftsgleitpen­
sion(§ 276 c) oder eine vorzeitige Knappschaftsal­
terspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
(§ 276 d) besteht." 

106. Dem § 276 a wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen' Versicherten, ist die gemäß § 284 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Knappschaftsalterspension ge~äß § 276 Abs. 1." 

107. § 276 b Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalters­
pension bei langer Versicherungsdauer hat der 
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjah­
res, wenn 

1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der 

Leistung zu berücksichtigende Versü::herungs­
monate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht-
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versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die le\Zten zwölf 
Versichen.ingsmonate vor dem Stichtag Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung oder 
Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. 
Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten 
36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert 
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum 
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf 
Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs, 2 lit. c jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen nicht 
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als 
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbs­
tätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des 
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge." 

108. Dem § 276 b wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1." 

109. Nach § 276 b wird folgender § 276 c 
eingefügt: 

"Knappschaftsgleitpension 

§ 276 c. (1) Anspruch auf Knappschaftsgleitpen­
sion hat der Versicherte . nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres, wenn 

1. die Voraussetzungen der vorzeitigen Knapp­
schaftsalterspension bei langer Versicherungs­
dauer - mit Ausnahme der Voraussetzung 
des Fehlens einer versicherungspflichtigen 
unselbständigen Erwerbstätigkeit am Stichtag 
- erfüllt sind; 

2. der Antrag auf Zuerkennung einer Knapp­
schaftsgleitpension vor Erreichung des für die 
Knappschaftsalterspension gemäß §276 maß­
geblichen Lebensalters gestellt wird und bei 
der AntragsteIlung 
a) im Falle einer im letzten Jahr vor der 

AntragsteIlung ausgeübten unselbständi­
gen Erwerbstätigkeit durch den Antrag­
steller erklärt wird; welches Ausmaß der 
wöchentlichen Arbeitszeit in diesem Zeit­
raum zu leisten war, und 

b). eine Vereinbarung zwischen dem Antrag­
steller und einem künftigen Arbeitgeber 
nachgewiesen wird, durch die eine Teil­
zeitvereinbarung im Ausmaß von höch­
stens 28 Wochenstunden oder - im Fall 

einer Teilzeitbeschäftigung im letzten Jahr 
vor der AntragsteIlung - von höchstens 
70 vH der zuletzt geleisteten Arbeitszeit 
(lit. a) während des Bezuges der Knapp­
schaftsgleitpension ohne Verpflichtung des 
Arbeitnehmers zur Mehrarbeit über die 
jeweiligen Höchstgrenzen gemäß Abs. 2 
hinaus festgelegt wird. 

(2) Die Knappschaftsgleitpension gebührt als 
Teilpension im Ausmaß von 

1. 70 vH der nach § 284 ermittelten Pension, 
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits­
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor­
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er­
werbstätigkeit höchstens 20 Stunden, nach 
Teilzeitarbeit höchstens 50 vH dieses Ausma­
ßes der Teilzeitarbeit beträgt; 

2. 50 vH der nach § 284 ermittelten Pension, 
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits­
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor­
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er­
werbstätigkeit höchstens 28 Stunden, nach 
Teilzeitarbeit höchstens 70 vH dieses Ausma-

. ßes der Teilzeitarbeit beträgt. 

(3) Für unselbständig Erwerbstätige, auf deren 
Beschäftigungsverhältnis im letzten Jahr vor der 
AntragsteIlung keine zwingenden Arbeitszeitbe­
stimmungen Anwendung gefunden haben, ist jenes 
Ausmaß der höchstzulässigen Teilzeitarbeit wäh­
rend des Bezuges der Knappschaftsgleitpension 
anzuwenden, das für Versicherte maßgeblich ist, die 
vor der AntragsteIlung unselbständig erwerbstätig 
mit Normalarbeitszeitverpflichtung waren. 

(4) Für das zulässige Höchstausmaß an Arbeits­
zeit während des Bezuges der Knappschaftsgleit­
pension ist die überwiegende Tätigkeit im letzten 
Jahr vor der AntragsteIlung maßgebend. 

(5) Wird während des Bezuges von Knapp­
schaftsgleitpension die Arbeitszeit gemäß Abs. 2 im 
Durchschnitt eines Kalendermonates über- oder 
unterschritten, so ist die Knappschaftsgleitpension 
für diesen Monat entsprechend herab- oder 
hinaufzusetzen oder hat in diesem Monat wegzufal­
len. 

(6) Die Gleitpension fällt mit dem Tag weg, an 
dem der ( die) Versicherte eine die Versicherungs­
pflicht begründende selbständige Erwerbstätigkeit 
oder eine weitere die Versicherungspflicht begrün­
dende unselbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, 
die das Entstehen eines Anspruchs nach § 276 b 
Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Gleitpension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die 
Erwerbstätigkeit, so lebt die Gleitpension unbescha­
det des Abs.5 auf die dem Versicherungsträger 
erstattete Anzeige über das Ende der Erwerbstätig­
keit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem 
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Ende der Enverbstätigkeit folgenden Tag wieder 
auf. 

(7) Stellt der Versicherte vor Vollendung des 
65. Lebensjahres, die Versicherte vor Vollendung 
des 60. Lebensjahres die Enverbstätigkeit ein und 
verzichtet er (sie) auf die Knappschaftsgleitpension, 
ist die gemäß § 284 ermittelte Pension gemäß 
§ 284 b zu erhöhen und gebührt ab diesem 
Zeitpunkt als vorzeitige Knappschaftsalterspension 
bei langer Versicherungsdauer. 

(8) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjah­
res bei männlichen Versicherten bzw. des 60. Le­
bensjahres bei weiblichen Versicherten Anspruch 
auf Knappschaftsgleitpension, ist die gemäß § 284 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1." 

110. Nach § 276 c wird folgender § 276 d 
eingefügt: 

"Vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit 

§ 276 d. (1) Anspruch auf vorzeitige Knapp­
,schaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfä­
higkeit hat der (die) Versicherte nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres, wenn er (sie) 

1. die Wartezeit erfüllt hat (§ 236), 
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 

dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung oder innerhalb der letzten 
180 Kalendermonate vor dem Stichtag 36 Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nachweist, 

3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate 
nach diesem Bundesgesetz während der 
letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit 
ausgeübt hat und 

4. infolge seines (ihres) körperlichen oder 
geistigen Zustandes nicht mehr imstande ist, 
durch diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die 
Hälfte des Entgeltes zu enverben, das ein 
körperlich und geistig gesunder Versicherter 
regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu 
erzielen pflegt. ' 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän­
dige oder selbständige Enverbstätigkeit ausübt; eine 
Enverbstätigkeit, auf Grund derer ein Enverbsein­
kommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2lit. c 
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als 
Enverbseinkommen auf Grund einer Enverbstätig­
keit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegeset­
zes bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem 
Grund weggefallen und endet die Enverbstätigkeit, 
so lebt die Pension auf die dem Träger der 

Pensionsversicherung erstattete Anzeige über das 
Ende der Enverbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Enverbstätigkeit 
folgenden Tag wieder auf. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1." 

111. § 279 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat 
der (die) Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch 
nicht die Voraussetzung für eine Knappschaftsal­
terspension, eine vorzeitige Knappschaftsalterspen­
sion bei langer Versicherungsdauer oder eine 
vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit nach diesem Bundesgesetz 
erfüllt hat, 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 

27 . Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit­
räume einer auf der gleichen Ursache 
beruhenden Invalidität zusammenzurechnen, 
wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinanderliegen. " 

112, § 279 Abs. 3 lautet: 

,,(3) § 254 Abs. 3 bis 5 und § 256 sind anzuwen­
den." 

113. § 280 zweiter Satz entfällt. 

114. Im § 283 zweiter Satz wird der Ausdruck 
,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs.9" 
ersetzt. 

115. § 284 lautet: 

"Knappschaftsalters(voll)pension, Ausmaß 

§ 284. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs­
fällen des Alters mit Ausnahme des Knappschafts­
soldes und die Knappschaftsvollpension bestehen 
aus dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen einer 
Höherversicherung auch aus dem besonderen 
Steigerungsbetrag gemäß § 248 Abs. 1 und ferner 
bei Vorliegen wesentlich bergmännischer Tätigkeit 
aus dem Leistungszuschlaggemäß Abs. 6. Zur. 
Knappschaftsvollpension gebührt ein Zurechnungs­
zuschlag nach Maßgabe des § 284 a. Der Steige­
rungsbetrag ist ein Hundertsatz der Bemessungs­
grundlage. 

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je 
zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,1, 
vom 361. Monatan ................ , ... 1;6. 

,Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmona­
ten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden 
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restlichen Monat elD Zwölf tel des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden 
Hundertsatzes heranzuziehen ist; der sich erge­
bende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu 
runden. 

(3) Bei Inanspruchnahme einer Leistung nach 
dem 60. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem 
55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem 
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuer­
kannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme 
von Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes 
bestanden hat, der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 87 
durch die um acht Sechzigstel der Zahl der Monate, 
die bei Männern zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollen­
dung des 55. Lebensjahres und dem Stichtag liegen, 
verminderte Zahl 87 ergibt, zu vervielfachen. Von 
den Monaten, die zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebens­
jahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind 
höchstens 60 Monate zu berücksichtigen. Der 
Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu runden. 

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 87 
nicht übersteigen. 

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren 
für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer 
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 236 
Abs.3) 3 vT der Bemessungsgrundlage. Volle 
Monate, während derer Anspruch auf Knapp­
schaftspension, Knappschaftsvollpension oder eine 
Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters mit 
Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, sind 
hiebei nicht zu zählen." 

116. § 284 a lautet: 

"Zure<:hnungszuschlag zur Knappschaftvollpension 

§ 284 a. (1) Zur Knappschaftsvollpension gebührt 
zum Steigerungsbetrag gemäß § 284 Abs. 1 ein 
Zurechnungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 223 
Abs. 2) vor der Vollendung des 56. Lebensjahres 
liegt. 

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 
gebührt für je zwölf Kalendermonate ab dem 
Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
56. Lebensjahres mit 2,1 vH der Bemessungsgrund­
lage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) mit der Maßgabe, daß 
der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem 
Hundertsatz gemäß § 284 Abs. 2 66 nicht übersteigt. 
§ 284 Abs, 2 letzter Satz ist anzuwenden. 

(3) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 
gebührt höchstens mit dem Betrag, um den die 
Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem 
Steigerungsbetrag gemäß § 284 Abs. 1 die Bemes­
sungsgrundlage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) unter­
schreitet. 

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter 
Berücksichtigung eines allfälligen Erwerbseinkom­
mens am Stichtag festzustellen. Der Zurechnungs­
zuschlag ist ab Beginn des Monates nach der 
Änderung des Erwerbseinkommens neu festzuset­
zen." 

117. § 284 blautet: 

"Erhöhung von Leistungen aus dem 
Versicherungsfall des Alters bei Inanspruchnahme 

einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 284 b. (1) Wird in den Fällen der §§ 276 Abs. 2 
und 276 c, in denen eine Teilpension gewährt 
wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte 
Erwerbstätigkeit eingestellt, und verzichtet der (die) 
Versicherte in den Fällen des § 276 c auf die 
Knappschaftsgleitpension, oder vollendet der ( die) 
Versicherte in den Fällen des § 276 c das 65. Le­
bensjahr (das 60. Lebensjahr), so gebührt dem (der) 
Versicherten ein erhöhter Steigerungsbetrag, der 
gemäß Abs. 3 und 4 zu berechnen ist. 

(2) In den Fällen der §§ 276 a, 276 bund 276 d, in 
denen die Pension wegen einer Erwerbstätigkeit 
weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab 
dem Erreichen des Anfallsalters für die Alterspen­
sion gemäß § 276 Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbe­
trag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist. 

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
Pension, von der die Teilpension berechnet wurde, 
ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch­
nahme der Teilpension 

bei einer Teilpension von 70 vH und mehr mit 
dem Faktor 1,009, 

bei einer Teilpension von 50 vH mit dem Faktor 
1,015 
zu vervielfachen. Der Wegfall der Teilpension 
gemäß § 276 c Abs.5 und 6 ist dabei einer 
Teilpension von 50 vH gleichzuhalten. Ein Rest von 
weniger als zwölf Monaten wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein 
Zwölf tel des um 1 verminderten Faktors zu 
errechnen und die Summe dieser Beträge aus den 
restlichen Monaten um 1 erhöht wird. Der sich 
ergebende Faktor ist auf fünf Dezimalstellen zu 
runden. Der Hundertsatz darf 87 nicht übersteigen. 

(4) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der 
Hundertsatz gemäß Abs. 3 der zum auf den 
Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit 
folgenden Monatsersten zu ermittelnden Bemes­
sungsgrundlage. 

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
Pension ist für je zwölf Kalendermonate des 
We·gfalls der Pension, in denen eine Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, dem Sozialversiche­
rungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstä­
tigen öder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
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bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu vervielfa­
chen. Abs. 3 dritter bis fünfter Satz sind anzuwen­
den. 

(6) Der erhöhte Steigerungs betrag ist der 
Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum auf die 
Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen 
Versicherten, auf die Vollendung des 60. Lebens­
jahres bei weiblichen Versicherten folgenden 
Monatsersten zu ermittelnden Bemessungsgrund­
lage." 

118. Der bisherige § 284 b erhält die Bezeichnung 
§ 284 c. 

119. § 284 c (neu) Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Anspruch auf die erhöhte· Knappschaftsalterspen­
sion hat der ( die) Versicherte, der ( die) die 
Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1 erst 
nach Erreichung des Anf;1llsalters in Anspruch 
nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit (§ 236) nach den 
am Stichtag der erhöhten Knappschaftsalterspen­
sion in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften 
erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht bereits ein 
bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf Pension 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit 
Ausnahme von Pensionen des Versicherungsfalles 
des Todes besteht bzw. bestanden hat." 

120. § 285 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Knappschaftspension besteht aus den im 
§ 284 Abs. 1 angeführten Bestandteilen." 

121. Im § 288 Abs. 1 zweit~r Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

122. § 289 lautet: 

"Hinterbliebenenpensionen, Ausmaß 

§ 289. Für das Ausmaß der Hinterbliebenenpen­
sionen und für die Abfertigung der Witwen(Wit­
wer)pension gelten die §§ 264 bis 267 mit der 
Maßgabe, daß im § 264 Abs. 1 Z 3 das Gesamtaus­
maß der Pension 87 vH der Bemessungsgrundlage 
nicht übersteigen darf und an die Stelle der 
Invaliditätspension die Knappschaftsvollpension, an 
die Stelle der Alterspension die Knappschaftsalters­
pension und an die Stelle der Gleitpension die 
Knappschaftsgleitpension tritt." 

123. § 292 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit 
nicht Abs. 8 anzuwenden ist, die Bewertung für 
Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als 
Wert der vollen freien Station bei einem 
land(forst)winschaftlichen Betrieb mit einem Ein­
heitswert im Sinne des Abs. 8 von 60 000 S der 
Betrag von 2552 S vervielfacht - unter Bedacht­
nahme auf § 108 Abs. 9 - mit dem Anpassungsfak­
tor für das Jahr 1993 heranzuziehen ist; dieser 
Betrag vermindert sich für Einheitswerte u~ter 
60 000 S im Verhältnis des maßgeblichen Einheits-

wertes zu dem genannten Einheitswert, gerundet 
auf volle Schilling; an die Stelle dieses Betrages tritt 
ab l. Jänner eines jeden Jahres, erstmalig ab 
l. Jänner 1994, der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs.9 mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 f) verviel­
fachte Betrag." 

124. Im § 292 Abs.4 lit. g wird der Ausdruck 
"Gnadenpensionen privater Dienstgeber" durch 
den Ausdruck "Gnadenpensionen" ersetzt. 

125. Im § 292 Abs.4 lit. h wird der Ausdruck 
,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs.9" 
ersetzt. 

126. Im § 293 Abs. 2 wird der Ausdruck,,§ 108 i" 
durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs. 9" ersetzt. 

127. § 294 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt 
nur in der Höhe eines Vierzehntels der jährlich 
tatsächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn 
die nach Abs. 1 und 2 berechnete Unterhaltsforde­
rung der Höhe nach trotz durchgeführter Zwangs­
maßnahmen einschließlich gerichtlicher Exeku­
tionsführung uneinbringlich oder die Verfolgung 
eines Unterhaltsanspruches in dieser Höhe offenbar 
aussichtslos oder offenbar unzumutbar ist." 

28. Dem § 294 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Eine Anrechnung nach Abs. 1 erfolgt nicht, 
wenn die Ehe aus dem Verschulden des anderen 
Ehegatten geschieden wurde, eine Unterhaltslei­
ostung aus dieser Scheidung auf Grund eines 
Unterhaltsverzichtes nicht erbracht wird und dieser 
Verzicht spätestens 10 Jahre vor dem Stichtag 
·abgegeben wurde." 

129. Im § 306 Abs.2 zweiter Satz wird der 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 2)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 1)" und der Aus­
druck ,,§ 242 Abs. 4" durch den Ausdruck ,,§ 242 
Abs. 3" ersetzt. 

130. Im § 306 Abs. 2 letzter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

13l. § 307 e Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Für die Dauer der Unterbringung eines Versicher­
ten in einer der im § 307 d Abs.2 genannten 
Einrichtungen hat der Pensionsversicherungsträger 
dem Versicherten Familiengeld für seine Angehöri­
gen (§ 123) bzw. Taggeld zu gewähren, wenn ein 
Krankengeldanspruch gemäß § 139 Abs. 1 bis 4 
weggefallen ist." 

132. Im § 307 e Abs. 2 wird der Ausdruck ,,§ 195 
Abs. 2 bis 5" durch den Ausdruck ,,§ 195 Abs. 2 
bis 6" und der Ausdruck ,,§§ 16 a, 18, 18 a" durch 
den Ausdruck ,,§§ 16 a und 18 a" ersetzt. 

133. Im § 308 Abs. 3 letzter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108" durch den Ausdruck ,,§ 107 a" 
ersetzt. 
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134. Im § 324 Abs. 3 erster Satz wird nach dem 
Ausdruck "auf Kosten eines Trägers der Sozial­
hilfe" der Ausdruck "oder auf Kosten eines Trägers 

. der Jugendwohlfahrt" und nach dem Ausdruck "auf 
den Träger der Sozialhilfe" der Ausdruck "oder auf 
den Träger der Jugendwohlfahrt" eingefügt. 

135. § 347 Abs. 6 erster Satz lautet: 

"Die Verhandlungen der Landesberufungskommis­
sion (§ 345) und der Landesschiedskommission 
(§ 345 a) sind am Sitz des Landesgerichtes der 
jeweiligen Landeshauptstadt, im Land Vorarlberg 
am Sitz des Landesgerichtes Feldkireh, und die 
Verhandlungen der Bundesschiedskommission 
(§ 346) am Sitz des Obersten Gerichtshofes 
durchzuführen." 

136. § 354 Z 4 lautet: 

,,4. Feststellung von Versicherungszeiten der 
Pensionsversicherung außerhalb des Lei­
stungsfeststellungsverfahrens auf Antrag des 
Versicherten (§ 247)." 

136 a. Dem § 360 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Die Sozialversicherungsträger und der 
Hauptverband sind berechtigt, auf automationsun­
terstütztem Weg Einsicht in das automationsunter­
stützt geführte Grundbuch zu nehmen, soweit dies 
zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben, 
insbesondere zur Erbringung von Leistungen und 
zur Durchführung des Versicherungs-, Melde- und 
Beitragswesens, notwendig ist. Diese Berechtigung 
umfaßt auch die Einsichtnahme in das Personenver­
zeichnis." 

137. Im § 361 Abs. 2 vierter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108" durch den Ausdruck ,,§ 107 a" 
ersetzt. 

137 a. Im § 412 Abs. 6 wird der erste Satz durch 
folgende Sätze ersetzt: 

"Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung; 
der Landeshauptmann hat jedoch dem Einspruch 
auf Antrag aufschiebende Wirkung dann zuzuer­
kennen, wenn 

1. der Einspruch nach Lage des Falles erfolgver­
sprechend erscheint oder 

2. das Verhalten des Einspruchswerbers nicht auf 
eine Gefährdung der Einbringlichkeit von 
Sozialversicherungsbeiträgen gerichtet ist. 

§ 413 Abs. 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
der Landeshauptmann die vorläufige Durchführung 
und die Erbringung der in Betracht kommenden 
Leistungen bis zur Rechtskraft der Entscheidung 
dem Versicherungsträger, der den Bescheid erlassen 
hat, zu übertragen hat." 

138. Im § 421 Abs.2' erster Satz entfällt der 
Ausdruck "durchschnittliche". 

139. Im § 421 Abs. 2 wird nach dem ersten Satz 
folgender Satz eingefügt: 

"Die Zahl der Versicherten ist auf Grund einer im 
Monat Juli des der Neubestellung der Verwaltungs­
körper zweitvorangegangenen Kalenderj ahres 
durchzuführenden Stichtagserhebung zu ermit­
teln." 

140. Im § 434 Abs. 1 zweiter Satz wird der 
Ausdruck "Bundesminister für soziale Verwaltung" 
durch den Ausdruck "Bundesminister für Arbeit 
und Soziales" und der Ausdruck "des Österreichi­
schen Arbeiterkammertages" durch den Ausdruck 
"der Bundesarbeitskammer" ersetzt. 

141. Dem § 447 a wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Die Vermögenserträgnisse des Ausgleichs­
fonds für die Krankenanstaltenfinanzierung 
(§ 4;1-7 f) eines Geschäftsjahres sind einer besonde­
ren Rücklage zuzuführen, die nur zur Deckung 
einer erhöhten Belastung eines Krankenversiche­
rungsträgers aus den im § 447 c Abs. 1 lit. e 
angeführten Gründen herangezogen werden darf." 

141 a. Im § 447 c Abs. 1 wird der Punkt am Ende 
der lit. d durch einen Beistrich ersetzt; folgende lit.e 
wird angefügt: 

"e) um eine erhöhte Belastung aus dem Betrieb 
einer eigenen Krankenanstalt (§ 2 Abs. 1 Z 1 
KAG) ganz oder teilweise zu decken." 

141 b. Im § 447 f Abs. 1 wird nach dem zweiten 
Satz folgender Satz eingefügt: 

"Allfällige Vermögenserträgnisse eines Geschäfts­
jahres sind an den Ausgleichsfonds der Krankenver­
sicherungsträger gemäß § 447 a zu überweisen." 

142. Im § 447 f Abs.5 Z 4 wird jeweils der 
Ausdruck ,,§ 108 b Abs.2" durch den Ausdruck 
,,§ 108 b" ersetzt. 

142 a. Im § 447 fAbs. 8 dritter Satz entfällt der 
Ausdruck "einschließlich der Vermögens erträgnisse 
des Ausgleichsfonds für die Krankenanstaltenfinan­
zierung". 

143. § 447 g lautet: 

"Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 

§ 447 g. (1) Beim Hauptverband ist ein Aus­
gleichsfonds der Träger der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversi­
cherungsgesetz und dem Freiberuflichen Sozialver­
sicherungsgesetz zu errichten. Das Vermögen dieses 
Fonds ist getrennt vom sonstigen Vermögen des 
Hauptverbandes zu verwalten. Für jedes Geschäfts­
jahr ist ein Rechnungsabschluß zu erstellen, der 
jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer 
Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestehen muß. 
Weiters ist zum Abschluß eines jeden Jahres ein 
Geschäftsbericht zu verfassen und mit dem 
Rechnungsabschluß dem Bundesministerium für 
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Arbeit und Soziales vorzulegen. Darüber hinaus ist 
bis zum 30. April des folgenden Jahres der 
Gesamtbetrag der Überweisungen nach Abs. 5 dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales be­
kanntzUgeben. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden 
aufgebracht durch: 

a) die Erträge an Zusatzbeiträgen (§ 51 a); 
b) die Überweisungen gemäß Abs. 3 und 4; 
c) sonstige Einnahmen. 

(3) Zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der 
Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträ­
gern aus; der Anrechnung von Ersatzzeiten erwach­
sen, sind an den Ausgleichsfonds gemäß Abs. 1 zu 
überweisen: 

1. für Zeiten des Bezuges einer Geldleistung aus 
der Arbeitslosenversicherung wegen Arbeitslo­
sigkeit bzw. des Ruhens des Anspruches auf 
Arbeitslosengeld gemäß § 16 Abs. 1 lit. I des. 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 und 
für Zeiten des Bezuges von Sonderunterstüt­
zung bzw. des Ruhens des Anspruches auf 
Sonderunterstützung gemäß § 2 des Sonder­
unterstützungsgesetzes, BGBL Nr: 64211973, 
aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung ein 
Betrag in der Höhe von 22,8 vH der 
Aufwendungen für Arbeitslosengeld, Not­
standshilfe und Sonderunterstützung nach 
dem Sonderunterstützungsgesetz, ausgenom­
men der Aufwand für die Krankenversiche­
rung der Bezieher dieser Geldleistungen; 

2. für Zeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 ein Betrag 
in der Höhe von 22,7 vH des Aufwandes für 
Karenzurlaubsgeld (§ 6 Abs. 1 lit. d AIVG) 
und Teilzeitbeihilfe aus Mitteln des Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfen; 

3. für Zeiten des Wehrdienstes als Zeitsoldat der 
Abgeltungsbetrag gemäß § 22 Abs. 5 des 
Heeresgebührengesetzes 1992, BGBL Nr. 422. 

(4) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung 
der Ersatzzeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 11, § 228 
Abs. 1 Z 1 lit. b sowie § 228 Abs. 1 Z 7 und 8 
erwachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach Abs. 1 
aus Mitteln der Kriegsopferversorgung sowie aus 
Mitteln der Opferfürsorge jeweils ein jährlicher 
Pauschbetrag zu überweisen. Ausmaß und Fälligkeit 
dieser Pauschbeträge werden durch ein besonderes 
Bundesgesetz bestimmt. 

(5) Der Hauptverband hat für jedes Geschäftsjahr 
von den Erträgen an Zusatzbeiträgen (Abs. 2 lit. a) 
zunächst insgesamt 5 vH an die Sozialversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und an die 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern, beide An­
stalten als Träger der Pensionsversicherung, zu 
überweisen. Die verbleibenden Mittel gemäß Abs. 2 
abzüglich der Ersätze gemäß § 70 dieses Bundesge­
setzes, gemäß § 127 b des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes und gemäß § 118 b des Bauern-

Sozialversicherungsgesetzes sowie sonstiger Ausga­
ben sind an die Träger der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz zu überweisen. Die 
Überweisung an die Pensionsversicherungsträger ist 
nach den sich gemäß Abs.7 ergebenden Auftei­
lungsschlüsseln vorzunehmen. 

(6) Der Hauptverband hat nach dem 20. eines 
jeden Kalendermonates die Überweisungen gemäß 
Abs. 5 nach Aufteilungsschlüsseln zu bevorschussen, 
die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales für 
das in Betracht kommende Geschäftsjahr auf Grund 
der voraussichtlichen Gebarungsergebnisse unter 
Berücksichtigung des Abs. 7 zu schätzen und dem 
Hauptverband bekanntzugeben sind; hiebe i sind 
alle bei ihm jeweils eingelangten Beträge an die 
Träger der Pensionsversicherung nach Abs. 1 so 
rechtzeitig zu überweisen, daß die Vorschüsse für 
die Pensionszahlung des folgenden Kalendermona­
tes zur Verfügung stehen. Um eine ungünstige 
Kassenlage eines Trägers der Pensionsversicherung 
ganz oder teilweise zu beheben, kann der 
Hauptverband zusätzliche Vorschußzahlungen vor­
nehmen. 

(7) Die Aufteilungsschlüssel gemäß Abs. 5 für ein 
Geschäftsjahr sind - getrennt für die Träger der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
bzw. nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz und dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
- unter Zugrundelegung des Verhältnisses, in 
welchem der nicht gedeckte Aufwand aller 
Pensionsversicherungsträger nach diesem Bundes­
gesetz bzw. der Pensionsversicherungsträger der 
Selbständigen auf die einzelnen Träger entfällt, 
festzusetzen. Die Aufteilungsschlüssel sind auf zwei 
Dezimalstellen zu runden. 

(8) Nicht gedeckter Aufwand gemäß Abs. 7 ist 
der Betrag, um den die Aufwendungen die Erträge 
übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen die 
Ausgleichszulagen, bei den Erträgen der Bundesbei­
trag gemäß § 80 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, 
gemäß § 34 Abs. 2 des Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetzes und gemäß § 31 Abs.3 des Bauern­
Sozialversicherungsgesetzes, die Ersätze für Aus­
gleichszulagen und die Überweisung gemäß Abs. 5 
außer Betracht zu lassen. Der nicht gedeckte 
Aufwand eines Geschäftsjahres ist von jedem 
Pensionsversicherungsträger nach Abs. 1 bis zum 
30. April des folgenden Jahres dem Bundesministe­
rium für Arbeit und Soziales bekanntzugeben." 

144. Im § 470 Abs. 3 wird der Klammerausdruck 
,,(§ 242 Abs. 2 Z 1)" durch den Klammerausdruck 
,,(§ 242 Abs. 1 Z 1)" ersetzt. 

145. § 472 a Abs. 2 vierter Satz lautet: 

"Der Dienstgeber hat überdies zur Bestreitung von 
Ausgaben der erweiterten Heilbehandlung sowie 
der medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
(§ 154 a) einen Zuschlag zu den Beiträgen in der 
Höhe von 0,5 vH der Beitragsgrundlage zu 
entrichten." 
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145 a. Im § 472 a Abs.3 erster Satz wird der 
Ausdruck "erweiterte Heilbehandlung" durch den 
Ausdruck "erweiterte Heilbehandlung und die 
medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation" 
ersetzt. 

145 b. Im § 472 a Abs. 3 zweiter Satz wird der 
Ausdruck "erweiterten Heilbehandlung" durch·den 
Ausdruck "erweiterten Heilbehandlung und der 
medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation" 
ersetzt. 

146. Im § 479 Abs. 2 Z 1 wird der Ausdruck 
,,§ 108" durch den Ausdruck ,,§ 107 a" ersetzt. 

147. Im § 502 Abs. 4 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

148. Im § 502 Abs. 6 wird der Ausdruck "in der 
Zeit vom 12. März 1938 bis 9. Mai 1945 das 
15. Lebensjahr vollendet hat" durch den Ausdruck 
"und im Kalenderjahr 1938 und früher das 
6. Lebensjahr vollendet hat" ersetzt. 

149. Im § 506 a letzter Satz wird der Klammer­
ausdruck ,,(§ 242 Abs. 2 Z 1)" durch den Klammer­
ausdruck ,,(§ 242 Abs. 1 Z 1)" ersetzt. 

150. Im § 522 Abs. 3 Z 11it. b wird der Ausdruck 
,,§ 108" durch den Ausdruck ,,§ 107 a" ersetzt. 

151. Im § 522 k Abs.2 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

152. Im § 529 Abs. 5 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108" durch den Ausdruck ,,§ 107 a" 
ersetzt. 

153. Im § 547 Abs.3 wird der Ausdruck "Juni 
1993" durch den Ausdruck "Dezember 1994" 
ersetzt. 

154. Nach § 550 wird folgender § 551 angefügt: 

,,§ 551. (1) Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Juli 1993 die §§ 14 Abs. 1 Z 2, 15 Abs. 1 

und 2, 21 Abs. 2, 29, 49 Abs. 3 Z 9,86 Abs. 3 
Z 1, 135 Abs.1 Z 1, 143 Abs.l Z 3, 151 
Abs. 2, 166 Abs. 1 Z 2, 215 Abs. 3,245 Abs. 7, 
248 Abs. 1, 248 b, 251 a Abs. 3, 258 Abs. 4, 
292 Abs. 3, 294 Abs. 3 und 5, 307 e Abs.1, 

·324 Abs. 3,347 Abs. 6,360 Abs. 3,412 Abs. 6, 
434 Abs. 1, 502 Abs. 6, 547 Abs. 3 sowie in 
der Anlage 9 die Z 4, 7 und 8 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. .11993; 

2. mit 1. Juli 1993, sofern zu diesem Zeitpunkt 
für die Ruhe(Versorgungs)bezüge auf Grund 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis­
ses Regelungen in Kraft stehen, die dem 
System der Aufwertung und Anpassung in 
der Sozialversicherung (Nettoanpassung -
§§ 108 bis 108 I in der Fassung des Art. I 
Z 34) mindestens gleichwertig sind, die §§ 5 
Abs.2, 18, 40 Abs.2, 44 Abs. 6, 45 Abs. 1, 

56 a Abs. 2, 70, 74 Abs. 1,76 a Abs. 1 und 3, 
76 b Abs. 1 und 3, 77 Abs. 2 und 4, 78 Abs. 3, 
95 Abs. 1,99 Abs. 322 und 3 und Abs. 4, 107 
Abs.5, 107 a, 108 bis 1081, 122 Abs. 4, 136 
Abs. 3, 137 Abs. 2, 141 Abs. 3, 154Abs. 1,181 
Abs. 1, 181 b, 212 Abs. 3, 222 Abs. 1 Z 1 und 
Abs.2 Z 1, 223 Abs. 2, 225 Abs. 1 Z 3, 227 
Abs. 1 Z 4 und Abs. 2, 228 Abs. 1 Z 10, 231, 
232 Abs. 1,233,234 Abs. 1 Z 11, 235 Abs. 2, 
236 Abs. 1 bis 4, 238, 238 a, 239, 240, 241, 
241 a, 242, 243 Abs. 1 Z 3,244 Abs. 3,244 a, 
248 a, 249 Abs. 1, 250 Abs.2, 251 a Abs.4 
lit. bund c, Abs. 7 Z 3, 4 und 7, 253, 253 a 
Abs. 3, 253 b Abs. 1 und 4, 253 c, 253 d, 254 
Abs.l und 5, 255 Abs. 4, 255 a, 261, 261 a, 
261 b, 261 c, 262, 264 in der Fass.lmg des 
Art. I Z 93, 266, 267 in der Fassung des Art. I 
Z 96, 269 Abs. 2, 270, 271 Abs. 1 und 3, 273 
Abs. 3,273 a, 274, 276, 276 a Abs. 3, 276 b 
Abs. 1 und 4, 276 c, 276 d, 279 Abs. 1 und 3, 
280,283,284,284 a, 284 b, 284 c, 285 Abs.l, 
288 Abs. 1,289,292 Abs. 4 lit. h, 293 Abs. 2, 
306 Abs. 2, 307 e Abs. 2, 308 Abs. 3, 354 Z 4, 
361 Abs. 2,447 f Abs. 5 Z 4,470 Abs. 3, 479 
Abs. 2 Z 1, 502 Abs. 4, 506 a, 522 Ab~. 3 Z 1 
lit. b, 522 k Abs. 2 und 529 Abs. 5 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. .. .11993; 

3. mit dem Beginn des Beitragszeitraumes Juli 
1993 § 44 'Abs. 1 Z 7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... .11993; 

4. mit 1. Jänner 1994 die §§ 33 Abs. 2, 37, 79 a, 
80, 80 a und 447 g in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. .11993; 

5. mit 1. Jänner 1995 die §§ 264 und 267 in der 
Fassung des Art. I Z 94 bzw. Z 97 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. .11993, sofern 
zu diesem Zeitpunkt für die Versorgungsbe­
züge auf Grund eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnisses die gleichen Regelungen 
in Kraft stehen; 

6. rückwirkend mit 1. Jänner 1992 die §§ 447 a 
Abs. 5, 447 c Abs. 1 lit. e, 447 f Abs. 1 und 8 
und 472 a Abs. 2 und 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BG BI. NI. .. .11993; 

7. rückwirkend mit 1. Juli 1992 § 421 Abs. 2 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
NI. .. }1993; 

8. rückwirkend mit 1. September 1992 die §§ 4 
Abs. 1 Z 5 und 16 Abs. 2 Z 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... .11993; 

9. rückwirkend mit 1. Jänner 1993 die §§ 104 
Abs. 2 und 292 Abs. 4 lit. g in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... .11993; 

10. rückwirkend mit 1. März 1993 § 67 Abs. 9 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. .. .11993." 

(2) Die§§ 447 a Abs. 5, 447 c Abs. 1 lit. e und 
447 f Abs. 1 und 8 in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr ... ./1993 treten gemeinsam mit der 
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Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die 
Krankenanstaltenfinanzierung für die Jahre 1991 
bis einschließlich 1994, BGBI. Nr. 863/1992, außer 
Kraft. 

(3) Bei der Anwendung des § 95 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 auf Lei­
stungen mit einem vor dem 1. Juli 1993 liegenden 
Stichtag ist der Zurechnungszuschlag und der 
Kinderzuschlag nach den vor dem 1. Juli 1993 in 
Geltung gestandenen Vorschriften heranzuziehen. 

(4) Personen, die erst auf Grund der §§ 215 Abs. 3 
lit. d bzw. 258 Abs. 4 lit. d in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr .... Anspruch auf eine 
Leistung aus der Unfall- bzw. Pensionsversicherung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
erhalten, gebührt diese Leistung ab 1. Juli 1993, 
wenn der Antrag bis zum 30. Juni 1994 gestellt wird, 
sonst ab dem auf die AntragsteIlung folgenden 
Monatsersten. Art. II Abs. 4 und 5 der 36. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr. 2,8211981, ist anzuwenden. 

(5) Als Beitragszeiten im Sinne des § 225 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 
sind auch anzusehen Zeiten der Weiterversicherung 
sowie Zeiten der Selbstversicherung gemäß § 225 
Abs. 1 Z 3 lit. a in der am 30. Juni 1993 geltenden 
Fassung, wenn die Entbindung vor dem 1. Juli 1993 
erfolgt ist und die Beiträge bis längstens 30. Juni 
1999 wirksam (§ 230) entrichtet werden. 

(6) Die §§ 227 Abs. 1 Z 4, 228 Abs. 1 Z 10, 236 
Abs. 1 bis 3, 238, 239, 242, 244 a, 251 a Abs. 7 Z 3, 
253, 253 a Abs. 3, 253 b Abs. 1 und 4, 253 c, 253 d, 
254 Abs.l und 5, 255 Abs.3 und 4, 261, 261 a, 
261 b, 271 Abs. 1 und 3, 273 Abs. 3,274,276,276 a 
Abs. 3, 276 b Abs. 1 und 4,276 c, 276 d, 279 Abs. 1 
und 3, 284, 284 a und 284 b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr .... sind nur auf Versi­
cherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag 
nach dem 30. Juni 1993 liegt. 

(7) Bei Personen mit Stichtag 1. Jänner 1993 bis 
1. Juni 1993, bei denen Zeiten gemäß § 227 Abs. 1 
Z 4 bzw. § 228 Abs. 1 Z 10 nach der am 1. Juli 1993 
geltenden Rechtslage für die Pension zu berücksich­
tigen gewesen wären, wenn diese Rechtslage bereits 
am 1. Jänner 1993 in Kraft getreten wäre, ist die 
Pension von Amts wegen auf Grund der am 1. Juli 
1993 geltenden Rechtslage (gesamtes Bemessungs­
recht) neu zu bemessen. Wenn es für sie günstiger 
ist, gebührt die neu bemessene Pension rückwirkend 
ab Pensionsbeginn. 

(8) Abweichend von Abs. 5 bleiben, wenn dies für 
den Versicherten günstiger ist, die Bestimmungen 
des Vierten Teiles über die Bemessung einer 
Pension in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung 
für Versicherungsfälle, deren Stichtag in den· 
Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 1. Dezember 1996 
fällt, init der Maßgabe weiterhin anwendbar, daß 
für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 

anstelle der letzten 120· Versicherungsmonate bei 
einem Stichtag 

1. vom 1. Jänner 1995 bis 1. Dezember 1995 die 
letzten 132 Versicherungsmonate, 

2. vom 1. Jänner 1996 bis 1. Dezember 1996 die 
letzten 156 Versicherungsmonate 

aus allen Zweigen der Pensionsversicherung heran­
zuziehen sind. Dies gilt bei Anwendung des § 238 
Abs. 2 Z 1 und 2 in der am 30. Juni 1993 geltenden 
Fassung in den Fällen der Z 1, wenn der Stichtag vor 
bzw. nach Vollendung des 51. Lebensjahres liegt, In 
den Fällen der Z 2, wenn der Stichtag vor bzw. nach 
Vollendung des 53. Lebensjahres liegt. Dabei ist 
§ 108 c in der am 30. Juni 1993 in Geltung 
gestandenen Fassung mit der Maßgabe weiter 
anzuwenden, daß bei der Festsetzung der Aufwer­
tungsfaktoren für die Jahre 1994 bis 1996 anstelle 
des Richtwertes der jeweils geltende Anpassungs­
faktor des zweitvorangegangenen Kalenderjahres 
tritt. 

(9) Bei Pensionen aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit, bei vorzeitigen Al­
terspensionen gemäß § 253 a, § 253 b, § 276 a bzw. 
§ 276 b, deren Stichtag vor dem 1. Juli 1993 liegt, ist 
bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern 
bzw. des 60. Lebensjahres bei Frauen § 253 bzw. 
§ 276 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung 
weiterhin anzuwenden. 

(10) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch 
auf KinderzuschUß gemäß den §§ 262 bzw. 286 in 
der am 30: Juni 1993 geltenden Fassung bleibt auch 
über diesen Zeitpunkt hinaus solange weiter 
bestehen, solange die Veraussetzungeil für den 
Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden 
Rechtslage gegeben sind. Die bis 30. Juni 1993 den 
Kinderzuschuß betreffenden Bestimmungen sind 
dabei weiter anzuwenden. 

(11) § 262 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. ... ist nur auf Leistungen anzuwenden, 
die nach dem 30. Juni 1993 anfallen. 

(12) § 240 in der am 30. Juni 1993 geltenden 
Fassung ist in den Fällen des Bezuges von 
Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des 
Sonderunterstützungsgesetzes für den in Betracht 
kommenden Versicherungsfall, dessen Stichtag vor 
dem 1. Juli 1993 liegt, weiterhin anzuwenden. 

(13) § 264 in der Fassung des Art. I Z 93 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 ist auf alle 
Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag 
nach dem 30. Juni 1993 liegt, anzuwenden; in den 
Fällen des § 264 Abs. 1 Z 3 und 4 ist § 264 Abs. 1 in 
der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung weiterhin 
anzuwenden; Art. II Abs. 4 und 5 der 36. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ist 
anzuwenden:. 

(14) § 264 in· der Fassung des Art. I Z 94 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. ... ist anzuwenden: 

1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in 
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 
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1994 liegt. In den Fällen des § 264 Abs. 1 Z 3 
und 4 ist, sofern der Stichtag der Pension des 
(der) Verstorbenen vor dem 1. Juli 1993 liegt, 
§ 264 Abs. 1 in der am 30. Juni 1993 geltenden 
Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
der Hundertsatz von 60 durch den im § 264 
Abs. 1 erster Satz in der ab 1. Jänner 1995 
geltenden Fassung genannten Hundertsatz 
ersetzt wird; 

2. auf die gemäß § 258 des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 14 der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz, BGBI. Nr. 282/1981, ge­
bührenden Witwerpensionen, in denen der 
Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 
eingetreten ist, mit Ausnahme der im Art. II 
Abs.9 der 36. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz bezeichneten Pen­
sionen. 

(15) Ein Versicherter (eine Versicherte), der (die) 
am 30. Juni 1993 in der knappschaftlichen Pensions­
versicherung versichert ist, bleibt auch für die nach 
diesem Zeitpunkt liegenden Zeiten einer Beschäfti­
gung in einem knappschaftlichen Betrieb in der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung versichert. 
Die Bestimmungen des Abschnittes IV des Vierten 
Teiles dieses Bundesgesetzes finden Anwendung. 
Dies gilt auch für jene Personen, die am 30. Juni 
1993 eine Leistung aus der Arbeitsmarktverwaltung 
beziehen und unmittelbar vor Inanspruchnahme 
dieser Leistung in der knappschaftlichen Pensions­
versicherung versichert waren. 

(16) Personen, die erst auf Grund des § 502 Abs. 6 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr .... 
Anspruch auf eine Leistung aus der Pensionsversi­
cherung nach· dem Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz .erhalten, gebührt diese Leistung 'ab 
1. Juli 1993, wenn der Antrag bis zum 30. Juni 1994 
gestellt wird, sonst ab dem auf die AntragsteIlung 
folgenden Monatsersten. Befindet sich der Antrag­
steller im Zeitpunkt der AntragsteIlung in Auswir­
kung einer aus den Gründen des § 500 Abs. 1 
erfolgten Auswanderung noch im Ausland, ist das 
Zutreffen der Voraussetzungen für den Leistungs­
anspruch abweichend von § 223 Abs. 2 zurp. 
Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungsfalles zu 
prüfen. 

(17) § 502 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr.... ist auf Antrag auch auf 
Leistungsansprüche anzuwenden, die am 30. Juni 
1993 bereits bestehen. Eine sich daraus ergebende 
Erhöhung der Leistungsansprüche gebührt ab 1. Juli 
1993, wenn der Antrag bis 30. Juni 1994 gestellt 
wird, sonst ab dem der AntragsteIlung folgenden 
,Monatsersten." 

. (18) Abweichend von § 304 Abs. 3 können die 
Träger der Pensionsversicherung für die dort 
genannten Zwecke im Geschäftsjahr 1993 bis zu 
0,06 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen 
aufwenden." 

156. In Z 4 der Anlage 9 wird der Ausdruck 
"Ziffern 1 bis 3 und 7" durch den Ausdruck "Ziffern 
1 bis 3, 7 und 8" ersetzt. 

157. Die Z 7 und 8 der Anlage 9 lauten: 

,,7. in Tagbaubetrieben die Tätigkeit der Hauer im 
engeren Sinne, soweit sie ausschließlich oder 
überwiegend mit Bohren, Schießen, Abräu­
men, Ablauten und Sichern befaßt sind, wobei 
in Betrieben, in denen der Hauerschein noch 
nicht eingeführt ist, die Anerkennung als 
Hauer durch den Betrieb maßgebend ist; 

8. in Betrieben der Erdöl- und Erdgasgewinnung 
die Tätigkeit der unmittelbar mit dem 
Aufschluß und der Gewinnung beschäftigten 
Personen." 

Artikel 11 

Änderung des Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes 

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetz, BGBI. Nr. 200/1967, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. .. ./1993, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 22 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Dienstgeber hat überdies zur Bestrei­
tung von Ausgaben der erweiterten Heilbehandlung 
(§ 70) sowie der medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation (§ 65 a) einen Zuschlag zu diesen 
Beiträgen in der Höhe von 0,4 vH der 13eitrags­
grundlage (§ 19) beziehungsweise der beitrags­
pflichtigen Sonderzahlungen zu entrichten." 

2. § 63 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. eine auf Grund ärztlicher Ve'rschreibung 
erforderliche 

a) physlotherapeutische, 
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische oder 
c) ergotherapeutische 

Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des 
Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste, BGBI. 

, Nr. 460/1992, zur freiberuflichen Ausübung des 
physiotherapeutischen Dienstes, des logopädisch­
phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des 
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind;" 

3. Im § 71 Abs. 2 wird der Klammerausdruck 
,,(§ 23 des Bundesgesetzes betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, 
BGBI. Nr. 102/1961)" durch den Ausdr~ck ,,(§ 23 
des Krankenpflegegesetzes, BGBL Nr. 102/1961)" 
ersetzt. 

4. Nach § 174 wird folgender § 175 angefügt: 

,,§ 175; (1) § 22 Abs.3 tritt rückwirkend mit 
1. Jänner 1992 in Kraft. 
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(2) Die §§ 63 Abs. 1 Z 1 und 71 Abs. 2 treten mit 
1. Juli 1993 in Kraft." 

Artikel III 

Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

Das Sonderunterstützungsgesetz, BGBL 
Nr. 642/1973, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBL Nr. 416/1992, wird wie folgt geän­
dert: 

1. Art. IV Abs. 2 lautet: 

,,(2) Personen, die vor Eintritt der Arbeitslosig­
keit in einem Dienstverhältnis zu einem knapp­
schaftlichen Betrieb im Sinne des § 15 Abs. 2 ASVG 
standeI1, haben Anspruch auf Sonderunterstützung 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 1, sofern sie die sonstigen im § 1 
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllen." 

2. Die Z 1 tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft. 

Artikel IV 

Das Opferfürsorgegesetz, BGBI. Nr. 18311947, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr. .. .11993, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 lit. a Z 1 lautet: 

,,1. auf dem Gebiet der Unfall- und Pensionsversi­
cherung und der Pflegevorsorge(§§ 5 und 
5 a);" 

2. Die Überschrift zu § 5 lautet: 

"Begünstigungen auf dem Gebiet der Unfall- und 
Pensionsversicherung und der Pflegevorsorge" 

3. Im § 5 wird der Ausdruck "Rentenversiche­
rung" durch den Ausdruck "Pensionsversicherung" 
ersetzt. 

4. Nach § 5 wird folgender § 5 a angefügt: 

,,§ 5 a. (1) Die Ansprüche von Berechtigten nach 
diesem Bundesgesetz auf Pflegegeld werden durch 
das Bundespflegegeldgesetz (BPGG), BGBI. 
Nr. .. .11993, geregelt. 

(2) Personen im Sinne der Z 1 bis 6 des § 3 Abs. 1 
BPGG, die in der im § 500 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBL 
Nr. 189/1955, angeführten Zeit und aus den dort 
angeführten Gründen auswanderten und hilflos im 

. Sinne des § 105 a ASVG in der bis 30. Juni 1993 
geltenden Fassung sind, haben auf Antrag und unter 
den sonstigen Voraussetzungen des BPGG An­
spruch auf eine monatliche Leistung in der 
jeweiligen Höhe eines PfIegegeldes der Stufe 2, 
wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt auf Grund 
dieser Auswanderung im Ausland befindet. die 
Zuständigkeit zur Entscheidung über diese Ansprü­
che und das Verfahren richten sich nach dem 
BPGG." 

5. § 18 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind der Bundesminister für Arbeit und Soziales und 
die beteiligten Bundesminister betraut." 

6. Die Z 1 bis 5 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft. 

Artikel V 

Das Arbeitszeitgesetz, BGBI. Nr. 46111969, zu­
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 833/1992, wird wie folgt geändert: , 

1. Nach § 19 c Abs. 5 wird felgender Abs. 5 a 
eingefügt: 

,,(5 a) Arbeitnehmern, deren Arbeitszeit bei 
demselben Arbeitgeber wegen Inanspruchnahme 
der Gleitpension auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG 
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren im 
Kalenderjahr der Umstellung sonstige, insbesondere 
einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 
1988 in dem der Vollzeitbeschäftigung und der 
Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit entspre­
chenden Ausmaß im Kalenderjahr." 

2. Im § 33 wird folgender Abs. 1 c eingefügt: 

,,(1 c) § 19 c Abs. 5 a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL NI. ... tritt mit 1. Juli 1993 
in Kraft." 

Artikel VI 

Das Angestelltengesetz, BGBL Nr.292/1921, 
zuletzt' geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 833/1992, wird wie folgt geändert: 

1. § 16 erhält die Bezeichnung § 16 Abs. 1; 
folgender Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Dem Angestellten, dessen Arbeitszeit bei 
demselben Dienstgeber wegen Inanspruchnahme 
der Gleitpension auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG 
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren im 
Kalenderjahr der Umstellung sonstige, insbesondere 
einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 
1988 in dem der Vollzeitbeschäftigung und der 
Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit entspre­
chenden Ausmaß im Kalenderjahr." 

2. § 23 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch 
dann, wenn das Dienstverhältnis 

1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedau­
ert hat und 
a) bei Männern nach Vollendung des 65. Le­

bensjahres, bei Frauen nach Vollendung 
des 60. Lebensjahres oder 

b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen 
Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer aus einer gesetzlichen Pensionsversi­
cherung oder 
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c) wegen Inanspruchnahme einer Gleitpen­
sion aus einer gesetzlichen Pensionsversi­
cherung oder 

2. wegen Inanspruchnahme einer 
a) Pension aus einem Versicherungsfall der 

geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung oder 

b) vorzeitigen Alterspension wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzli­
chen Pensionsversicherung 

durch Kündigung seitens des Dienstnehmers 
endet. Die Abfertigung gebührt in den Fällen 
der Z 1 lit. c auch dann, wenn das Dienstver­
hältnis mit einem im § 253 c Abs. 2 ASVG 
genannten verminderten Arbeitszeitausmaß 
fortgesetzt wird." 

3. Nach § 23 a Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a 
eingefügt: 

,,(1 a) Der Anspruch auf Abfertigung nach Abs. 1 
Z 1 lit. c entsteht, wenn das Dienstverhältnis bei 
demselben Dienstgeber fortgesetzt wird, mit dem 
Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein 
im § 253 c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß. Die 
Inanspruchnahme der Gleitpension ist hinsichtlich 
der Abfertigungsansprüche, die auf Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung beruhen, der Inan­
spruchnahme einer vorzeitigen Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer gleichzuhalten. Hat der 
Angestellte bei Inanspruchnahme der Gleitpension 
einen Abfertigungsanspruch im Höchstausmaß der 
auf Grund Gesetz, Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung oder Einzelarbeitsvertrag gebüh­
renden Abfertigung erhalten, so entsteht während 
des bei demselben Dienstgeber mit verminderter 

. Arbeitszeit fortgesetzten Dienstverhältnisses kein 
weiterer Abfertigungsanspruch. Sofern der Ange­
stellte bei Inanspruchnahme einer Gleitpension im 
Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein 
im § 253 c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß eine 
Abfertigung erhalten hat, sind die bis zu diesem 
Zeitpunkt zurückgelegten Dienstzeiten für. einen 
weiteren Abfertigungsanspruch 'nicht zu berücksich­
tigen." 

4, § 23 a Abs, 2 lautet: 

,,(2) Eine nach den Abs. 1 und 1 a gebührende 
Abfertigung kann in gleichen monatlichen Teilbe­
trägen gezahlt werden, Die Zahlung beginnt mit 
dem auf das Ende des Dienstverhältnisses folgenden 
Monatsersten, bei Fortsetzung des Arbeitsverhält­
nisses unter Inanspruchnahme einer Gleitpension 
mit dem Monatsersten, welcher der Herabsetzung 
der Arbeitszeit (Abs. 1 a Satz 1) folgt. Eine Rate 
darf die Hälfte des der Bemessung der Abfertigung 
zugrunde liegenden Monatsentgeltes nicht unter­
schreiten." 

. 5. Artikel X Abs. 2 erhält die Bezeichnung Abs. 2 
Z 1, weiters wird im Artikel X Abs. 1 Z 1 folgende 
Z 2 angefügt: 

,,2. § 16 und § 23 a Abs. 1, 1 a und 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr., .. treten 
mit 1. Juli 1993 in Kraft." 

Artikel VII 

Das Gutsangestelltengesetz, BGBI. Ni:', 538/ 
1923, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 833/1992, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 erhält die Bezeichnung § 13 Abs. 1; 
folgender Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Dem Dienstnehmer, dessen Arbeitszeit bei 
demselben Dienstgeber wegen Inanspruchnahme 
der Gleitpension auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG 
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren im 
Kalenderjahr der Umstellung sonstige, insbesondere 
einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 
1988 in dem der Vollzeitbeschäftigung und der 
Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit entspre­
chenden Ausmaß im Kalenderjahr." 

2. § 22 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch 
dann, wenn das Dienstverhältnis 

1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedau­
erthat und 
a) bei Männern nach Vollendung des 65. Le­

bensjahres, bei Frauen nach Vollendung 
des 60. Lebensjahres oder 

b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen 
Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer aus einer gesetzlichen Pensionsversi­
cherung oder 

c) wegen Inanspruchnahme einer Gleitpen­
sion aus einer gesetzlichen Pensionsversi­
cherung oder 

2. wegen Inanspruchnahme einer 
a) Pension aus einem Versicherungsfall der 

geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung oder 

b) vorzeitigen Alterspension wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzli­
chen Pensionsversicherung 

durch Kündigung seitens des Angestellten endet. 
Die Abfertigung gebührt in den Fällen der Z 1 lit. c 
auch dann, wenn das Dienstverhältnis mit einem im 
§ 253 c Abs.2 ASVG. genannten verminderten 
Arbeitszeitausmaß fortgesetzt wird." 

3. Nach § 22 a Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a 
eingefügt: 

,,(1 a) Der Anspruch auf Abfertigung nach Abs. 1 
Z 1 lit. c entsteht, wenn das Dienstverhältnis bei 
demselben Dienstgeber fortgesetzt wird, mit dem 
Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein 
im § 253 c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß. Die 
Inanspruchnahme der Gleitpension ist hinsichtlich 
der Abfertigungsansprüche, die auf Kollektivvertrag 
beruhen, der Inanspruchnahme einer vorzeitigen 
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Alterspension bei langer Versicherungsdauer gleich­
zuhalten. Hat der Dienstnehmer bei Inanspruch­
nahme der Gleitpension einen Abfertigungsan­
spruch im Höchstausmaß der auf Grund Gesetz, 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder 
Einzelarbeitsvertrag gebührenden· Abfertigung er­
halten, so entsteht während des bei demselben 
Dienstgeber mit verminderter Arbeitszeit fortge­
setzten Dienstverhältnisses kein weiterer Abfertic 

gungsanspruch. Sofern der Dienstnehmer bei 
Inanspruchnahme einer Gleitpension im Zeitpunkt 
der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im § 253 c 
Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß eine Abfertigung 
erhalten hat, sind die bis zu diesem Zeitpunkt 
zurückgelegten Dienstzeiten für einen weiteren 
Abfertigungsanspruch nicht zu berücksichtigen." 

4. § 22 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Eine nach den Abs. 1 und 1 a gebührende 
Abfertigung kann in gleichen monatlichen Teilbe­
trägen gezahlt werden. Die Zahlung beginnt mit 
dem auf das Ende des Dienstverhältnisses folgenden 
Monatsersten, bei Fortsetzung des Dienstverhältnis­
ses unter Inanspruchnahme einer Gleitpension mit 
dem Monatsersten, welcher der Herabsetzung der 
Arbeitszeit (Abs. 1 a Satz 1) folgt. Eine Rate darf die 
Hälfte des der Bemessung der Abfertigung zu­
grunde liegenden Monatsentgeltes nicht unter­
schreiten." 

5. § 42 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) § 13 und § 22 a Abs. 1, 1 a und 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. ... treten 
mit 1. Juli 1993 in Kraft." 

Artikel VIII 

Das Arbeiter-Abfertigungsgesetz, BGBI. . 
Nr. 107/1979, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 833/1992, wird wie folgt geän­
dert: 

1. § 2 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Dem Arbeitnehmer gebührt eine Abferti­
gung, wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst oder 
unter Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung beim selben 
Arbeitgeber mit einem im § 253 c Abs.2 ASVG 
genannten verminderten Arbeitszeitausmaß fortge­
setzt wird. Auf diese Abfertigung sind die §§ 23 und 
23 ades Angestelltengesetzes, BGBI. Nr. 292/1921, 
in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden." 

2. In Artikel VII wird nach Abs. 2 folgender 
Abs.2 a eingefügt: 

,,(2 a) § 2 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr .... tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft." 

Artikel IX 

Das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz 
1962, BGBI. Nr. 235, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBI. Nr. 833/1992, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 9 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2 a 
eingefügt: 

,,(2 a) Dem Dienstnehmer, dessen Arbeitszeit bei 
demselben Dienstgeber wegen Inanspruchnahme 
der Gleitpension auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG 
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren im 
Kalenderjahr der Umstellung sonstige, insbesondere 
einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 
1988 in dem der Vollzeitbeschäftigung und der 
Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit entspre­
chenden Ausmaß im Kalenderjahr." 

2. § 17 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Wird das Dienstverhältnis nach einer ununterbro­
chenen mindestens zehnjährigen Dauer gelöst oder 
unter Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit einem im 
§ 253 c Abs.2 ASVG genannten verminderten 
Arbeitszeitausmaß beim selben Dienstgeber fortge­
setzt, gebührt dem I{ienstnehmer ein außerordentli­
ches Entgelt, das nach den für den letzten Monat 
des Dienstverhältnisses (für den letzten Monat vor 
Änderung des Arbeitszeitausmaßes) gebührenden 
Geldbezügen, einschließlich der darauf entfallenden 
Anteile von Sonderzahlungen (Weihnachtsremu­
neration usw.), zu bemessen ist (Bemessungsgrund­
lage)." 

3. Nach § 17 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a 
eingefügt: 

,,(1 a) Der Anspruch auf das außero~dentliche 
Entgelt wegen Inanspruchnahme einer Gleitpension 
entsteht, wenn das Dienstverhältnis bei demselben 
Dienstgeber fortgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt der 
Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im § 253 c 
Abs.2 ASVG genanntes Ausmaß. Die Inanspruch­
nahme der Gleitpension ist hinsichtlich der 
Ansprüche auf außerordentliches Entgelt, die auf 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung beruhen, 
der Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspen­
sion bei langer Versicherungsdauer gleichzuhalten. 
Hat der Dienstnehmer bei Inanspruchnahme der 
Gleitpension Anspruch auf außerordentliches Ent­
gelt im Höchstausmaß des auf Grund Gesetz, 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder 
Einzelarbeitsvertrag gebührenden außerordentli­
chen Entgelts erhalten, so entsteht während des bei 
demselben Dienstgeber mit verminderter Arbeitszeit 
fortgesetzten Dienstverhältnisses kein weiterer: 
Anspruch auf außerordentliches Entgelt. Sofern der 
Dienstnehmer bei Inanspruchnahme einer Gleitpen­
sion im Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit 
auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß 
ein außerordentliches Entgel~ erhalten hat, sind die 
bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegten Dienstzei­
ten für einen weiteren Anspruch auf außerordentli­
ches Entgelt nicht zu berücksichtigen." 
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4. Dem § 27 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Die §§ 9 Abs. 2 a und 17 Abs. 1 erster Satz 
und Abs. 1 a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr ... ./1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft." 

Artikel X 

Das Bauarbeiter-U rlauhs- und Abfertigungsge­
setz, BGBl. Nr. 414/1972, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr.835/1992, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 13 a Abs. 1 werden am Ende der Z 6 der 
Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende 
Z 7 und 8 angefügt: 

,,7. bei Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alters­
pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung; 

8. bei Inanspruchnahme einer Gleitpension aus 
einer gesetzlichen Pensionsversicherung." 

2. In § 13 a wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1 a 
eingefügt: 

,,(1 a) Dem Arbeitnehmer gebührt bei Erfüllung 
der Voraussetzungen gemäß §§ 13 bund 13 c eine 
Abfertigung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis 
unter Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit einem im 
§ 253 c Abs.2 ASVG genannten verminderten 
Arbeitszeitausmaß fortgesetzt wird. In diesem Fall 
entsteht der Anspruch auf Abfertigung mit dem 
Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit." 

3. § 13 c Abs. 5 lautet: 

,,(5) Endet ein Arbeitsverhältnis in den Fällen des 
§ 13 a Abs. 1 Z 1 bis 5 sowie Z.7 und 8 durch 
Kündigung seitens des Arbeitnehmers, so sind die 
Beschäftigungszeiten aus diesem Arbeitsverhältnis 
sowohl für die Erfüllung der Voraussetzung des 
§ 13 b als auch bei der Anrechnung gemäß Abs. 1 zu . 
berücksichtigen. " 

4. Nach § 40 Abs. 1" wird folgender Abs. 1 a 
eingefügt: 

,,(1 a) §§ 13 a Abs. 1 Z 7 und 8, Abs. 1 a und 13 c 
Abs.5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr ... ./1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft." 

Artikel XI 

Das Betriebspensionsgesetz, BGBI. Nr.282/ 
1990, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 16 wird, folgender § 16 a eingefügt: 

,,§.16 a. (1) Sofern Einzelvereinbarungen. oder 
Normen, die den Anspruch auf Betriebspension 
begründen, nicht anderes vorsehen, ist hinsichtlich 
der betrieblichen Pensionszusagen 

1. die Inanspruchnahme einer Gleitpension aus 
einer gesetzlichen Pensionsversicherung der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen 
Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspen­
sion bei langer Versicherungsdauer aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung und 

2. die Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen 
Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspen­
sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aus 
einer gesetzlichen Pensionsversicherung der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen 
Inanspruchnahme einer Invaliditätspension 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung 
gleichgestellt. 

Wird das Arbeitsverhältnis unter Inanspruch­
nahme einer Gleitpension fortgesetzt, endet der 
Erwerb neuer Pensionsanwartschaften mit der 
Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im § 253 c 
Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß. 

(2) Bei betrieblichen Pensionszusagen, die auf 
eine Gesamtversorgung unter Anrechnung von 
Leistungen aus einer gesetzlichen Pensionsversiche­
rung gerichtet sind, ist mangels einer für den 
Arbeitnehmer günstigeren Vereinbarung von der 
zu"gesagten Gesamtversorgung die sich zum Zeit­
punkt der Inanspruchnahme der Gleitpension 
ergebende vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungs dauer in Abzug zu bringen. 

(3) Wird das Arbeitsverhältnis bei Inanspruch­
nahme einer Gleitpension mit einer im Sinne des 
§ 253 c Abs. 2 ASVG verminderten Arbeitszeit 
fortgesetzt, so kann abweichend von der betriebli­
chen Pensionszusage vereinbart werden, daß die 
Betriebspension längstens bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise ruht. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für Leistungszusa­
gen und Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2." 

2. Artikel VI Abs. 1 erhält die Bezeichnung 
Artikel VI Abs. 1 Z 1; weiters wird dem Artikel VI 
Abs. 1 Z 1 folgende Z 2 angefügt: 

,,2. § 16 a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr ... ./1993 tritt mit 1. Juli 1993 in 
Kraft." 
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